
Vorgaben an das Kollisionsrecht

Die Arbeit beginnt mit der Analyse der bestehenden Rechtslage und der
unterschiedlichen Vorgaben des Internationalen Immaterialgüterrechts14,
die es bei der kollisionsrechtlichen Behandlung der Haftung für die Er-
möglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen zu beachten gilt.
Auch soweit sie keine bestimmte Antwort auf die Frage nach dem auf die
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen an-
wendbaren Recht vorgeben, bilden sie den Rahmen für die Entwicklung
einer kollisionsrechtlichen Lösung. Dabei ist zunächst ausführlicher auf
das für das Immaterialgüterrecht charakteristische Territorialitätsprinzip
einzugehen, das die Grundlage für den nationalen und internationalen Im-
materialgüterrechtsschutz bildet und aus dem auch kollisionsrechtliche
Konsequenzen abgeleitet werden (I). Im Anschluss an das Territorialitäts-
prinzip, dessen Vorgaben als in der Natur des Immaterialgüterrechts be-
gründet anzusehen wären, werden die großen multilateralen Schutzkon-
ventionen, denen die Mehrzahl der Staaten beigetreten sind und die des-
halb für das Internationale Immaterialgüterrecht von großer Bedeutung
sind, auf ihre kollisionsrechtliche Relevanz und Aussagekraft untersucht
(II). Innerhalb der Europäischen Union sind darüber hinausgehend auch
die Vorgaben verschiedener europarechtlicher Regelungen und insbeson-
dere die kollisionsrechtliche Vorgabe des Art. 8 der Rom II-Verordnung
zu berücksichtigen, die für die Mitgliedstaaten bindend sind (III).

Territorialität der Immaterialgüterrechte

Als Ausgangspunkt für die Suche nach kollisionsrechtlichen Vorgaben
und als Bezugspunkt für die Ausgestaltung der Kollisionsnormen des In-
ternationalen Immaterialgüterrechts bietet sich das Territorialitätsprinzip
an, auf dessen Grundlage das immaterialgüterrechtliche Schutzregime auf
nationaler und internationaler Ebene konzipiert ist. Das Territorialitäts-
prinzip stellt damit einen wesentlichen Faktor dar, der im Immaterialgüter-

B.

I.

14 Zum Begriff des Internationalen Immaterialgüterrechts Drexl, in: MünchKomm-
BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 1 und 4f.
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recht bei der Entwicklung und Begründung kollisionsrechtlicher Lösungen
eine wichtige Rolle spielt und auch bei der Frage nach der kollisionsrecht-
lichen Behandlung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgü-
terrechtsverletzungen zu berücksichtigen ist. Die Anerkennung des Terri-
torialitätsprinzips als den unterschiedlichen nationalen Immaterialgüter-
rechten gemeinsames und sie wesentlich charakterisierendes Merkmal darf
allerdings nicht zu voreiligen und einseitig durch das Territorialitätsprin-
zip bestimmten kollisionsrechtlichen Aussagen zugunsten einer umfassen-
den Schutzlandanknüpfung verleiten15. Vielmehr gilt es, zu den Kernaus-
sagen des Territorialitätsprinzips und seiner Rechtfertigung zurückzukeh-
ren und auf dieser Grundlage zu fragen, ob und inwieweit sie eine be-
stimmte kollisionsrechtliche Anknüpfung wie die Schutzlandanknüpfung
vorzugeben vermögen und welche kollisionsrechtlichen Konsequenzen
sich daraus für die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen ergeben.

Bedeutung des Territorialitätsprinzips

Um die kollisionsrechtlichen Implikationen des Territorialitätsprinzips zu-
treffend beurteilen zu können, sind zunächst die inhaltlichen Grundaussa-
gen des Territorialitätsprinzips und seine Bedeutung für das nationale und
internationale Immaterialgüterrecht in Erinnerung zu rufen. Mit Blick auf
die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende kollisionsrechtliche Fragestel-
lung, die auf die Bestimmung des auf einen Sachverhalt mit Berührungs-
punkten zu mehreren Rechtsordnungen anzuwendenden Rechts zielt,
spielt dabei auch die Möglichkeit, bei dessen Anwendung im Ausland ver-
wirklichte Sachverhaltselemente zu berücksichtigen, eine wichtige Rolle.

15 In diesem Sinne auch Kur, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Pri-
vate International Law, 2009, S. 1, 6-8; Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L.
Rev., 711, 724f., 733 und 765f.
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territorial beschränkte Wirkung der subjektiven Immaterialgüterrechte

Das Territorialitätsprinzip beschreibt die räumliche Beschränkung des
Wirkungsbereichs der subjektiven Immaterialgüterrechte16. Ihre Existenz,
ihre Wirkung und ihr Schutz begrenzen sich auf das Gebiet desjenigen
Staates, nach dessen Rechtsordnung sie begründet wurden17. Die Begren-
zung der Wirkungen der nationalen Schutzrechte erfasst das durch die je-
weilige nationale Rechtsordnung gewährte Recht zur (ausschließlichen)
Vornahme bestimmter Benutzungshandlungen und das damit einhergehen-
de Verbietungsrecht gegenüber Dritten18. Die territoriale Beschränkung
des Schutzes führt somit dazu, dass der Schutzrechtsinhaber nur in dem
Hoheitsgebiet des schutzrechtserteilenden Staates Benutzungshandlungen
Dritter aufgrund seines inländischen Immaterialgüterrechts verbieten
kann, während das Recht außerhalb dieser Grenzen keine Schutzwirkung
entfaltet. Außerhalb des Hoheitsgebiets des schutzrechtserteilenden Staa-
tes vorgenommene Benutzungshandlungen Dritter kann der Schutzrechts-
inhaber auf Grund seines inländischen Rechts nicht verbieten, weil es in-
soweit bereits an einer tatbestandsmäßigen Handlung im Sinne der zivil-
und strafrechtlichen Schutzvorschriften fehlt19.

Ein Immaterialgüterrecht kann damit im Grundsatz nur durch solche
Handlungen verletzt werden, die sich in dem Gebiet des Staates lokalisie-
ren lassen, nach dessen Rechtsordnung das subjektive Immaterialgüter-
recht begründet wurde20. Weil sich der Wirkungsbereich eines Schutz-
rechts auf das Gebiet des Entstehungsstaates beschränkt und das Schutz-
recht außerhalb des Entstehungsstaates keinen Schutz genießt, können

a)

16 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 87-90; Fezer/ Koos, in:
Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 883; Drexl, in: MünchKomm-BGB,
IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 7; Regelin, Das Kollisionsrecht der Imma-
terialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 48f.

17 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 21
und 35; Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb.2010, Rn. 897.

18 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 99; Bouche, Le principe de ter-
ritorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 189f.; Ebner, Markenschutz im in-
ternationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 21f.

19 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 95f.

20 Martiny, RabelsZ 40 (1976), 218, 223f.; Bouche, Le principe de territorialité de la
propriété intellectuelle, 2002, S. 190.
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eine beachtliche Rechtsguts- bzw. Interessenverletzung und damit ein de-
liktisch relevanter Tatort für eine Verletzung des Schutzrechts im Grund-
satz nur im Hoheitsgebiet dieses Staates liegen21. Eine Differenzierung
zwischen Handlungsort und Erfolgsort einer Immaterialgüterrechtsverlet-
zung erübrigt sich bei einem strengen Verständnis des Territorialitätsprin-
zips, weil beide nur im Entstehungsstaat liegen können und es somit stets
auf den handlungs- und erfolgsortbeinhaltenden Verletzungsort ankommt,
der mit dem territorialen Schutzbereich des subjektiven Immaterialgüter-
rechts zusammenfallen muss22. Das Immaterialgüterrecht gewährt seinem
Inhaber nämlich das Recht, innerhalb des territorial begrenzten Schutzge-
biets, bestimmte Benutzungs- und Verwertungshandlungen zu untersagen,
so dass die Vornahme einer solchen Handlung im Schutzgebiet eine tatbe-
standsmäßige Verletzungshandlung und zugleich den Verletzungserfolg
im Schutzgebiet begründet23. Die Verletzung eines inländischen Schutz-
rechts durch reine Auslandshandlungen sowie die Verletzung eines aus-
ländischen Schutzrechts durch reine Inlandshandlungen scheiden grund-
sätzlich aus24.

Der Territorialität der von den einzelnen nationalen Rechtsordnungen
gewährten subjektiven Immaterialgüterrechte steht die Ubiquität ihrer
Schutzobjekte gegenüber, die als immaterielle, unkörperliche Güter keinen
territorial bestimmbaren Belegenheitsort kennen25, sobald sie der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden, keiner tatsächlichen Herrschaft un-
terliegen, an mehreren Orten zugleich bestehen, benutzt und verletzt wer-
den können und deshalb territorial ungebunden und zumindest potentiell
ubiquitär sind26. Weil die immaterialgüterrechtlichen Schutzobjekte damit,
anders als körperliche Gegenstände wie das Sacheigentum, nicht schon für
sich abgegrenzte und abgrenzbare Güter darstellen, müssen die darauf be-

21 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 897; Regelin, Das
Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert,
2000, S. 221-223; Heinze, Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immateri-
algüterrecht, 2007, S. 231f. und 234.

22 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 220-222.

23 Basedow/ Metzger, in: FS. Boguslavskij, 2004, S. 153, 168.
24 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 897.
25 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 7f.
26 Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010), S. 35; Moura Vicente, La

propriété intellectuelle en droit international privé, 2009, S. 21 und 25f.; Rehbin-
der, Urheberrecht, 16. Aufl. (2010), S. 2 (für das Urheberrecht).
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zogenen und durch die nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze gewährten
Ausschließlichkeitsrechte ihren Anwendungsbereich in jeder Hinsicht
selbst festlegen27.

Unabhängigkeit der einzelnen nationalen Schutzrechte

Als weitere Aussage bzw. Konsequenz lässt sich dem Territorialitätsprin-
zip entnehmen, dass die einzelnen nationalen Schutzrechte, die an einem
Immaterialgut bestehen können, in ihrer Entstehung, in ihrem Weiterbe-
stand und auch hinsichtlich des auf sie anwendbaren Rechts voneinander
unabhängig und –im Gegensatz zum selbst nicht lokalisierbaren Immateri-
algut, das ihnen als Schutzobjekt zugrundeliegt- jeweils für sich territorial
begrenzt sind28. An einem immateriellen Gut können mehrere subjektive
Immaterialgüterrechte in verschiedenen Staaten entstehen, die verschiede-
nen Personen zustehen können. Der Schutzrechtsinhaber erlangt kein ein-
heitliches, weltweit gültiges Schutzrecht, sondern, soweit die jeweiligen
nationalen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, immer nur ein Bündel na-
tionaler Schutzrechte, die voneinander unabhängig sind und sich in ihrem
Inhalt, in ihrem Umfang und in ihrer Schutzdauer voneinander unterschei-
den können29. Die in einem Staat erworbenen subjektiven Immaterialgü-
terrechte werden in einem anderen Staat grundsätzlich nicht anerkannt (so-
weit keine internationalen Abkommen die Anerkennung vorsehen) und
können das an das inländische Schutzrecht anknüpfende Recht zur aus-
schließlichen Benutzung und zur Abwehr unbefugter Benutzungen nicht
auslösen30.

b)

27 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, 2008, S. 225, der die Schutzobjekte
des Immaterialgüterrechts als sprachlich zu einem allgemeinen Begriff abstrahier-
te, identisch reproduzierbare Fixierung von Information definiert.

28 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 90f. und 99; Ebner, Marken-
schutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 22; Fezer/ Koos,
in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 883.

29 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 892; Drexl, in:
MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 7.

30 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 112f.
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Bestätigung des Territorialitätsprinzips durch die internationalen
Konventionen

Internationale Schutzbemühungen und insbesondere die multilateralen
Schutzkonventionen, für die im folgenden stellvertretend die Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums31 und die
Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst32

als historisch bedeutendste Beispiele herangezogen werden, beruhen auf
dem Territorialitätsprinzip und gehen gleichfalls von einer prinzipiellen
Unabhängigkeit der nebeneinander bestehenden nationalen Schutzrechte
aus. Die internationalen Übereinkommen bestätigen die Territorialität der
vorhandenen nationalen Immaterialgüterrechte, indem sie erkennbar auf
territorial begrenzten Rechten aufbauen, sind ihrerseits aber nicht als Be-
gründung, sondern nur als Reaktion auf die Territorialität der Immaterial-
güterrechte zu verstehen33. Der in Art. 2 I PVÜ und Art. 5 I RBÜ normier-
te Grundsatz der Inländerbehandlung, demzufolge Ausländer weder bei
dem Erwerb, noch bei der Ausübung und hinsichtlich des Schutzes eines
inländischen Schutzrechts schlechter gestellt werden dürfen als Inländer,
impliziert, dass grundsätzlich unterschiedliche nationale Schutzrechte
existieren34. Die Unabhängigkeit der einzelnen nebeneinander bestehen-
den Schutzrechte ist in Art. 4bis und Art. 6 PVÜ für die Patente und Mar-
ken sowie in Art. 5 II 1, 2.Halbsatz RBÜ für das Urheberrecht ausdrück-
lich normiert.

Auch die Abkommen, die auf eine Vereinheitlichung des Registrie-
rungs- und Erteilungsverfahrens zielen, lassen die Territorialität der Im-
materialgüterrechte unberührt. Das Madrider Markenabkommen35 hat nur

c)

31 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom
20. März 1883 (PVÜ), zuletzt geändert am 28. September 1979.

32 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom
9. September 1886, seit der Berliner Revision von 1908 Revidierte Berner Über-
einkunft (RBÜ), zuletzt geändert am 28. September 1979.

33 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 96f.; Regelin, Das Kollisions-
recht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000,
S. 68f.

34 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 887; Ulmer, Die
Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 61 (für die PVÜ).

35 Madrider Abkommen betreffend die internationale Registrierung von Marken vom
14. April 1891 (MMA), zuletzt geändert am 28. September 1979.
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die Möglichkeit einer internationalen Registrierung für Marken geschaf-
fen, die ein Bündel nationaler Marken entstehen lässt, deren Schutz sich
nach den einzelnen nationalen Gesetzen bestimmt und bei der nur die Ver-
waltung, einschließlich der Schutzverlängerung, zentral durch die WIPO
erfolgt (vgl. Art. 1 I, II, Art. 3, Art. 4, Art. 6 I und Art. 7 MMA)36. Das Eu-
ropäische Patentübereinkommen37 schafft zwar ein für die Vertragsstaaten
gemeinsames Recht für die Patenterteilung und ermöglicht damit dem Er-
finder, mittels einer einzigen Patentanmeldung beim Europäischen Patent-
amt mehrere nationale Patente in den von ihm benannten Vertragsstaaten
zu erhalten, begründet dabei aber kein einheitliches europäisches Patent,
sondern auch hier wieder ein Bündel nationaler Patente mit nur zum Teil
vereinheitlichten Vorgaben für den nationalen Patentschutz (vgl. Art. 1,
Art. 2, Art. 52ff., Art. 63, Art. 64 und Art. 66 EPÜ)38. Die Gemeinschafts-
schutzrechte begründen zwar unionsweit einheitliche und über die natio-
nalen Territorien hinaus innerhalb des gesamten Gebiets der Europäischen
Union wirkende Immaterialgüterrechte; auch diese beruhen aber auf dem
Territorialitätsprinzip, das sich hier nur nicht auf das Gebiet eines Mit-
gliedstaates, sondern auf das gesamte Unionsgebiet erstreckt.

Die grundsätzliche Unabhängigkeit der einzelnen nationalen Schutz-
rechte erfährt durch die internationalen Konventionen allerdings auch
punktuelle Einschränkungen. So sieht beispielsweise die telle quelle-Klau-
sel des Art. 6 quinquies A PVÜ vor, dass jede im Ursprungsland vorschrifts-
mäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke grundsätzlich so, wie sie
ist, auch in den anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und
geschützt werden soll und dass nur aus den in Art. 6 quinquies B PVÜ be-
stimmten Gründen ihr der Schutz verweigert oder sie für ungültig erklärt
werden darf, wobei sie in ihrem Rechtsbestand von der Eintragung in
ihrem Ursprungsland abhängig bleibt (Art. 6 quinquies D PVÜ)39. Und nach
Art. 6 II-IV MMA sind Eintragung und Schutz der international registrier-
ten Marke innerhalb der ersten fünf Jahre nach der internationalen Regis-
trierung von dem Fortbestehen von Eintragung und Schutz der Marke in
ihrem Ursprungsland abhängig. Nach Ablauf von fünf Jahren wird die in-

36 Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010), S. 418f.
37 Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 (EPÜ), in der revidier-

ten Fassung vom 29. November 2000, die seit dem 13. Dezember 2007 in Kraft
ist.

38 Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010), S. 238-253.
39 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 62.

I. Territorialität der Immaterialgüterrechte

39

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ternational registrierte Marke dagegen von ihrem Schutz im Ursprungs-
land unabhängig40. Eine weitere Durchbrechung der territorialen Unab-
hängigkeit der nationalen Schutzrechte sehen die Regelungen zum europä-
ischen Patent mit einheitlicher Wirkung vor41. Das Territorialitätsprinzip
als solches wird durch diese Regelungen aber nicht in Frage gestellt. Das
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung setzt nämlich voraus, dass
ein europäisches Patent im Sinne des EPÜ mit gleichen Ansprüchen für al-
le teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde, so dass sich die Entste-
hung der einzelnen, dem europäischen Patent zugrundeliegenden nationa-
len Patente zunächst nach den durch das EPÜ vereinheitlichten Vorausset-
zungen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmt. Ist ein europäisches
Patent mit gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten er-
teilt, ordnet Art. 3 der EU-Verordnung 1257/2012 die einheitliche Wir-
kung an, so dass sich das Territorium für den Schutz, den Bestand und die
Übertragbarkeit des europäischen Patents auf das Gebiet aller an der ver-
stärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten erweitert. Die
Wirkung des europäischen Patents in den teilnehmenden Mitgliedstaaten
bestimmt sich dann einheitlich nach dem Recht des Mitgliedstaates, in
dem der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung eines europä-
ischen Patents seinen Wohnsitz, den Sitz seiner Hauptniederlassung oder
eine Niederlassung hatte (Art. 5 III i.V.m. Art. 7 VO 1257/2012). Hin-
sichtlich des Schutzumfangs und der Patentverletzungstatbestände wird
das Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten dazu durch die Harmonisie-
rungsvorschriften des Übereinkommens über ein einheitliches Patentge-
richt weiter angeglichen.

40 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 97f.

41 Die Regelungen zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung finden sich in
der EU-Verordnung 1257/2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenar-
beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, die durch die
EU-Verordnung 1260/2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit
im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die
anzuwendenden Übersetzungsregeln flankiert wird, sowie in dem Übereinkommen
über ein einheitliches Patentgericht, das von den an der verstärkten Zusammenar-
beit teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten abgeschlossen wurde.
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Öffnung des Territorialitätsprinzips für im Ausland verwirklichte
Sachverhaltselemente und völkerrechtliche Grenzen

Das Territorialitätsprinzip und das aus ihm abgeleitete Erfordernis einer
inländischen Verletzungshandlung stehen der Berücksichtigung von Sach-
verhaltselementen, die sich außerhalb des Staates, in dem das Immaterial-
güterrecht geschützt ist, zutragen, nicht prinzipiell entgegen42, soweit sich
der Verletzungssachverhalt zumindest auch teilweise im Inland verwirk-
licht und damit ein im Sinne des Territorialitätsgedankens hinreichender
Inlandsbezug vorliegt43. Das Territorialitätsprinzip führt nur zu einer
rechtlichen Begrenzung der Rechtswirkungen und des Bestandes der
Schutzrechte, entfaltet jedoch keine Sperrwirkung hinsichtlich rein tat-
sächlicher Umstände, die sich auf fremdem Territorium ereignet haben44.
Die Wirkung der Schutzrechte wird damit zwar in beschränktem Maße
über das Territorium des Staates, in dem sie bestehen, ausgedehnt45, ein
Widerspruch zur Kernaussage des Territorialitätsprinzips, wonach ein in-
ländisches Schutzrecht prinzipiell nur durch eine Verletzungshandlung im
Inland verletzt werden kann, entsteht dadurch aber nicht. Die Staaten be-
stimmen nämlich unter Beachtung der ihnen vom Völkerrecht gezogenen
Grenzen selbst, ob und unter welchen Voraussetzungen die Anforderun-
gen an eine inländische Verletzungshandlung auch durch im Ausland ver-
wirklichte Sachverhaltselemente erfüllt sind46.

Die somit prinzipiell mögliche extraterritoriale Anwendung der natio-
nalen Schutzrechtsgesetze, die die Gefahr birgt, dass die nationalen
Schutzgesetze einen inländischen Handlungsort auch dann noch anneh-
men, wenn überwiegend oder gar ausschließlich ausländische Sachverhal-

d)

42 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 102-104; Fezer/ Koos, in:
Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 898; Regelin, Das Kollisionsrecht
der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 48f.

43 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 15; Eb-
ner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 75f.

44 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 102.

45 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 68.

46 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 15; Eb-
ner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 75f.;
Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 137.
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te und Interessen berührt sind47, ist deshalb einerseits durch das völker-
rechtliche Erfordernis eines anerkannten Inlandsbezugs (genuine link)48,
andererseits durch das völkerrechtliche Gebot der Rücksichtnahme (comi-
ty) auf die souveräne Regelung des Wirtschaftsrechts anderer Staaten für
deren Staatsgebiet zu beschränken49.

Das Völkerrecht lässt es zu, dass Staaten den sachlichen Anwendungs-
bereich ihrer Normen über deren räumlichen Geltungsbereich, der sich auf
das Staatsgebiet beschränkt, hinaus erstrecken und damit auch Auslands-
sachverhalte regeln, ohne dass es hierzu einer ausdrücklichen völkerrecht-
lichen Ermächtigung bedürfte50. Gleichwohl dürfen die Staaten ihre Ge-
setze nicht beliebig über den räumlichen Geltungsbereich hinaus auf Sach-
verhalte mit Auslandsberührung erstrecken, sondern unterliegen dabei ge-
wissen völkerrechtlichen Beschränkungen, die sich insbesondere aus der
territorialen Souveränität und dem Interventionsverbot ergeben51. Unter
Berücksichtigung dieser Prinzipien lässt sich als allgemeines begrenzen-
des Prinzip des Völkerrechts das Erfordernis aufstellen, dass zwischen
dem normierenden Staat und dem von ihm normierten Auslandssachver-
halt eine echte Verbindung (genuine link) dergestalt bestehen muss, dass
eine Gesetzesnorm, die einen Auslandssachverhalt regelt, zugleich einen
Inlandssachverhalt betreffen muss, mit dem der erfasste Auslandssachver-
halt substantiell und hinreichend verknüpft ist52. Ob eine solche echte Ver-
bindung zum Inland besteht, ist nach völkerrechtlichen Maßstäben zu be-
urteilen53. Das Fehlen eines entsprechenden legitimierenden Inlandsbezu-
ges bei der Regelung eines Sachverhalts mit Auslandsberührung würde
eine völkerrechtlich unzulässige Einmischung in die inneren Angelegen-

47 Drexl, in: FS. Nordemann, 2004, S. 429, 432.
48 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,

S. 120-122.
49 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 261.
50 StIGH, Urteil vom 7.9.1927 (The Case of the S.S. “Lotus”), PCIJ, Series A., N°10

(1927), S. 19: „ Far from laying down a general prohibition to the effect that States
may not extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts to
persons, property and acts outside their territory, it leaves them in this respect a
wide measure of discretion which is only limited in certain cases by prohibitive
rules; as regards other cases, every State remains free to adopt the principles which
it regards as best and most suitable.”
Ipsen, Völkerrecht, 5.Aufl. (2004), S. 319f.

51 Ipsen, Völkerrecht, 5.Aufl. (2004), S. 320.
52 Ipsen, Völkerrecht, 5.Aufl. (2004), S. 320f.
53 Ipsen, Völkerrecht, 5.Aufl. (2004), S. 322.

B. Vorgaben an das Kollisionsrecht

42

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


heiten eines anderen Staates und damit einen Verstoß gegen das Interven-
tionsverbot bedeuten54. Das Territorialitätsprinzip erlaubt es einem Staat,
Vorgänge, die sich ganz oder teilweise innerhalb des eigenen Staatsgebiets
abspielen, sowie die Rechtsverhältnisse an im eigenen Staatsgebiet belege-
nen Sachen zu regeln; in seiner weiten Ausprägung als Wirkungsprinzip
kann es auch die Regelung externer Sachverhalte, die sich auf das eigene
Staatsgebiet auswirken, erlauben, so dass zumindest auch direkte, vorher-
sehbare und spürbare Inlandsauswirkungen einen aus völkerrechtlicher
Sicht zulässigen legitimierenden Inlandsbezug begründen können55. Die
völkerrechtliche Schwelle für eine unzulässige extraterritoriale Rechtsan-
wendung ist im Regelfall höher angelegt als die aus dem immaterialgüter-
rechtlichen Territorialitätsprinzip abgeleiteten Anforderungen an eine in-
ländische oder zumindest auf das Inland bezogene Verwertungs- bzw.
Verletzungshandlung. Nur soweit die nationalen Immaterialgüterrechtsge-
setze sich von dem Erfordernis einer inländischen oder zumindest auf das
Inland bezogenen Verwertungs- bzw. Verletzungshandlung lösen und
auch für ausländische Verwertungs- bzw. Verletzungshandlungen bezüg-
lich eines inländischen Schutzrechts Anwendung beanspruchen, kann das
völkerrechtliche Verbot der extraterritorialen Rechtsanwendung seiner-
seits zu einem Korrektiv für die territoriale Erstreckung des nationalen Im-
materialgüterrechtsschutzes werden.

Als Antwort auf das Erfordernis eines anerkannten Inlandsbezuges im
Immaterialgüterrecht erlaubt das Territorialitätsprinzip den nationalen Ge-
setzen damit prinzipiell auch dann noch die Verletzung ihres nationalen
Immaterialgüterrechts zu bejahen, wenn sich nur ein Teil der tatbestands-
mäßigen Verletzungshandlung im Inland ereignet oder sich sogar nur die
Auswirkungen einer im Ausland begangenen Verletzungshandlung unmit-
telbar und spürbar im Inland manifestieren. Ein solches erweitertes Ver-
ständnis der Territorialität erscheint international nicht wünschenswert
und könnte den Anstoß zu einer zunehmenden extraterritorialen Anwen-
dung der nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze geben, die es dann auf-
grund der völkerrechtlich gebotenen Rücksicht auf die hinter einem
schwachen oder starken Schutz stehenden souveränen wirtschafts-, kultur-

54 Herdegen, Völkerrecht, 9.Aufl. (2010), S. 202; Ipsen, Völkerrecht, 5.Aufl. (2004),
S. 322.

55 Herdegen, Völkerrecht, 9.Aufl. (2010), S. 202-205; Ebner, Markenschutz im inter-
nationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 122f. (Kriterium der unmittelba-
ren, wesentlichen und vorhersehbaren Auswirkungen).
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und gesellschaftspolitischen Entscheidungen der nationalen Gesetzgeber
für ihr jeweiliges Staatsgebiet wieder einzudämmen gälte56. Die Möglich-
keit einer zumindest eingeschränkten extraterritorialen Rechtsanwendung
der nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze bleibt bei der kollisionsrecht-
lichen Analyse aber mitzuberücksichtigen. Das Territorialitätsprinzip ver-
hindert nämlich nicht, dass ein kollisionsrechtlich zur Anwendung berufe-
nes Recht bei der Entscheidung über das Vorliegen einer Immaterialgüter-
rechtsverletzung auch im Ausland begangene Verletzungsteilhandlungen
oder Vorbereitungshandlungen erfasst und damit auch über den im Aus-
land verwirklichten Sachverhaltsteil entscheidet, solange sich die tatbe-
standsmäßige Verletzungshandlung wenigstens zum Teil im Inland ereig-
net hat.

Begründung des Territorialitätsprinzips

Das Territorialitätsprinzip stellt zwar die historische Grundlage des natio-
nalen und internationalen Immaterialgüterrechtsschutzes dar, ist in seiner
Begründung aber nicht mehr unumstritten, sondern gerät angesichts der
Zunahme grenzüberschreitender Verwertungs- und Verletzungshandlun-
gen zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Die Begründung und Recht-
fertigung des Territorialitätsprinzips wirken sich auch auf dessen Bedeu-
tung für das Kollisionsrecht aus, die im Anschluss erörtert wird (B.I.3).
Die Begründung der territorialen Beschränkung der subjektiven Immateri-
algüterrechte gibt Aufschluss über deren Eigenart und Rechtsnatur, die die
kollisionsrechtliche Herangehensweise beeinflussen. Betrachtet man die
subjektiven Immaterialgüterrechte in erster Linie als gesetzlich begründete
und wirtschaftsordnungs-, gesellschafts- und kulturpolitisch motivierte
Ausschließlichkeitsrechte, stellen diese hinter dem Territorialitätsprinzip
stehenden Erwägungen auf kollisionsrechtlicher Ebene jedenfalls bei den
Fragen, die die immaterialgüterrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte be-
treffen, die zentrale und sich oftmals durchsetzende Wertung dar57. Be-
trachtet man die subjektiven Immaterialgüterrechte dagegen von ihren hi-

2.

56 Vgl. Peukert, in: European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual
Property, The CLIP Principles and Commentary, 2013, Preamble C37f.

57 Basedow/ Metzger, in: FS. Boguslavskij, 2004, S. 153, 155f. und 160f.; Baetzgen,
Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt,
2007, S. 66-68.
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storischen Wurzeln im Privilegienwesen gelöst als private Rechte des
Rechtsinhabers, sind für die kollisionsrechtliche Betrachtung neben den
hinter dem Territorialitätsprinzip stehenden wirtschaftsordnungs-, gesell-
schafts- und kulturpolitischen Erwägungen auch die klassischen kollisi-
onsrechtlichen privaten Rechtsanwendungsinteressen entscheidend58. Bei-
de Ansätze führen zwar nicht notwendig zu unterschiedlichen kollisions-
rechtlichen Ergebnissen, beleuchten aber die kollisionsrechtliche Frage-
stellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln und setzen den Akzent bei
der Begründung einer kollisionsrechtlichen Lösung unterschiedlich59. Die
Rechtfertigung des territorial beschränkten Immaterialgüterrechtsschutzes
entscheidet schließlich, ob und wie weit dessen maßgebliche Berücksichti-
gung bei der kollisionsrechtlichen Zuweisung eines Sachverhalts zu einer
Rechtsordnung noch angemessen ist.

Territorialität aufgrund gesetzlicher Begründung der
Immaterialgüterrechte

Eine den Immaterialgüterrechten immanente Begründung für ihre räumli-
che Beschränkung auf den Erteilungsstaat ergibt sich zunächst daraus,
dass die subjektiven Immaterialgüterrechte nicht unabhängig von einer be-
stimmten Rechtsordnung entstehen und existieren, sondern nur weil und
soweit die Entstehungsvoraussetzungen einer bestimmten Rechtsordnung
erfüllt sind. Die an den Immaterialgütern bestehenden Rechtspositionen
sind nämlich von den Immaterialgütern selbst zu unterscheiden und sind
nur deshalb subjektive Rechte, weil sie von einer konkreten Rechtsord-
nung als solche ausgestaltet sind60. Der Gegenstand, der Inhalt, die be-
rechtigte Person und die rechtlichen Wirkungen von Ausschließlichkeits-
rechten an immateriellen Gütern bedürfen der Bestimmung durch das
Recht61. Diese rechtliche Bestimmung kann mangels internationaler Ein-
heitsrechte, nur durch eine nationale Rechtsordnung erfolgen, mit der Fol-
ge, dass diese auch nur für die konkrete Rechtsordnung Geltung beanspru-

a)

58 Klass, GRUR Int 2007, 373, 378-386 (insbesondere für das Urheberkollisionsrecht
der ersten Inhaberschaft).

59 Vgl. Neumann, (2011) JPIL 7, 583.
60 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 147.
61 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 147 und 162; in diesem Sinne auch

Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, 2008, S. 225.
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chen kann. Weil immaterielle Güter ihre Entstehung der rechtlichen Aner-
kennung in einem bestimmten Staat verdanken, existieren die an ihnen be-
gründeten Immaterialgüterrechte nur in dem Gebiet, dessen Rechtsord-
nung ihren Geltungsgrund setzt oder sie anerkennt62. Sie sind dieser
Rechtsordnung zu eigen, an diese gebunden und auf diese beschränkt, wo-
bei sich die Rechtsordnung ihrerseits auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt.
Das Territorialitätsprinzip überträgt in räumlicher Hinsicht die Autonomie
der einzelnen Rechtsordnungen auf die von ihnen geschaffenen und an
diese gebundenen subjektiven Immaterialgüterrechte63. Die räumliche Be-
schränkung und Unabhängigkeit der einzelnen nationalen Immaterialgü-
terrechte folgt also aus der territorialen Begrenzung und Unabhängigkeit
der einzelnen nationalen Rechtsordnungen64.

Diese Begründung der Territorialität ist insbesondere für das Urheber-
recht von Bedeutung, das durch die Schöpfung des Werkes ex lege ent-
steht und keines staatlichen Verleihungsaktes bedarf. Wiederum ist zwi-
schen dem Werk und dem daran entstehenden Urheberrecht zu unterschei-
den. Als subjektives Recht entsteht das Urheberrecht auch hier aufgrund
eines nationalen und in seinem Geltungsbereich räumlich beschränkten
Gesetzes, das den originären Rechtserwerb an die Schöpfung als solche
anknüpft und dessen Entstehungsvoraussetzungen bestimmt65. Die Terri-
torialität der Immaterialgüterrechte erfasst damit auch das nach wie vor
durch die nationalen Schutzgesetze geprägte Urheberrecht, auch wenn die
Idee einer territorialen Begrenzung des Urheberrechts sich nicht ohne wei-
teres mit den ideellen Aspekten des Urheberechts, die insbesondere das
Urheberpersönlichkeitsrecht und das allgemeine Persönlichkeitsrecht be-
rühren, zu vertragen scheint.

Diese Begründung wirft allerdings zugleich die Frage auf, inwieweit es
sich hierbei tatsächlich um eine spezifische Eigenart der Immaterialgüter-
rechte handelt und nicht um ein allgemeineres Merkmal subjektiver Rech-
te, deren Erwerbsvoraussetzungen sich auch nach den jeweiligen gesetzli-
chen Regelungen bestimmen und die damit gleichfalls an eine bestimmte

62 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 45.

63 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 86.
64 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 69f.
65 Vgl. Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 9;

Rehbinder, Urheberrecht, 16. Aufl. (2010), S. 104f.
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Rechtsordnung gebunden erscheinen66. Eine den Immaterialgüterrechten
eigene Besonderheit lässt sich allenfalls darin erkennen, dass die Existenz
der immateriellen Güter, die die Schutzobjekte der Immaterialgüterrechte
darstellen, stets von der rechtlichen Anerkennung nach einer bestimmten
Rechtsordnung abhängig ist und sich anders als bei körperlichen Gegen-
ständen nicht schon aufgrund der physischen Präsenz aufdrängt67.

Territorialität aufgrund hoheitlicher Verleihung der
Immaterialgüterrechte

Soweit die Immaterialgüterrechte von den einzelnen Staaten verliehen
oder zumindest anerkannt werden, lässt sich die Territorialität mit der na-
tionalen Begrenztheit des hoheitlichen Verleihungsaktes und der zumin-
dest impliziten tatbestandlichen Begrenzung des Anwendungsbereichs der
zugrundeliegenden Norm begründen68. Damit ist die Territorialität insbe-
sondere für die sog. Registerrechte unter den gewerblichen Schutzrechten
anerkannt, die zu ihrer Entstehung der Eintragung in ein besonderes Re-
gister bedürfen und sich auf einem staatlichen Hoheitsakt zurückführen
lassen69.

Eine Differenzierung zwischen registergebundenen, auf einem staatli-
chen Verleihungsakt beruhenden Immaterialgüterrechten und Immaterial-
güterrechten, zu deren Entstehung es keines solchen staatlichen Verlei-

b)

66 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 69f.;
Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 28.

67 Vgl. Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002,
S. 388; Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, 2008, S. 225; van Eechoud,
Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to the Lex Protec-
tionis, 2003, S. 103, die zu bedenken gibt, dass über die Existenz einer geistigen
Erfindung kein von deren Ausgestaltung in den nationalen Immaterialgüterrechten
unabhängiger Konsens besteht und diese deshalb, wenn sie nicht als Schutzgegen-
stand eines nationalen Immaterialgüterrechts betrachtet werden kann, in die Ge-
meinfreiheit falle.

68 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 885; Regelin, Das
Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert,
2000, S. 48f.; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. (2009), Einl. H MarkenG, Rn. 7.

69 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 63f; Schack, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property
and Private International Law, 2009, S. 79, 89.
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hungsaktes bedarf, bei der Begründung eines der sie gemeinsam kenn-
zeichnenden grundlegenden Prinzipien erscheint allerdings unbefriedi-
gend. Es bleibt nämlich nicht nur fraglich, ob sich der Gedanke der hoheit-
lichen Begründung auch auf diejenigen Immaterialgüterrechte übertragen
lässt, die, wie das Urheberrecht, ohne besonderen Verleihungsakt kraft
Gesetzes entstehen70, sondern auch, ob den Immaterialgüterrechten gene-
rell ein solches Maß an hoheitlichem Charakter innewohnt, dass ihre Wir-
kung, ihre Geltung oder ihr Schutz außerhalb des Verleihungsstaates zu
einer Souveränitätsverletzung führen könnte71. Gegen die Annahme einer
Souveränitätsverletzung durch eine mögliche über den Erteilungsstaat hin-
ausreichende Wirkung eines nationalen Immaterialgüterrechts spricht aber
zum einen, dass aus völkerrechtlicher Sicht der sachliche Anwendungsbe-
reich einer Rechtsnorm lediglich durch das Erfordernis einer vom Völker-
recht anerkannten Verbindung zwischen dem normierenden Staat und dem
von ihm normierten Auslandssachverhalt begrenzt ist, so dass es aus völ-
kerrechtlicher Sicht keineswegs zwingend erscheint, den Schutzbereich ei-
nes staatlich verliehenen Immaterialgüterrechts auf das Territorium dieses
Staates zu beschränken72. Zum anderen setzt eine Souveränitätsverletzung
nach dem Völkerrecht die Missachtung des aus der Staatensouveränität
folgenden Prinzips der Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der Staa-
ten und des Interventionsverbots voraus, an denen es bei der Verleihung
eines Immaterialgüterrechts mit über den Verleihungsstaat hinausreichen-
den Wirkungen fehlen würde, weil der Inhaber eines solchen Immaterial-
güterrechts gleichwohl nur als Privatperson Rechte und Wirkungen aus
dem Immaterialgüterrecht beanspruchen könnte und die anderen Staaten
frei blieben, diese Wirkungen zu berücksichtigen73. Damit ist auch die Be-
gründung der Territorialität mit dem Respekt der nationalen Rechtsord-

70 Bejahend Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975,
S. 9 und Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002,
S. 69-73; verneinend Schack, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and
Private International Law, 2009, S. 79, 90.

71 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 106f.; Ebner, Markenschutz im
internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 28.

72 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 29.

73 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 107f.; Ebner, Markenschutz im
internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 29f.
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nungen gegenüber fremder staatlicher Souveränität eigentlich überholt74,
auch wenn sie für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes immer
wieder herangezogen wird75.

Territorialität der Immaterialgüterrechte als Ausdruck der eigenen
Wirtschaftspolitik

Als weitere Begründung für das Territorialitätsprinzip wird die enge Ver-
bindung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes mit der auch von hoheit-
lichen Interessen geprägten Wirtschafts- und Innovationspolitik und dem
Wirtschaftssystem der Erteilungsstaaten angeführt76. Weil die Gewährung
von Ausschließlichkeitsrechten an immateriellen Gütern den Wettbewerb,
den öffentlichen Zugang zu immateriellen Gütern sowie die Entstehung
und Entwicklung neuer immaterieller Güter einschränkt, werden sie nach
der Rechtsordnung der jeweiligen Staaten nur dann und nur soweit erteilt,
als sie aufgrund der damit verbundenen sozial- und wirtschaftspolitischen
Entscheidungen sowie der jeweiligen philosophischen und kulturellen An-
schauungen als gesellschaftlich nützlich und gerechtfertigt erscheinen77.
Hinter der Entscheidung für einen weiten oder eingeschränkten Immateri-
algüterrechtsschutz steht eine Abwägung zwischen den Interessen der ein
Monopolrecht beanspruchenden Werkschöpfer und Erfinder an einem um-
fassenden Schutz ihrer schöpferischen oder erfinderischen Leistung einer-
seits und den Interessen der Öffentlichkeit an einer möglichst uneinge-
schränkten Nutzung des immateriellen Guts andererseits78. Jeder Staat hat
daher ein Interesse daran, selbst zu entscheiden, ob und unter welchen

c)

74 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 108; Ebner, Markenschutz im
internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 30; Fezer/ Koos, in:
Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 885.

75 Siehe Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum
21. Jahrhundert, 2000, S. 66; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. (2009), Einl. H
MarkenG, Rn. 8 und 10.

76 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnen-
markt, 2007, S. 66f.; Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010,
Rn. 885; Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L. Rev., 711, 767f.

77 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 22f.

78 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnen-
markt, 2007, S. 66.
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Voraussetzungen in seinem Hoheitsgebiet Ausschließlichkeitsrechte ent-
stehen, ausgeübt werden oder erlöschen, sowie ihren Schutzgegenstand,
ihren Inhalt und die Rechtsfolgen im Falle ihrer Verletzung selbst zu be-
stimmen, mit der Folge, dass sich der Wirkungsbereich der Immaterialgü-
terrechte grundsätzlich auf den jeweiligen Erteilungsstaat beschränkt79.
Diese Begründung der Territorialität ist auf die gewerblichen Schutzrechte
und auf das Urheberrecht gleichermaßen zu beziehen.

Das Territorialitätsprinzip als anerkanntes Ordnungsprinzip

Das Territorialitätsprinzip erweist sich letztlich trotz der einzelnen Schwä-
chen, die die verschiedenen Begründungsvarianten aufweisen, als gegebe-
nes, international anerkanntes und sinnvolles Ordnungsprinzip. Eine
Rechtfertigung des Territorialitätsprinzips ergibt sich aus der Notwendig-
keit eines ordnenden Prinzips zur Vermeidung unübersichtlicher Kollisio-
nen zwischen einzelnen nationalen Schutzrechten, die diese entwerten und
„unmögliche Verhältnisse“ auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschut-
zes schaffen würden80. Die Ubiquität der immateriellen Güter führt zu
einer Konkurrenz möglicher Zuordnungen, die sich sinnvollerweise da-
durch lösen lässt, dass jeder Rechtsinhaber eine uneingeschränkte und un-
abhängige Berechtigung für eine territoriale Einheit erhält81. Das Territo-
rialitätsprinzip ermöglicht das Bestehen mehrerer nationaler Schutzrechte
nebeneinander an ein und demselben immateriellen Schutzgut und verhin-
dert damit eine übermäßige Ausdehnung des Schutzes über die berechtig-
ten Schutzbedürfnisse der einzelnen Schutzrechtsinhaber hinaus, die sich
oft auf ein bestimmtes Gebiet beschränken. Daneben finden sich vor allem
im Bereich des Markenrechts sachverhaltsspezifische Gründe für eine ter-
ritoriale Beschränkung des Rechts, soweit die Schutzfähigkeit und der

d)

79 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009, S. 23;
Baeumer, in : FS. Fikentscher, 1998, S. 803, 807.

80 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 116f. in Anlehnung an den von
Osterrieth, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908, S. 345f. vorgebrach-
ten Einwand, dass die Verallgemeinerung des Grundsatzes des universalen Cha-
rakters des inländischen Zeichenrechts auf dem Gebiet des internationalen Privat-
rechts unmögliche Verhältnisse schaffen würde.

81 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 69f.
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Schutzumfang als Marke von sprachlichen oder kulturellen Faktoren ab-
hängen82, auch wenn eine solche Beschränkung nicht immer mit den
Grenzen eines Staates zusammenfällt. Die Geltung des Territorialitätsprin-
zips trägt ferner dem Gedanken des Verkehrsschutzes und damit letztlich
auch der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit Rechnung, weil sich der
Rechtsverkehr so nur auf inländische Schutzrechte einzustellen hat und
nicht gezwungen wird, sein Verhalten an fremde Rechte anzupassen83.
Verstärkt wird die Autorität des Territorialitätsprinzips schließlich durch
seine weitgehende internationale Anerkennung, die als Grundlage für die
Annahme eines gewohnheitsrechtlich anerkannten Rechtsprinzips jeden-
falls für den gewerblichen Rechtsschutz dienen kann84.

Rechtfertigung des Territorialitätsprinzips auch vor dem Hintergrund
einer zunehmenden Öffnung der nationalen Wirtschaftsordnungen

Herausforderung des Territorialitätsprinzips durch die Globalisierung
der Wirtschaft und die Globalität des Internets

Angesichts der gewandelten Rahmenbedingungen in einer zunehmend
globalisierten Wirtschaftsordnung einerseits und den durch das Internet er-
öffneten Möglichkeiten weltweiter Kommunikation andererseits wird das
Territorialitätsprinzip verstärkt in Frage gestellt. Zwingend vorgegeben er-
scheint die territoriale Begrenzung der Schutzrechte nur insoweit, als sie
auf einem staatlichen Verleihungsakt beruhen85.

Der territorialen Begrenztheit der Schutzrechte steht die Ubiquität ihrer
Schutzobjekte und ihrer Verletzungsmöglichkeiten über das globale Medi-

e)

aa)

82 Vgl. Baeumer, in : FS. Fikentscher, 1998, S. 803, 805f.
83 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnen-

markt, 2007, S. 64. Vgl. auch Peukert, in: European Max Planck Group on Con-
flict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary,
2013,Preamble, C38.

84 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 885; Weigel, Ge-
richtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deut-
schen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 86 und S. 96; Bouche, Le principe de
territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 33 und 39-48.

85 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnen-
markt, 2007, S. 243; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), In-
tImmGR, Rn. 7-9; Schack, MMR 2000, S. 59, 62.
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um Internet gegenüber. Zwar zeichneten sich die Immaterialgüterrechte
immer auch durch die Ubiquität der immateriellen Güter aus, mit den ge-
wandelten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beschränkt sich das legi-
time Schutzbedürfnis der Schutzrechtsinhaber aber nicht mehr notwendig
auf ein bestimmtes Staatsgebiet. Die nationalen Grenzen und die für den
Schutzrechtsinhaber wirtschaftlich relevanten Märkte können auseinander-
fallen86. Neben dem traditionell für das Urheberrecht formulierten An-
spruch nach einer über die Staatsgrenzen hinausreichenden Existenz und
Anerkennung und einer international einheitlichen Bestimmung der ersten
Inhaberschaft87 fordern auch die international bekannten Marken88 sowie
Erfindungen, bei denen die einzelnen Bestandteile, aus denen sich erst im
Zusammenspiel die patentierte Erfindung, ergibt in verschiedenen Staaten
lokalisiert sein können, die grenzüberschreitend benutzt und verletzt wer-
den, einen über die Grenzen hinausreichenden Schutz und ein internatio-
nal aufeinander abgestimmtes Schutz- und Durchsetzungsregime. Die ter-
ritoriale Begrenztheit der Schutzrechte sieht sich zudem den Schwierigkei-
ten ausgesetzt, Ereignisse, die sich im Internet abspielen, territorial in
einem bestimmten Staatsgebiet zu lokalisieren. Die Lokalisierungsschwie-
rigkeiten treffen also sowohl die Verwertungs- und Verletzungshandlun-
gen als auch die Schutzobjekte der Immaterialgüterrechte, die real nir-
gends belegen, sondern ubiquitär sind, und somit, soweit sie parallel in
einer Vielzahl von Staaten geschützt sind, über das Internet in besonderem
Maße weltweit und gleichzeitig genutzt und verletzt werden können89. Mit
der Lockerung der territorialen Anbindung stellt sich aber nicht nur die
Frage nach der territorialen Zuordnung von Sachverhalten, die sich nicht
mehr auf das Gebiet bestimmter Staaten begrenzen, sondern sich aufgrund
ihrer weiterreichenden wirtschaftlichen und sozialen Bezüge sowie des In-
ternets als eines weltumspannenden, transnationalen Mediums einer natio-

86 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 32.

87 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 71-83; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5.Aufl.
(2010), S. 435f.; ders. in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private
International Law, 2009, S. 79, 90f.; Klass, GRUR Int 2007, 373, 378-386.

88 Siehe hierzu Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozess-
recht, 2004, S. 79 und zu den Lösungsmöglichkeiten S. 76-87 und 132-144; Fezer,
Markenrecht, 4. Aufl. (2009), Einl. H MarkenG, Rn. 35 und zu den Lösungsmög-
lichkeiten Einl. H MarkenG Rn. 37f. und § 14 MarkenG, Rn. 22.

89 Schack, MMR 2000, 59.
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nalen Eingrenzung entziehen, sondern auch die Frage nach der fortdauern-
den Legitimität ausschließlich nationaler Regelungsansprüche, die auf
dem Grundsatz der Gebietshoheit des Territorialstaates beruhen90. Zu be-
obachten ist ein Rückgang der Regelungs- und Rechtsanwendungsinteres-
sen jedes einzelnen Staates zugunsten abgeschwächter Regelungs- und
Rechtsanwendungsinteressen einer Vielzahl berührter Staaten. Vor diesem
Hintergrund führt entweder ein strenges Territorialitätserfordernis dazu,
dass keinem Staat mehr ein hinreichendes Regelungs- und Rechtsanwen-
dungsinteresse zugesprochen wird, oder ein gelockertes Territorialitätsver-
ständnis, wie es gegenwärtig zu beobachten ist, führt dazu, dass eine Viel-
zahl von Staaten Regelungs- und Rechtsanwendungsinteressen auf einen
grenzüberschreitenden Sachverhalt anmelden und zu einer extraterritoria-
len Anwendung ihres jeweiligen Rechts motiviert werden91. In beiden Fäl-
len wird damit aber die Legitimität und Angemessenheit des Territoriali-
tätsprinzips in Frage gestellt92.

Lösungsmöglichkeiten unter Beibehaltung des Territorialitätsprinzips

Gleichwohl scheint eine vorzeitige Abkehr vom Territorialitätsprinzip, das
sich als international anerkanntes und sinnvolles Ordnungsprinzip in der
Vergangenheit bewährt hat und auf dem die nationalen Rechtsordnungen
und internationalen Konventionen nach wie vor aufbauen, nicht erforder-
lich und auch nicht unbedingt wünschenswert.

Die Globalität des Internets und die Lokalisierung der Sachverhalte mit
Internet-Bezug sind trotz der damit einhergehenden Schwierigkeiten in
erster Linie – und in Erwartung weitergehender internationaler Bemühun-
gen – innerhalb der bestehenden nationalen Rechtsordnungen zu lösen.

bb)

90 Dinwoodie, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2009, S. 123, 124f.; Lurger, in: Basedow/ Drobnig/ Ellger u.a. (Hrsg.), Auf-
bruch nach Europa – 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht, 2001, S. 479,
479f.; Schack, MMR 2000, 59; zum Grundsatz der Gebietshoheit: Ipsen, Völker-
recht, 5.Aufl. (2004), S. 310f.

91 Diese extraterritoriale Anwendung lässt sich über eine entsprechend weite Ausle-
gung der Bestimmungen der nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze erreichen,
die zwar auf der sachrechtlichen Ebene ansetzt, im Ergebnis aber wie eine kollisi-
onsrechtliche Zuweisungsregel wirkt, Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L.
Rev., 711, 726-728.

92 Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L. Rev., 711, 771-773.
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Weder die Forderung nach einem selbstregulierten und von staatlicher Ho-
heitsgewalt unabhängigen Normensystem für den virtuellen Raum, noch
die Forderung nach der Entwicklung international einheitlicher, von den
einzelnen nationalen Rechtsordnungen losgelöster Prinzipien93 vermögen
es, die nationalen Regelungsansprüche zurückzudrängen. Während die
erste Forderung schon an der fehlenden rechtsstaatlich-demokratischen
Legitimierung für die verbindliche Geltung und Durchsetzbarkeit der Nor-
men scheitert, stellt die zweite Forderung zwar einen möglichen Ausblick,
aber keine nach dem gegenwärtigen Stand der internationalen Rechtsent-
wicklung umsetzbare Alternative zu der prinzipiellen Nationalität und da-
mit auch territorialen Beschränkung des Immaterialgüterrechtsschutzes
dar94. Das Festhalten am immaterialgüterrechtlichen Territorialitätsprinzip
spiegelt auch die weiterhin bestehenden nationalen Regelungsansprüche
und Regelungsinteressen wider95.

Den zunehmend internationalen Sachverhalten lässt sich durch eine
Öffnung der nationalen Schutzgesetze für die Berücksichtigung ausländi-
scher Sachverhaltselemente Rechnung tragen. Damit löst man sich zwar
von einem strengen Territorialitätsverständnis, ohne dabei aber die Kern-
aussagen des Territorialitätsprinzips, die auch weiterhin Geltung bean-
spruchen können, aufzugeben. Die Öffnung der nationalen Schutzgesetze
für die Berücksichtigung von Sachverhaltselementen, die sich außerhalb
des Territoriums des schutzrechtserteilenden Staates verwirklicht haben,
erlaubt, die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und erwei-
terten Schutzbedürfnisse der Schutzrechtsinhaber angemessen zu berück-
sichtigen96. Neben der Berücksichtigung tatsächlicher Elemente, die sich

93 Zu dieser zweiten Forderung Dinwoodie, in: Basedow/ Drexl/ Kur/ Metzger
(Hrsg.), Intellectual Property in the Conflict of Laws, 2005, S. 195, 205-210; vgl.
auch Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, 2005, S. 129, 146f.

94 S. auch Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,
Rn. 289.

95 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 258,
wonach die Territorialität der Immaterialgüterrechte nicht als Anachronismus,
sondern als legitimer Versuch zu sehen ist, die eigenen Regelungsinteressen auch
im Internet-Zeitalter zu wahren. In diesem Sinne auch Peukert, in: European Max
Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles
and Commentary, 2013, Preamble C38.

96 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 242f.; Fe-
zer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 898-900; speziell für
das Markenrecht: Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilpro-

B. Vorgaben an das Kollisionsrecht

54

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


im Ausland ereignet haben, kann auch eine Berücksichtigung der auslän-
dischen Regelungen und der im Ausland geltenden Rechtslage geboten er-
scheinen und zu einer Beschränkung der aus einer Verletzung hergeleite-
ten Ansprüche auf Rechtsfolgenseite führen, um bei grundsätzlicher Fort-
geltung des Territorialitätsprinzips zu einer international verträglichen und
angemessenen Lösung zu gelangen97.

Solange das Territorialitätsprinzip, sei es auch unter gewissen Ein-
schränkungen und Anpassungen an die geänderten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen, seine traditionelle Ordnungsfunktion
im internationalen Immaterialgüterrecht weiterhin zu erfüllen vermag, er-
scheint seine Aufgabe, auch für die Zwecke des Internationalen Privat-
rechts, nicht erforderlich98. Lösungsansätze, die von dem Territorialitäts-
prinzip abweichen, müssten sich nicht nur darüber hinwegsetzen, dass es
sich bei dem Territorialitätsprinzip nach wie vor um ein international ver-
breitetes und anerkanntes Ordnungsprinzip handelt, sondern ihrerseits eine
dem Territorialitätsprinzip vergleichbare oder überlegene Ordnung ge-
währleisten99, die die Spannung zwischen der Ubiquität der immateriellen
Güter und der Autonomie der nebeneinander bestehenden nationalen
Rechtsordnung lösen kann. Die Alternative zum Territorialitätsprinzip, die
in der Annahme transnationaler und letztendlich universaler Schutzrechte
mit transnationalen bzw. universalen Verletzungsmöglichkeiten bestünde,
setzt sich der Gefahr aus, übermäßige Monopolstellungen der Schutz-
rechtsinhaber zu begründen100 und damit zu einer unangemessenen, über
die legitimen Bedürfnisse der Schutzrechtsinhaber hinausgehenden Ein-

zessrecht, 2004, S. 79; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. (2009), Einl. H MarkenG,
Rn. 35-37.

97 Drexl, in: FS. Nordemann, 2004, S. 429, 444; ders., in: MünchKomm-BGB, Int-
WR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 277-288 mit Beispielen aus der Rechtspre-
chung.

98 Vgl. Metzger, in: Basedow/ Kono/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the
Global Arena, 2010, S. 157, 157-159, der in einem modernen und pragmatischen
Territorialitätsverständnis (“modern and pragmatic revaluation of territoriality”)
auch weiterhin den Ausgangspunkt für das Kollisionsrecht sieht (vgl. S. 171-177
für das Beispiel des nach den CLIP-Principles auf Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen anwendbaren Rechts).

99 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 56.

100 Vgl. de Miguel Asensio, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private
International Law, 2009, S. 137, 168; Ohly, in: Leible (Hrsg.), Die Bedeutung des
Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien, 2003, S. 135, 141.
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schränkung des freien Wettbewerbs sowie freier Zugangs- und Nutzungs-
möglichkeiten zu führen. Die Entstehung des Immaterialgüterrechts in
einem Staat könnte dann nämlich einen weltweiten Schutz mit weltweiten
Benutzungs- und Untersagungsrechten begründen und eine Verletzung des
Immaterialgüterrechts in einem Staat zur Bejahung einer weltweiten Ver-
letzung mit umfassenden Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen
führen.

Die an der Fortgeltung des Territorialitätsprinzips vorgebrachte Kritik
bildet aber zugleich den Ansatzpunkt dafür, sich neben den für das Terri-
torialitätsprinzip sprechenden Gründen auch seiner Schwächen und Gren-
zen bewusst zu werden. Das Territorialitätsprinzip kann für den internatio-
nalen Immaterialgüterrechtsschutz nur insoweit auch weiterhin Geltung
beanspruchen als seine Rechtfertigung reicht und es stößt dort an seine
Grenzen, wo seine Notwendigkeit und seine Rechtfertigung enden101. Für
die folgende kollisionsrechtliche Analyse gilt es also, nicht nur die Vorga-
ben sondern auch die Grenzen des Territorialitätsprinzips zu berücksichti-
gen. Diese eröffnen die Möglichkeit, die territoriale Begrenzung des im-
materialgüterrechtlichen Schutzes bei der Bestimmung des anwendbaren
Rechts zugunsten anderer konkurrierender kollisionsrechtlicher Interessen
zu überwinden102. So stellt sich gerade mit Blick auf die hier interessieren-
de Konstellation der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen die Frage, wie weit die hinter dem Territorialitätsprin-
zip stehenden Ordnungsinteressen sowie wirtschafts-, gesellschafts- und
kulturpolitischen Entscheidungen der Staaten berührt werden und entspre-
chend bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts zu berücksichtigen
sind.

Auswirkungen des Territorialitätsprinzips auf kollisionsrechtlicher
Ebene

Als Wesensmerkmal und anerkannte Ordnungsgrundlage des nationalen
und internationalen Immaterialgüterrechtsschutzes stellt das Territoriali-
tätsprinzip einen wesentlichen Ansatzpunkt für das immaterialgüterrechtli-

3.

101 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 117; Dinwoodie, (2009) 51
William & Mary L. Rev., 711, 766, 768-771.

102 Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L. Rev., 711, 766, 768-771.
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che Kollisionsrecht dar. Aufgrund der hinter der territorialen Beschrän-
kung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes stehenden wirtschafts-, ge-
sellschafts- und kulturpolitischen Erwägungen setzt sich das Territoriali-
tätsprinzip in der kollisionsrechtlichen Abwägung oft gegenüber anderen
konkurrierenden kollisionsrechtlichen Interessen durch. Die kollisions-
rechtlichen Auswirkungen des Territorialitätsprinzips und deren Relevanz
für die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen werden deshalb schon an dieser Stelle vorangestellt und im Rahmen
der für die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berücksichtigenden Vor-
gaben erörtert, während die übrigen kollisionsrechtlich relevanten Interes-
sen erst weiter unten dargestellt werden (siehe C.IV).

das Territorialitätsprinzip als kollisionsrechtlich zu berücksichtigendes
Prinzip

Das Territorialitätsprinzip selbst ist auf der Ebene des Sachrechts anzusie-
deln und trifft in dieser Eigenschaft jedenfalls keine unmittelbare Aussage
über das auf Immaterialgüterrechte anzuwendende Recht. Die räumliche
materielle Beschränkung der Wirkung eines Immaterialgüterrechts auf das
Territorium des Erteilungsstaates und die Unabhängigkeit der einzelnen
Schutzrechte stellen sachrechtliche und keine kollisionsrechtlichen Aussa-
gen des Territorialitätsprinzips dar103. Das Territorialitätsprinzip be-
schränkt zwar materiell den Wirkungsbereich des nationalen subjektiven
Immaterialgüterrechts auf das Hoheitsgebiet des Erteilungsstaates, nicht
aber kollisionsrechtlich die Anwendbarkeit ausländischer Immaterialgüter-
rechtsgesetze104. Allein das subjektive Immaterialgüterrecht unterliegt

a)

103 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 116; Drexl, in: MünchKomm-
BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 14; Fezer/ Koos, in: Staudinger,
IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 883; Baetzgen, Internationales Wettbewerbs-
und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007, S. 40; Bouche, Le principe
de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 35, der insoweit zwischen
einem sachrechtlichen Territorialitätsprinzip („principe de territorialité de limita-
tion“) und einem kollisionsrechtlichen Territorialitätsprinzip („principe de terri-
torialité de conflit de lois“) unterscheidet (S. 21).

104 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,
S. 37.
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einer territorialen Beschränkung seiner Wirkungen, während die nationa-
len Schutzgesetze in ihrem Anwendungsbereich keiner territorialen Be-
schränkung unterliegen, sondern durch entsprechende Kollisionsnormen
prinzipiell auch außerhalb des Gebiets des Staates, der sie erlassen hat, zur
Anwendung berufen werden können105. Die territoriale Begrenztheit des
Schutzrechts wird erst auf der Ebene des Sachrechts für die Frage rele-
vant, ob eine verbotene Benutzungshandlung im Territorium des Schutz-
landes vorliegt und setzt damit voraus, dass die kollisionsrechtliche Be-
stimmung des anwendbaren Sachrechts bereits erfolgt ist106.

Als Wesensmerkmal der Immaterialgüterrechte und anerkannte Ord-
nungsgrundlage ist das Territorialitätsprinzip bei der Entwicklung und An-
wendung der Kollisionsnormen, die einen Immaterialgüterrechte involvie-
renden Sachverhalt einer bestimmten Rechtsordnung zuweisen, gleich-
wohl zu berücksichtigen. Die hinter dem Territorialitätsprinzip stehenden
wirtschafts-, gesellschafts- und kulturpolitischen Zielsetzungen der Ausge-
staltung des nationalen oder regionalen immaterialgüterrechtlichen Schut-
zes fließen in die kollisionsrechtliche Interessenabwägung ein und modifi-
zieren damit die klassische vornehmlich auf den Ausgleich privater
Rechtsanwendungsinteressen ausgerichtete kollisionsrechtliche Lösungs-
findung107. Das klassische kontinentaleuropäische Internationale Privat-
recht geht von der Gleichwertigkeit der Rechtsordnungen, deren Anwen-
dung auf einen Sachverhalt mit Berührungspunkten zu mehreren von ih-
nen in Betracht kommt, aus und trifft auf dieser Grundlage ausgehend
vom Sachverhalt eine Entscheidung zwischen den betroffenen privaten
Rechtsanwendungsinteressen zur Bestimmung derjenigen Rechtsordnung,
die die engste Verbindung zum Sachverhalt aufweist108. Die Berücksichti-
gung der territorialen Beschränkung der nach den nationalen Gesetzen ge-
währten Immaterialgüterrechte aufgrund der wirtschafts-, gesellschafts-

105 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 76-81.
106 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 14.
107 Die Berücksichtigung staatlicher Interessen neben privaten Interessen und die

veränderte Blickrichtung vom savignyschen Sitz des Rechtsverhältnisses zu der
Frage, wie weit ein Staat seine hinter seinen Normen stehende Ordnungspolitik
auf grenzüberschreitende Sachverhalte durchsetzen darf, wurden dabei als Cha-
rakteristika eines allgemeineren Wirtschaftskollisionsrechts ausgemacht, siehe
Drobnig, RabelsZ 52 (1988), 1f. und Basedow, RabelsZ 52 (1988), 8f.

108 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl. (2010), Einl. IPR, Rn. 19-23;
Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl. (2006), S. 16-21; Audit/ d’Avout,
Droit international privé, 6.Aufl.(2010), S. 92-95.
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und kulturpolitischen Zielsetzungen bedeutet demgegenüber eine verstärk-
te Zuwendung zu den Inhalten und Zielsetzungen des Rechts des jeweili-
gen Erteilungsstaates und damit auch die Einräumung einer Vorrangstel-
lung gegenüber anderen Rechtsordnungen, die auf den Sachverhalt An-
wendung finden könnten109. Die dem Recht des jeweiligen Erteilungsstaa-
tes für die Entscheidung über Immaterialgüterrechte eingeräumte kollisi-
onsrechtliche Vorrangstellung wird durch die Berufung der lex loci pro-
tectionis mittels der Schutzlandanknüpfung besonders deutlich. Weil hin-
ter dem Territorialitätsprinzip aber die gegenseitige Rücksicht auf die hin-
ter den nationalen Immaterialgüterrechten stehenden wirtschafts-, gesell-
schafts- und kulturpolitischen Entscheidungen des jeweiligen Gesetzge-
bers steht, führt das Territorialitätsprinzip auf kollisionsrechtlicher Ebene
nicht zu einer einseitigen Privilegierung der eigenen Rechtsordnung. So-
weit ein Sachverhalt die Entscheidung des Erteilungsstaates über Gewäh-
rung und Reichweite des immaterialgüterrechtlichen Schutzes und damit
den Kern des Territorialitätsprinzips berührt, setzt sich das Interesse an der
Anwendung des Rechts des Erteilungsstaates in der kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung durch. Werden diese dagegen nicht oder nur am Ran-
de berührt, ist der Weg für eine ergebnisoffene kollisionsrechtliche Inter-
essenabwägung frei, die die Berufung eines anderen Rechts als das Recht
des Erteilungsstaates erlaubt. Das immaterialgüterrechtliche Territoriali-
tätsprinzip ist also weniger als Prinzip mit kollisionsrechtlichem Eigen-
wert als als besondere Ausprägung des kollisionsrechtlichen Prinzips der
engsten Verbindung für das Immaterialgüterrecht zu verstehen110. Diese
engste Verbindung lässt sich im Immaterialgüterrecht oft mit dem Territo-
rialitätsprinzip beschreiben, aber nicht ausschließlich über das Territoriali-
tätsprinzip begründen.

Die Einbettung des Territorialitätsprinzips in eine kollisionsrechtliche
Interessenabwägung, in die auch andere private Rechtsanwendungsinteres-
sen Eingang finden, eröffnet methodisch die Möglichkeit, dass im Einzel-

109 Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 137-144.

110 Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, 2012, S. 180-188, die
die Entwicklung in der Begründung des immaterialgüterrechtlichen Territoriali-
tätsprinzips von Souveränitätsgesichtspunkten zu der internationalprivatrechtli-
chen engsten Verbindung nachzeichnet und in dem Territorialitätsprinzip ein Re-
likt aus der Zeit des Souveränitätsdenkens sieht, dessen historische Begründung
heute nicht mehr zu überzeugen vermag.
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fall auch andere kollisionsrechtliche Interessen überwiegen und eine kolli-
sionsrechtliche Überwindung des territorialen Verständnisses des nationa-
len oder regionalen Immaterialgüterrechtsschutzes rechtfertigen kön-
nen111. Insbesondere lässt sich aus den mit der Territorialität des immateri-
algüterrechtlichen Schutzes einhergehenden nationalen Unterschiede in
dessen Ausgestaltung alleine noch kein Argument für eine Berücksichti-
gung dieser territorialen Begrenzung auch auf kollisionsrechtlicher Ebene
herleiten; es ist gerade die Aufgabe des Kollisionsrechts, auf nationale Un-
terschiede zu reagieren und eine Rechtsordnung zu berufen, die auch au-
ßerhalb ihres nationalen Geltungsbereichs auf einen Sachverhalt mit Be-
rührungspunkten zu anderen Rechtsordnungen Anwendung finden soll112.

Territorialitätsprinzip und kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung

die Schutzlandanknüpfung als klassische Anknüpfung des
Internationalen Immaterialgüterrechts

Die Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes stellt die national und in-
ternational vorherrschende Anknüpfung im Internationalen Immaterialgü-
terrecht dar und unterstellt klassischerweise Entstehung, Bestand, Schutz-
umfang und Wirkungen eines Immaterialgüterrechts dem Recht des Staa-
tes, für dessen Gebiet Schutz beansprucht wird113. Bei der Verweisung auf

b)

aa)

111 Zu der Bedeutung des Territorialitätsprinzips im Rahmen einer kollisionsrechtli-
chen Interessenanalyse siehe auch Neumann, (2011) JPIL 7, 583. Dinwoodie,
(2009) 51 William & Mary L. Rev., 711. Zu einer unvoreingenommenen kollisi-
onsrechtlichen Analyse, bei der das anwendbare Recht ausgehend von den allge-
meinen kollisionsrechtlichen Zielen bestimmt wird und bei der das Territoriali-
tätsprinzip und die hinter der lex loci protectionis stehenden Rechtsanwendungs-
interessen nur in bestimmten Konstellationen die Schutzlandanknüpfung rechtfer-
tigen, van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternati-
ves to the Lex Protectionis (2003), S. 169-230.

112 Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to
the Lex Protectionis (2003), S. 97-99; Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L.
Rev., 711, 735.

113 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 37-42
(für das Urheberrecht einschließlich der Frage der ersten Inhaberschaft) und
S. 74-77 (für die gewerblichen Schutzrechte); Drexl, in: MünchKomm-BGB, Int-
WR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 6f und 178.; Fezer/ Koos, in: Staudinger,
IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 904.
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das Recht des Schutzlandes handelt es sich nach überwiegender Ansicht
grundsätzlich, d.h. soweit sie nicht in internationalen Übereinkommen
oder europäischen Rechtssetzungsakten vorgegeben ist, um eine Gesamt-
verweisung, die sich nicht nur auf das Sachrecht, sondern auch auf das
Kollisionsrecht des Schutzlandes erstreckt114. Die Rechtsordnung des
Schutzlandes soll nämlich selbst entscheiden, ob sie die nach ihrer Rechts-
ordnung begründeten subjektiven Immaterialgüterrechte den eigenen na-
tionalen Schutzgesetzen oder mittels ihrer Kollisionsnormen einem aus-
ländischen materiellen Recht unterstellt115. Mit von der Verweisung auf
das Recht des Schutzlandes erfasst sind auch die im Schutzland anwend-
baren internationalen Konventionen, auch soweit diese Teilverweisungen
auf das Recht des Ursprungslandes vorsehen116.

Das so verstandene Recht des Schutzlandes kann zwar mit der lex fori
als dem Recht des Landes, in dem bzw. vor dessen Gerichten Schutz be-
gehrt wird, übereinstimmen, diese Übereinstimmung ist der Schutzlandan-
knüpfung aber nicht immanent; vielmehr kann eine internationale Zustän-
digkeit der Gerichte auch außerhalb des Staates, für das der immaterialgü-
terrechtliche Schutz begehrt wird, gegeben sein, so insbesondere der allge-
meine Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten117. Für die Bestimmung
des anwendbaren Schutzlandrechts ist entscheidend, auf welche Rechts-
ordnung sich der Kläger beruft, so dass es für die Bestimmung des auf
eine Immaterialgüterrechtsverletzung anwendbaren Rechts auf kollisions-
rechtlicher Ebene zunächst noch nicht darauf ankommt, ob sich die tatbe-
standsmäßige Verletzungshandlung tatsächlich in dem benannten Schutz-
land ereignet hat; das maßgebliche Schutzlandrecht bestimmt sich viel-
mehr allein nach dem Ort der vom Kläger behaupteten Immaterialgüter-
rechtsverletzung118. Die Verletzung eines Immaterialgüterrechts und die

114 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 213f.; Fe-
zer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 922.

115 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 343f.
116 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 12f.;

Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 919.
117 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 12.
118 Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004,

S. 53f.; Klass, GRUR Int 2007, 373, 376f., die einen hinsichtlich möglicher Ver-
wertungs- und Verletzungshandlungen substantiierten Klägervortrag verlangt,
aus dem sich die angebliche Verwertungs- oder Eingriffshandlung sowie der Ort
dieser Handlung entnehmen lassen. Auch der EuGH behandelt die Frage der Lo-
kalisierung der immaterialgüterrechtlichen Verwertungs- und Verletzungshand-
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Frage nach dem Verletzungsort stellen nämlich Fragen des materiellen
Rechts dar, die die kollisionsrechtliche Bestimmung eines anwendbaren
Sachrechts voraussetzen, nach dem diese Fragen beurteilt werden kön-
nen119.

Fraglich und umstritten ist, ob und inwieweit die kollisionsrechtliche
Schutzlandanknüpfung durch das sachrechtliche Territorialitätsprinzip
vorgegeben ist. Als sachrechtliches Prinzip kann das Territorialitätsprinzip
die kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung zwar nicht begründen, weil
es bereits die kollisionsrechtliche Bestimmung eines anwendbaren Rechts
voraussetzt120. Zwischen dem Territorialitätsprinzip und der Schutzland-
anknüpfung besteht aber eine enge, wenn auch nicht normativ zwingende
Beziehung, die sich nicht zuletzt darin äußert, dass Staaten, die sich im
Bereich des Urheberrechts, für das mit dem Universalitätsprinzip eine zu-
mindest für Teilaspekte vertretene Alternative zum Territorialitätsprinzip
zur Verfügung steht, für die Territorialität entscheiden, die kollisionsrecht-
liche Schutzlandanknüpfung wählen121. Das Territorialitätsprinzip kann
nämlich als den Immaterialgüterrechten immanentes und sie besonders
prägendes Grundprinzip gleichwohl für die Ausbildung und Begründung
von Kollisionsnormen für die Immaterialgüterrechte von entscheidender
Bedeutung sein122 und in dieser Eigenschaft für bestimmte Aspekte die

lung als sachrechtliche Frage getrennt von der kollisionsrechtlichen Frage des an-
wendbaren (Schutzland-)Rechts, siehe mit Blick auf das Schutzrecht sui generis
an Datenbanken, EuGH, Urteil vom 18.10.2012, Rs. C-173/11 – Football Dataco
Ltd.

119 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 12; Eb-
ner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 54f.

120 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 14.
121 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 14; Klass,

GRUR Int 2007, 373, 379, die davon spricht, dass das sachrechtliche Territoriali-
tätsprinzip mit seiner auf eine räumliche Begrenzung abstellenden Grundaussage
von dem kollisionsrechtlichen Schutzlandprinzip aufgegriffen und widergespie-
gelt wird, dabei aber nur von einer faktischen und keiner rechtlich zwingenden
Entsprechung zwischen Schutzland- und Territorialitätsprinzip ausgeht.

122 Basedow in: Basedow/ Kono/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the Global
Arena, 2010, S. 3, 29: “The grant of IP rights pursues objectives of public (eco-
nomic) policy. Their structure is shaped by public law; therefore, the point of de-
parture for choice of law is the principle of territoriality.”; Bouche, Le principe de
territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 139: « Ce principe s’impose
comme une donnée juridique fondamentale, inévitable. »; Fentiman, in: Drexl/
Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International Law, 2005, S. 129,
140: „The territoriality of national intellectual property protection is not a pecu-
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Schutzlandanknüpfung erfordern. Wie sich das Territorialitätsprinzip hin-
sichtlich der einzelnen Aspekte des Immaterialgüterrechtsschutzes auf kol-
lisionsrechtlicher Ebene auswirkt, soll im Folgenden näher untersucht
werden.

Vorgabe der Schutzlandanknüpfung für Entstehung, Inhalt, Bestand
und Schutzumfang der Immaterialgüterrechte

Nach der Kernaussage des Territorialitätsprinzips beschränkt sich die Wir-
kung eines nach einem nationalen Schutzgesetz begründeten subjektiven
Immaterialgüterrechts auf das Territorium des jeweiligen Erteilungsstaa-
tes. Die nationalen Sachrechte definieren Inhalt und sachliche Grenzen der
auf dem jeweiligen nationalen Territorium begründeten Immaterialgüter-
rechte. Entstehung und Bestand der einzelnen Immaterialgüterrechte so-
wie ihr Schutzumfang bestimmen sich also jeweils nach dem Recht des
Staates, in dem das Immaterialgüterrecht entstanden ist und für dessen
Territorium deshalb allein der immaterialgüterrechtliche Schutz bean-

bb)

larity of some legal systems, but an inherent and universal feature of such protec-
tion. It is systemic.“; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. (2009), Einl. H MarkenG,
Rn. 8: „Das Territorialitätsprinzip ist auf Grund der […] Besonderheiten der Im-
materialgüterrechte ein charakteristisches Element des internationalen Priva-
trechts des Immaterialgüterrechtsschutzes […]“; vorsichtiger Kur, in: Leible/ Oh-
ly (Hrsg.), Intellectual Property and Private International Law, 2009, S. 1, 6: „The
fact that IP rights are territorial in their nature is generally regarded as the most
crucial feature of intellectual property and hence deserves specific consideration.
It should be added that territoriality is not, and should not become, and end in
itself, but rather mirrors the sovereign right of countries or regions to organize
and regulate their IP systems.“; Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L. Rev.,
711, 725: “That principle is somewhat more chameleon-like than most scholars
assume. Its protean nature serves only to obscure the real grounds for decisions in
this area and to forestall the development of a genuine private international law
reflecting the complexity demanded by contemporary exploitation of intellectual
property. The territoriality principle could have been parsed to reveal a number of
subsidiary propositions, reflecting different but legitimate policy concerns, but
this did not happen. The perceived or claimed clarity of the territoriality principle
largely precluded such scholarly or judicial inquiry. These subsidiary proposi-
tions, hidden by unquestioning incantation of the principle of territoriality, in-
clude a number of principles that truly are in the nature of rules of private inter-
national law […]”.
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sprucht werden kann123. Die territoriale Begrenzung der Schutzrechte
führt dazu, dass nur im Erteilungsstaat ein wirksames und Schutzwirkun-
gen entfaltendes Schutzrecht bestehen kann und dass Erteilungs- und Ver-
wertungsort eines Schutzrechts somit identisch sind. Die Entstehungsvor-
aussetzungen eines Schutzrechts sind folglich nach dem Recht des Schutz-
landes zu bestimmen, weil allein das Schutzland als Erteilungsstaat die
Entstehungsvoraussetzungen (insbesondere auch mit Blick auf die Eintra-
gung der gewerblichen Schutzrechte) festlegen kann124. Die Schutzlandan-
knüpfung bewirkt, dass der auf nationaler oder regionaler Ebene gefunde-
ne Interessenausgleich bei der Gewährung immaterialgüterrechtlicher
Ausschließlichkeitsrechte und die im Territorialitätsprinzip zum Ausdruck
kommende souveräne wirtschaftspolitische Entscheidung des nationalen
Gesetzgebers auf der kollisionsrechtlichen Ebene auch für Sachverhalte
mit Auslandsbezug berücksichtigt und abgesichert wird125. Weil die Aner-
kennung der hinter einem Immaterialgüterrecht stehenden Ausschließlich-
keitsrechte zu einer Einschränkung der allgemeinen Nutzungsmöglichkei-
ten und des Wettbewerbs führt, können sich Entstehung, Bestand und
Schutzumfang eines Immaterialgüterrechts nur nach dem Recht des Staa-
tes, auf dessen Territorium sich die Wirkung des Immaterialgüterrechts
beschränkt und für den deshalb allein der immaterialgüterrechtliche
Schutz geltend gemacht werden kann, bestimmen126.

Zum Teil wird der Akzent bei der Begründung der Schutzlandanknüp-
fung insoweit allerdings weniger auf die territoriale Ausgestaltung des im-
materialgüterrechtlichen Schutzes als auf die Immaterialität und Ubiquität
der Schutzobjekte der Immaterialgüterrechte gesetzt. Die einzelnen natio-
nalen subjektiven Immaterialgüterrechte zeichnen sich im Wesentlichen
dadurch aus, dass sie hinsichtlich eines bestimmten immateriellen Gutes,
das ihr Schutzobjekt darstellt, Prärogativen gewähren und setzen damit

123 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 910; Ulmer, Die
Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 37 (für das Urhe-
berrecht) und S. 74 (für die gewerblichen Schutzrechte).

124 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 98f. (für die gewerblichen Schutzrechte); Baetzgen, Inter-
nationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007,
S. 40f.

125 Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to
the Lex Protectionis (2003), S. 226 und 229; Grünberger, ZVglRWiss 108
(2009), 134, 147.

126 Audit/ d’Avout, Droit international privé, 6.Aufl. (2010), S. 679.
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dessen Existenz als eine ihrer zentralen Entstehungsvoraussetzungen vor-
aus127. Aufgrund ihrer Immaterialität entstünden und existierten die
Schutzobjekte der Immaterialgüterrechte nur in Bezug auf ein bestimmtes
nationales Schutzgesetz, das die wesentlichen Eigenschaften des Schutz-
objekts bestimmt. Die Existenz der Schutzobjekte der subjektiven Immate-
rialgüterrechte wäre also untrennbar an die gesetzliche Definition des Er-
teilungsstaates geknüpft128. Die Anwendung eines anderen Rechts als des
mittels der Schutzlandanknüpfung zu bestimmenden Rechts des Ertei-
lungsstaates könnte so dazu führen, dass bereits die Existenz eines schutz-
fähigen immateriellen Gutes verneint wird129. Die besondere Abhängig-
keit von den nationalen Schutzgesetzen des Erteilungsstaates, die die
Schutzlandanknüpfung begründet, träfe demnach nicht nur auf die subjek-
tiven Immaterialgüterrechte selbst, sondern bereits auf ihre Schutzobjekte
zu. Im Ergebnis gelangt aber auch dieser Begründungsansatz zu einer ein-
heitlichen und umfassenden Schutzlandanknüpfung für Entstehungsvor-
aussetzungen, Inhalt und Schutzumfang der subjektiven Immaterialgüter-
rechte.

Aufgrund der engen Verbindung, die zwischen den Schutzvorausset-
zungen und dem Schutzumfang nach den einzelnen nationalen Schutzge-
setzen besteht, sind auch Inhalt und Schutzumfang, d.h. die ausschließli-
chen Benutzungsrechte und die damit einhergehenden Verbietungsrechte
gegenüber Dritten sowie ihre Schranken, nach dem Recht des Erteilungs-
staates und Schutzlandes zu bestimmen130. Die Dritten untersagten Benut-
zungshandlungen, über die sich der Schutzumfang des Schutzrechts defi-
niert, stellen nämlich die negative Kehrseite zu den dem Schutzrechtsinha-
ber vorbehaltenen Benutzungshandlungen dar, die den Inhalt des Schutz-
rechts näher definieren; beide Aspekte sind also untrennbar miteinander

127 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 386.
128 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 389.
129 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 389.
130 Basedow, in: Basedow/ Kono/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the Glo-

bal Arena, 2010, S. 3, 24; Hye-Knudsen, Marken- Patent- und Urheberrechtsver-
letzungen im europäischen Internationalen Zivilprozessrecht, 2005, S. 7f. (sei es,
dass man diese Konsequenz unmittelbar einem kollisionsrechtlich verstandenen
Territorialitätsprinzip entnimmt, sei es, dass man zwar wie hier von einem rein
sachrechtlichen Verständnis des Territorialitätsprinzips ausgeht, auf kollisions-
rechtlicher Ebene aber zu entsprechenden Ergebnissen über die Schutzlandan-
knüpfung, die ihrerseits das Territorialitätsprinzip berücksichtigt, gelangt).
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verknüpft131. Auch insoweit setzt sich die Kernaussage des Territorialitäts-
prinzips als Wertung bzw. zwingende Vorgabe132 auf kollisionsrechtlicher
Ebene durch.

Diese Überlegungen gelten gleichfalls für das Urheberrecht, soweit
man auch hier von der Geltung des Territorialitätsprinzips ausgeht und
seine Wertungen und Aussagen auf die kollisionsrechtliche Ebene über-
trägt, weil sich das Urheberrecht, das nach den Voraussetzungen eines na-
tionalen Urheberrechtsgesetzes entsteht, in seiner Wirkung auf diese
Rechtsordnung beschränkt, so dass auch nur diese Rechtsordnung als an-
gerufenes Schutzland über die Entstehungsvoraussetzungen und den
Schutzumfang des Urheberrechts entscheiden kann. Soweit man dagegen
für das Urheberrecht oder zumindest für einzelne Aspekte wie die erste In-
haberschaft das Universalitätsprinzip postuliert, wonach das Urheberrecht
als solches grundsätzlich keiner territorialen Begrenzung unterliegt, auch
wenn Inhalt und Umfang des Urheberrechts dann im einzelnen entspre-
chend den jeweiligen Bedürfnissen in den nationalen Rechtsordnungen
verschieden ausgestaltet sein können133, wäre auf kollisionsrechtlicher
Ebene wenigstens zum Teil eine Ursprungslandbetrachtung geboten: die
Existenz des nach dem Recht des Ursprungsstaates entstandenen Urheber-
rechts wäre so, wie sie im Ursprungsstaat entstanden ist, auch in den ande-
ren Staaten vorgegeben, während sich die Ausgestaltung des Schutzes des
einmal entstandenen und so auch in allen anderen Staaten anzuerkennen-
den Urheberrechts nicht zwingend nach dem Recht des Ursprungsstaates
richten müsste, sondern auch nach dem Recht des Schutzlandes erfolgen
und somit in den einzelnen Ländern, in denen das Urheberrecht geschützt
ist und für das der Schutz beansprucht wird, variieren könnte134. So finden

131 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 450;
van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to
the Lex Protectionis (2003), S. 213, die den Geltungsanspruch der lex loci protec-
tionis auf diejenigen Aspekte der Verletzung bzw. der Frage des unerlaubten
Charakters einer Handlung beschränkt, die das genaue Spiegelbild zu Bestand,
Inhalt und Schutzumfang sowie Schutzdauer des betroffenen Immaterialgüter-
rechts darstellen.

132 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 40f.

133 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5.Aufl. (2010), S. 432f. und 435f.
134 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5.Aufl. (2010), S. 481-493; Klass,

GRUR Int 2007, 373, 380-386. Vgl. auch Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirt-
schR, Neubearb. 2010, Rn. 1070.
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sich in der Literatur häufig Stimmen, die zwar die Bestimmung der ersten
Inhaberschaft des Urheberrechts dem Ursprungsland, die inhaltliche Aus-
gestaltung, den Schutzumfang und die Bestimmung der Verletzungshand-
lungen aber mit Blick auf die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Re-
gelungsziele der nationalen Schutzgesetze sowie die berechtigten Interes-
sen des Rechtsverkehrs und der Nutzer an einer vorhersehbaren Bestim-
mung der verbotenen Benutzungshandlungen dem Schutzland unterstel-
len135. Weil auch nach dieser Ansicht für die inhaltliche Ausgestaltung,
den Schutzumfang und die Bestimmung der Verletzungshandlungen von
einer territorialen Beschränkung und auf kollisionsrechtlicher Ebene von
der Schutzlandanknüpfung ausgegangen wird, kann zumindest hinsichtlich
der durch die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen berührten Aspekte des Schutzumfangs und der Bestimmung
der Verletzungshandlungen von einer Vorgabe der Schutzlandanknüpfung
durch das Territorialitätsprinzip auch für das Urheberrecht ausgegangen
und die Frage nach der idealen kollisionsrechtlichen Behandlung der ers-
ten Inhaberschaft hier offen gelassen werden.

Bestimmung und Lokalisierung der Verletzungshandlung nach dem
Recht des Erteilungsstaates

Die räumliche Beschränkung der Schutzwirkung von Immaterialgüter-
rechten hat zur (materiellrechtlichen) Folge, dass sich die tatbestandsmäßi-
ge Verletzungshandlung in dem Erteilungsstaat ereignen muss, weil das
Immaterialgüterrecht außerhalb dieses Staates grundsätzlich keine Schutz-
wirkungen entfaltet und die Bejahung seiner Verletzung somit einen inlän-

cc)

135 Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to
the Lex Protectionis (2003), S. 178-192 und 225-230; van Eechoud, in: Drexl/
Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International Law, 2005, S. 289,
294f.; Schack, MMR 2000, 59, 63; ders., Urheber- und Urhebervertragsrecht,
5.Aufl. (2010), S. 491 (die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Urheber-
rechtsverletzung unterstellt er dagegen dem Recht des Eingriffsortes, das sich je-
doch zunächst wieder mit dem Schutzlandrecht deckt, S. 493); Klass, GRUR Int
2007, 373, 380-386; v. Welser, in: Wandtke/ Bullinger, UrhR, 2.Aufl. (2006), vor
§§ 120ff., Rn. 11f.
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dischen Verletzungsort voraussetzt136. Die tatbestandsmäßige Verlet-
zungshandlung und der inländische Verletzungsort sind auf der Ebene des
anwendbaren Sachrechts also wiederum nach der Rechtsordnung des Er-
teilungsstaates zu bestimmen, weil zwischen Entstehungsvoraussetzungen,
Inhalt, Schutzumfang und untersagten Benutzungshandlungen ein enger
Zusammenhang besteht137. Nur aus der Rechtsordnung des Erteilungsstaa-
tes kann sich ergeben, ob und inwieweit das Immaterialgut dem Kläger
zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen ist138. Eine tatbestandsmäßige
Verletzungshandlung kann immer nur eine solche sein, die inhaltlich vom
subjektiven Immaterialgüterrecht erfasst ist139. Folglich obliegt es dem Er-
teilungsstaat zu bestimmen, ob aus seiner Sicht eine hinreichende Verlet-
zungshandlung zumindest teilweise in seinem Gebiet verwirklicht wurde.

Diese Anforderung lässt sich auf kollisionsrechtlicher Ebene dadurch
erreichen, dass die Frage der Immaterialgüterrechtsverletzung ebenfalls
dem Schutzlandrecht unterstellt wird. Die Frage, ob eine inländische Ver-
letzungshandlung gegeben ist, beurteilt sich dann nach den gesetzlichen
Verletzungstatbeständen des zur Anwendung berufenen Schutzlandrechts
und stellt damit eine Frage des anwendbaren Sachrechts dar, das nach der
Schutzlandanknüpfung zu bestimmen ist140. Die Bestimmung und Lokali-
sierung der Verletzungshandlung sind Teil des vom Territorialitätsgrund-
satz bestimmten und daher der Schutzlandanknüpfung unterliegenden In-
halts und Schutzumfangs der nationalen Immaterialgüterrechte141. Der en-
ge Zusammenhang beruht also auf dem sachrechtlichen Territorialitäts-
prinzip und nicht erst auf Bemühungen um eine einheitliche Anknüpfung
auf kollisionsrechtlicher Ebene; vielmehr setzt sich auch insoweit noch

136 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 220f.; Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb.
2010, Rn. 897.

137 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 204.
138 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 146.
139 Schack, MMR 2000, 59, 64; vgl. auch Regelin, Das Kollisionsrecht der Immateri-

algüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 224f.
140 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 235f.;

Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 41.

141 Martiny, RabelsZ 40 (1976), 218, 223f.: „Auch das Deliktsstatut kann sich nicht
von der Fessel der Territorialität befreien; zwischen dem örtlichen Schutzbereich
des Rechts und dem Verletzungsort muss Koinzidenz bestehen“; es kommt also
zu einer Konzentration der kollisionsrechtlichen Anknüpfungen (S. 224).
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eine Konsequenz des Territorialitätsprinzips auf kollisionsrechtlicher Ebe-
ne durch. Für die Frage der Verletzung eines Immaterialgüterrechts stellt
das Schutzlandprinzip somit die kollisionsrechtliche Umsetzung der in der
jeweiligen Immaterialgüterrechtsordnung getroffenen Abwägung zwi-
schen dem Interesse einerseits am Schutz geistiger Leistungen und ande-
rerseits am Zugang zu geistigen Leistungen dar142. Die Anwendung des
Schutzlandrechts lässt sich insoweit auch über das internationalprivat-
rechtliche Prinzip der engsten Verbindung begründen, die sich im immate-
rialgüterrechtlichen Territorialitätsprinzip manifestiert und so eine dem
Immaterialgüterrecht eigene Übersetzung erfährt143.

Alternativ zur kollisionsrechtlichen Schutzlandanknüpfung lässt sich
die Bestimmung und Lokalisierung der Verletzungshandlung nach dem
Recht des Erteilungsstaates und damit die kollisionsrechtliche Berücksich-
tigung des Territorialitätsprinzips aber auch über die klassische de-
liktsrechtliche Anknüpfung an den Verletzungsort erreichen. Der Verlet-
zungsort einer Immaterialgüterrechtsverletzung ist nämlich mit Rücksicht
auf das Territorialitätsprinzip immaterialgüterrechtsspezifisch dahinge-
hend zu bestimmen, dass sowohl der Handlungs- als auch der Erfolgsort
im Erteilungs- und Schutzstaat liegen144. Der Verletzungserfolg kann nur
in dem Staat eintreten, in dem das verletzte Immaterialgüterrecht ge-
schützt ist, weil es nur dort besteht und seine Schutzwirkungen entfalten
kann und somit auch nur dort eine beachtliche Rechtsguts- bzw. Interes-
senverletzung bejaht werden kann145. Die für die Bestimmung des Hand-
lungsortes relevante Verletzungshandlung setzt eine tatbestandsmäßige
Verletzungshandlung voraus. Diese kann nur im Entstehungs- und Schutz-
staat erfolgen, weil nur dort das Immaterialgüterrecht seine Schutzwirkun-
gen entfaltet und dazu führt, dass Nutzungshandlungen ohne Zustimmung

142 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 172.
143 Vgl. Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, 2012, S. 180-188.
144 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 911f.; Regelin,

Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhun-
dert, 2000, S. 221-223; Heinze, Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Im-
materialgüterrecht, 2007, S. 231f. und 234.

145 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 897; Heinze,
Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht, 2007,
S. 231-233.
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des Rechtsinhabers tatbestandlich als Verletzungshandlung zu werten
sind146. Daraus ergibt sich, dass der für die deliktsrechtliche Anknüpfung
relevante Handlungsort ebenfalls im Gebiet des Erteilungsstaates anzusie-
deln ist147. Eine deliktsrechtliche Anknüpfung sowohl an den Erfolgsort
als auch an den Handlungsort führen damit im Ergebnis ebenso wie die
Schutzlandanknüpfung zur Bestimmung und Anwendung des Rechts des
Erteilungs- und Schutzstaates, so dass der territorialen Beschränkung der
Immaterialgüterrechte und dem hieraus abgeleiteten Erfordernis einer im
Erteilungs- und Schutzstaat begangenen Verletzungshandlung auch hier-
durch Rechnung getragen wird. Geht man dagegen davon aus, dass der
Handlungsort einer Immaterialgüterrechtsverletzung nicht zwingend mit
dem Schutzland zusammenfallen muss, lassen auch die mit der Anknüp-
fung von Immaterialgüterrechtsverletzungen verbundenen kollisionsrecht-
lichen Interessen und insbesondere die Regelungsinteressen der beiden
Staaten keine eindeutige Präferenz zugunsten der Schutzlandanknüpfung
gegenüber der deliktsrechtlichen Anknüpfung an den Verletzungsort er-
kennen148.

Die Schutzlandanknüpfung unterscheidet sich deshalb von der klassi-
schen deliktsrechtlichen Anknüpfung im wesentlichen dadurch, dass sich
die Frage nach dem Verletzungsort bei der Schutzlandanknüpfung noch
nicht auf der Ebene des Kollisionsrechts, sondern erst auf der Ebene des
Sachrechts stellt und dann nach dem anwendbaren Schutzlandrecht zu be-
antworten ist149. Das auf die Immaterialgüterrechtsverletzung anwendbare
Schutzlandrecht wird normativ nach der Rechtsordnung, deren Schutz
durch denjenigen beansprucht wird, der ein subjektives Recht an einem
immateriellen Gut geltend macht, und damit auf der kollisionsrechtlichen
Ebene unabhängig von den tatsächlichen Umständen der Verletzung be-

146 Schack, MMR 2000, 59, 64, der deshalb allein auf den Eingriffsort abstellen
möchte; Heinze, Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüter-
recht, 2007, S. 224.

147 Beier/ Schricker/ Ulmer, Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zum Entwurf
eines Gesetzes zur Ergänzung des internationalen Privatrechts, GRUR Int 1985,
104, 105f.; Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 897,
911; Metzger, in: Basedow/ Kono/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the
Global Arena, 2010, S. 157, 171f.

148 Vgl. Pertegás-Sender, Cross-border enforcement of patent rights, 2002, S. 214f.
149 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 12; Klass,

GRUR Int 2007, 373, 376.
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stimmt, während die deliktsrechtliche Anknüpfung mit dem Handlungs-
oder Erfolgsort auf die tatsächlichen Umstände der Immaterialgüterrechts-
verletzung abstellt150. Bei einer Anknüpfung an den Handlungs- oder Er-
folgsort ist die relevante Verletzungshandlung schon auf der kollisions-
rechtlichen Ebene zu bestimmen und zu lokalisieren und erfordert deshalb
einen Vorgriff auf das Recht des Erteilungsstaates, das zur Anwendung
berufen werden soll. Die deliktsrechtliche Anknüpfung erweist sich damit
zwar als schwieriger und unsicherer als die zunächst rein formal nach dem
Klagebegehren zu bestimmende Schutzlandanknüpfung, weil sie nicht nur
gedanklich einen Vorgriff auf das anwendbare Recht, sondern aufgrund
der unterschiedlichen Verletzungstatbestände in den einzelnen nationalen
Schutzgesetzen auch ein variierendes kollisionsrechtliches Anknüpfungs-
moment bedeutet151. Mit Blick auf das Territorialitätsprinzip erfüllt sie
dessen Forderungen aber in gleicher Weise. Zudem wird der Rechtsinha-
ber auch bei der Schutzlandanknüpfung seine Schutzansprüche auf dieje-
nige Rechtsordnung stützen, deren Schutzvoraussetzungen erfüllt sind und
in deren Gebiet sich der Tatbestand einer Verletzungshandlung zumindest
teilweise verwirklicht hat, weil er sonst auf der Ebene des anwendbaren
Rechts unterliegen würde152. Das auch auf die Verletzung von Immaterial-
güterrechten anwendbare Schutzlandrecht wird daher im Ergebnis in den
meisten Fällen mit dem Recht des Verletzungsortes übereinstimmen, weil
der Verletzungsort aufgrund des Territorialitätsprinzips immaterialgüter-
rechtsspezifisch dahingehend zu bestimmen ist, dass er nur in dem Gebiet
des Staates, nach dessen Recht das Immaterialgüterrecht begründet ist und
in dem zumindest ein Teil der tatbestandsmäßigen Verletzungshandlung
verwirklicht wurde, liegen kann153.

150 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 218.

151 Pertegás, in: Malatesta (Hrsg.), The Unification of Choice of Law Rules on Torts
and Other Non-Contractual Obligations in Europe, 2006, S. 221, 237f.; Bariatti,
in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-bor-
der: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, 2010, S. 63, 74; Fawcett/
Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.(2011),
S. 807; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,
Rn. 12.

152 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 12; Klass,
GRUR Int 2007, 373, 376.

153 Fezer/ Koos, in: Staudinger, IntWirtschR, Neubearb. 2010, Rn. 911.
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Geltungsanspruch der Schutzlandanknüpfung für die
Verletzungsfolgen

Fraglich ist indes, inwieweit auch die aus einer Immaterialgüterrechtsver-
letzung hergeleiteten Ansprüche als Verletzungsfolgen der räumlichen Be-
schränkung des Territorialitätsgrundsatzes unterliegen und ob sich beja-
hendenfalls hieraus eine Vorgabe der kollisionsrechtlichen Schutzlandan-
knüpfung ableiten lässt. Ob sich dem Territorialitätsprinzip unmittelbare
Aussagen für die Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverletzung ent-
nehmen lassen, ist umstritten. Zum Teil wird bereits verneint, dass sich
aus dem Territorialitätsprinzip ein Anhaltspunkt für eine territoriale Be-
schränkung auch der aus einer Immaterialgüterrechtsverletzung resultie-
renden Ansprüche ergebe. Eine räumliche Beschränkung der sich aus
einer Schutzrechtsverletzung ergebenden Ansprüche unter Berufung auf
das Territorialitätsprinzip liefe auf eine unzutreffende Gleichsetzung des
subjektiven, im Ansatz absoluten, Immaterialgüterrechts und den aus des-
sen Verletzung hergeleiteten obligatorischen Ansprüchen hinaus154. Wäh-
rend hinter der Gewährung eines immaterialgüterrechtlichen Ausschließ-
lichkeitsrechts auch gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ziele stehen,
dienen die aus der Verletzung eines Immaterialgüterrechts resultierenden
Ansprüche im wesentlichen der Befriedigung der privaten Interessen des
Rechtsinhabers155. Zum Teil werden allerdings auch die aus einer Immate-
rialgüterrechtsverletzung entstehenden Unterlassungs-, Schadensersatz-
und Vergütungsansprüche noch als Aspekt der territorial beschränkten
Wirkung der subjektiven Immaterialgüterrechte verstanden156 und in en-
gem Bezug zu dem Inhalt des Schutzrechts, den damit verbundenen
Prärogativen und der Definition der verbotenen Benutzungshandlungen

dd)

154 Weigel, Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip
im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 100; Moura Vicente, La pro-
priété intellectuelle en droit international privé, 2009, S. 336f.

155 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 337; van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternati-
ves to the Lex Protectionis (2003), S. 213-221, die entsprechend der Parteiauto-
nomie den Vorrang einräumt und die Möglichkeit einer Rechtswahl zulässt und,
in Ermangelung einer Rechtswahl, anstelle der Schutzlandanknüpfung eine ei-
genständige Anknüpfung befürwortet, die zur Anwendung eines einzigen Rechts
führt.

156 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 38 (für
das Urheberrecht) und S. 75f. (für die gewerblichen Schutzrechte).
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gesehen157 und deshalb zusammen mit der Verletzung selbst der Schutz-
landanknüpfung unterstellt.

Das Territorialitätsprinzip besagt, dass ein Immaterialgüterrecht außer-
halb seines Schutzbereichs keine Wirkungen entfalten und folglich keinen
Schutz beanspruchen kann. Ob damit auch gesagt ist, dass ein Immaterial-
güterrecht keine Sanktionen nach einem anderen nationalen Immaterialgü-
terrecht auszulösen vermag oder ob im Gegenteil auch die in einem ande-
ren nationalen Immaterialgüterrecht vorgesehenen Ansprüche auf die Ver-
letzung eines fremden Immaterialgüterrechts Anwendung finden können,
hängt davon ab, inwieweit sich die Konzeption der Sanktionen von der
territorial begrenzten Schutzwirkung des Immaterialgüterrechts und der
Frage der Immaterialgüterrechtsverletzung trennen lässt. Richtigerweise
scheint hier zwischen dem Unterlassungsanspruch und sonstigen Scha-
densersatz- und Vergütungsansprüchen differenziert werden zu müssen.
Allen Ansprüchen ist zwar gemeinsam, dass sie Teil der von den jeweili-
gen Gesetzgebern autonom getroffenen Entscheidung über die Reichweite
und Absicherung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes sind und ihrer
Ausgestaltung auch wieder die Suche nach einem angemessenen Aus-
gleich zwischen dem Schutzinteresse des Rechtsinhabers und dem Nut-
zungsinteresse der Allgemeinheit zugrundeliegt. Daraus alleine ergibt sich
jedoch noch keine zwingende territoriale Beschränkung. Der Unterlas-
sungsanspruch zeichnet sich darüber hinaus aber dadurch aus, dass er die
negatorische Ergänzung der dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Nutzungen
darstellt und damit zum Wesenskern und zur Definition des Immaterialgü-
terrechts gehört158. Er lässt sich somit nicht vom Inhalt des Immaterialgü-

157 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 451;
Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 204.

158 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 225: „Die Besonderheit von Immaterialgüterrechten besteht
in ihrer eigentümlichen und notwendigerweise von Staat zu Staat abweichenden
Konstruktion aus freien Verwertungshandlungen auf der einen Seite und Untersa-
gungsrechten des Inhabers auf der anderen. Die deliktische Sanktionsseite bemißt
sich immer danach, was im Hinblick auf die Verwertung des Schutzrechts erlaubt
war und inwieweit Verbotsrechte bestanden.“; Peukert, Güterzuordnung als
Rechtsprinzip, 2008, S. 294: „[Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche] sind
schon wegen des Fehlens von Herausgabeansprüchen im Immaterialgüterrecht
die eigentlichen Ansprüche zur Verwirklichung der primären Rechte, denen sie
unmittelbar entspringen, und von denen sie nicht durch Abtretung getrennt wer-
den können.“.
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terrechts trennen und unterliegt zusammen mit diesem der territorialen Be-
schränkung auf das Gebiet des Entstehungs- und Schutzlandes159. Dage-
gen stellen Schadensersatz- und Vergütungsansprüche nicht die unmittel-
bare Kehrseite und notwendige Ergänzung der dem Rechtsinhaber durch
das Immaterialgüterrecht vorbehaltenen Nutzungen, sondern lediglich
Sanktionen für deren Missachtung dar, die dem Kompensations- und Prä-
ventionsgedanken folgen und daher nicht unmittelbar und in demselben
Maße der territorialen Beschränkung des verletzten Immaterialgüterrechts
unterliegen.

Gibt das Territorialitätsprinzip damit die Schutzlandanknüpfung nicht
auch für die Sanktionen einer Immaterialgüterrechtsverletzung (Schadens-
ersatz- und Vergütungsansprüche) vor, bleibt die Möglichkeit und Oppor-
tunität einer abweichenden kollisionsrechtlichen Anknüpfung zu unter-
suchen, die zu einer kollisionsrechtlichen Aufspaltung zwischen der Frage
der Immaterialgüterrechtsverletzung (Haftungsgrund) und ihren Sanktio-
nen (Haftungsfolgen) führen würde160. Mit Blick auf eine eigenständige
kollisionsrechtliche Anknüpfung der Sanktionen würde die Frage der Im-
materialgüterrechtsverletzung dann eine dem Schutzlandrecht unterstellte
verselbständigte Teilfrage oder Erstfrage161 bilden. Eine solche kollisions-

159 Beier/ Schricker/ Ulmer, GRUR Int 1985, 104, 106: „Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, daß bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht der Schadensersatzan-
spruch des in seinem Vermögen Verletzten, […] sondern der Unterlassungsan-
spruch bei weitem im Vordergrund steht. Dieser Anspruch, der nur eine objektive
Rechtsverletzung, d.h. weder ein Verschulden des Verletzers noch den Eintritt ei-
nes Schadens voraussetzt, ist aber begrifflich so eng mit dem geschützten Aus-
schließlichkeitsrecht verbunden, daß eine andere Anknüpfung als diejenige nach
dem Recht des Schutzlandes, das das Ausschließlichkeitsrecht unter Beachtung
von Interessen Dritter und der Allgemeinheit gewährt hat, nicht möglich ist
[…].“, die sich deshalb grundsätzlich gegen eine Differenzierung zwischen den
Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverletzung aus-
sprechen und auch Schadensersatzansprüche dem Schutzlandrecht unterstellen.

160 Vgl. Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 339-342.

161 Ob die Immaterialgüterrechtsverletzung in Bezug auf die Rechtsfolgen als eine
Teilfrage oder als eine Erstfrage angesehen wird, dürfte letztlich von der Ausge-
staltung und der Auslegung der jeweiligen Kollisionsnormen abhängen, vgl. hier-
zu und zu der Terminologie Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl.
(2006), S. 130-135 sowie Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.
(2010), Einl.IPR, Rn. 533-539.
Als (ausnahmsweise verselbständigte)Teilfrage wäre die Frage der Immaterialgü-
terrechtsverletzung mit der Schutzlandanknüpfung einer eigenen Kollisionsnorm
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rechtliche Aufspaltung durch Zulassung der Rechtswahl für die Rechtsfol-
gen einer Immaterialgüterrechtsverletzung lehnt Art. 8 III der Rom II-Ver-
ordnung ausdrücklich ab.

Für eine kollisionsrechtliche Aufspaltung zwischen der Schutzlandan-
knüpfung für die Frage der Immaterialgüterrechtsverletzung und einer ab-
weichenden Anknüpfung für die Sanktionen spricht die hierdurch eröffne-
te Möglichkeit, der Parteiautonomie Rechnung zu tragen und die Rechts-
wahl für Schadensersatz- und Vergütungsansprüche ihrer Art, ihrer Be-
rechnung und ihrem Umfang nach zuzulassen162. Die Lösung der Sanktio-
nen von der Schutzlandanknüpfung ermöglicht weiter eine Konsolidierung
von Schadensersatz- und Vergütungsansprüchen in Fällen, in denen die zu
sanktionierenden Immaterialgüterrechtsverletzungen eine Vielzahl von
Staaten erfassen, deren jeweiliges Sachrecht bei Geltung der Schutzland-
anknüpfung sonst nebeneinander zur Anwendung gebracht werden müsste
(Mosaik-Betrachtung). Hier erleichtert die Möglichkeit der Rechtswahl
durch die Parteien oder die Bestimmung eines einzigen, dem Rechtsstreit
insgesamt nahestehenden Rechts, ggf. auch der lex fori, die Rechtsanwen-
dung für die Berechnung der Schadensersatz- und Vergütungsansprüche
und damit letztlich die Durchsetzung der einzelnen nationalen Immaterial-
güterrechte. Eine Möglichkeit der Rechtswahl für die Rechtsfolgen einer
Immaterialgüterrechtsverletzung zugunsten der lex fori eröffnen das
schweizerische Recht163 und seinem Beispiel folgend auch das chinesische

zu unterstellen, um nicht als von der durch die Kollisionsnorm für die Rechtsfol-
gen ausgesprochenen Verweisung miterfasst angesehen zu werden, wie es bei
Teilfragen, die sich in der Regel nicht isoliert von der Hauptfrage stellen und für
die deshalb in der Regel auch keine eigene Kollisionsnorm vorgesehen ist, nor-
malerweise üblich wäre. Als Erstfrage käme der Frage der Immaterialgüterrechts-
verletzung dagegen prinzipiell eine eigene Bedeutung zu, so dass für sie auch
eine eigene Kollisionsnorm existierte, nach deren kollisionsrechtlicher Anknüp-
fung sie dann im Rahmen der Kollisionsnorm für die Rechtsfolgen der Immateri-
algüterrechtsverletzung zu behandeln wäre.

162 Das gilt jedenfalls soweit es um die mit Art, Berechnung und Umfang verbunde-
nen sachrechtlichen Fragen geht, die nicht in den Kernbereich der Verletzungs-
frage fallen. Soweit diese Fragen entgegen der kontinentaleuropäischen Tradition
generell oder zumindest in einzelnen Aspekten als prozessrechtlich qualifiziert
würden, würden sie dem Verfahrensrecht des Forums unterliegen, vgl. Pertegás-
Sender, Cross-border enforcement of patent rights, 2002, S. 271.

163 Art. 110 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG):
Für Ansprüche aus Verletzung von Immaterialgüterrechten können die Parteien
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Recht164 sowie, ohne Einschränkung auf die lex fori, die CLIP Princi-
ples165 und teilweise noch darüber hinausgehend die anderen wissen-
schaftlichen Parallelprojekte166.

Gegen eine kollisionsrechtliche Aufspaltung lassen sich zunächst die
Unterlassungsansprüche anführen, die sich, wie gesehen, nicht vom Inhalt
und Schutzumfang des Immaterialgüterrechts trennen lassen und somit
dem Schutzlandrecht unterstellt bleiben. Eine eigenständige Anknüpfung
der Sanktionen würde somit nicht nur zu einer Aufspaltung zwischen Haf-
tungsgrund und Haftungsfolgen sondern darüber hinaus auch zu einer wei-
teren Aufspaltung innerhalb der Rechtsfolgen zwischen den Unterlas-
sungsansprüchen einerseits und den (übrigen) Sanktionen andererseits füh-
ren. Aber auch hinsichtlich der Schadensersatzansprüche, die zwar nicht
unmittelbar als Ausfluss der dem Rechteinhaber durch das Immaterialgü-
terrecht zugewiesenen Ausschließlichkeitsrechte anzusehen sind, aber
gleichsam als Reaktion auf eine inländische Immaterialgüterrechtsverlet-
zung formuliert sind und entscheidend zum Schutz der Immaterialgüter-
rechte beitragen, erscheint eine solche kollisionsrechtliche Aufspaltung
nicht wünschenswert.

Gegen eine kollisionsrechtliche Aufspaltung spricht nämlich weiter,
dass Tatbestand und Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverletzung

nach Eintritt des schädigenden Ereignisses stets vereinbaren, dass das Recht am
Gerichtsort anzuwenden ist.

164 § 50 des Gesetzes der Volksrepublik China zur Anwendung des Rechts auf zivil-
rechtliche Beziehungen mit Außenberührung.

165 Art. 3:606(1) CLIP Principles: In accordance with Article 3:501, the parties to a
dispute concerning the infringement of an intellectual property right may agree to
submit the remedies claimed for the infringement to the law of their choice by an
agreement entered into before or after the dispute has arisen. Zu den Gründen, die
hier zu einer Abkehr von der traditionellen lex loci protectionis zugunsten der
Parteiautonomie geführt haben Kur, in: European Max Planck Group on Conflict
of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary, 2013,
Art. 3:606, C1-C3, N13-N17.

166 Siehe § 302(1) und (2) ALI Principles, Art. 302 Principles of Private International
Law on Intellectual Property Rights (Joint Proposal Drafted by Members of the
Private International Law Association of Korea and Japan, Waseda University
Global COE Project October 14, 2010), Art. 304(1) Japanese Transparency Pro-
posal. Zu einem Vergleich zwischen diesen Regelungen und der Regelung in
Art. 3:606 CLIP Principles Kur, in: European Max Planck Group on Conflict of
Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary, 2013,
Art. 3:606, N6-N12.
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regelmäßig eine materiellrechtliche Einheit bilden167. Die in den nationa-
len Immaterialgüterrechtsgesetzen formulierten Rechtsfolgen einer Imma-
terialgüterrechtsverletzung knüpfen an die Verletzung eines nationalen
Immaterialgüterrechts an und wurden von dem nationalen Gesetzgeber an-
gesichts der territorial begrenzten Schutzwirkung nationaler Immaterialgü-
terrechte nicht als mögliche Sanktion für die Verletzung eines ausländi-
schen Immaterialgüterrechts konzipiert. Die tatbestandlichen Vorausset-
zungen dieser Ansprüche wiederum lassen sich nur nach der Rechtsord-
nung desjenigen Staates bejahen, nach dessen Recht das Immaterialgüter-
recht besteht und für dessen Gebiet deshalb Schutz dieses Immaterialgü-
terrechts beansprucht werden kann. Die territoriale Begrenzung der
Schutzwirkung nationaler Immaterialgüterrechte streitet demnach mittel-
bar für eine kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung auch der Rechts-
folgen, da sich der enge materiellrechtliche Bezug zwischen Anspruchs-
voraussetzungen und Rechtsfolgen und die Einheit der nationalen immate-
rialgüterrechtlichen Schutzregime auf kollisionsrechtlicher Ebene nur über

167 Vgl. Beier/ Schricker/ Ulmer, GRUR Int 1985, 104, 106: „Die Verletzungstatbe-
stände einschließlich der mit ihnen verbundenen Sanktionen und ihrer Vorausset-
zungen stehen in so engem Zusammenhang mit dem durch Gesetz und Recht-
sprechung des Schutzlandes definierten Inhalt und Umfang der geschützten
Rechte, daß eine davon abweichende Rechtswahl der Parteien nicht zugelassen
werden kann, auch wenn diese nachträglich, d.h. nach Begehen der haftungsbe-
gründenden Verletzungshandlungen vorgenommen wird. […] Inhalt und Umfang
der in einem Lande geschützten Rechte, die gesetzlich definierten Verletzungstat-
bestände und die daran anknüpfenden Sanktionen bilden eine Einheit; sie sind
von Gesetz und Rechtsprechung des Schutzlandes unter Berücksichtigung von
Interessen Dritter und der Allgemeinheit definiert und aufeinander abgestimmt
worden. Sie dürfen nicht durch eine nachträgliche Rechtswahl der Parteien aus-
einandergerissen und teilweise einer anderen Rechtsordnung unterstellt werden.“
Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 224f.: „Zwar besteht grundsätzlich ein Unterschied zwi-
schen Vor- und Hauptfrage, im Immaterialgüterrecht sind jedoch beide Fragen,
zumindest im Rahmen des Schutzumfangs, enger verknüpft als sonst. […] Die
Besonderheit von Immaterialgüterrechten besteht in ihrer eigentümlichen und
notwendigerweise von Staat zu Staat abweichenden Konstruktion aus freien Ver-
wertungshandlungen auf der einen Seite und Untersagungsrechten des Inhabers
auf der anderen. Die deliktische Sanktionsseite bemißt sich immer danach, was
im Hinblick auf die Verwertung des Schutzrechts erlaubt war und inwieweit Ver-
botsrechte bestanden. Sinnvollerweise sollte nur sanktioniert werden, was verbo-
ten war und nur im Rahmen bestehender Sanktionsrechte, weshalb beides nach
dem gleichen Recht anzuknüpfen ist.“ Basedow in: Basedow/ Kono/ Metzger
(Hrsg.), Intellectual Property in the Global Arena, 2010, S. 3, 24 und 29.
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die Anwendung desselben materiellen Rechts sicherstellen lassen. Nimmt
man die materiellrechtliche Einheit zwischen den Tatbeständen und den
Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverletzung ernst, führt die den
einzelnen Immaterialgüterschutzgesetzen immanente territoriale Be-
schränkung der Schutzwirkungen des Immaterialgüterrechts auf der Ebene
des auf die Rechtsfolgen anzuwendenden Rechts dazu, dass sich die kolli-
sionsrechtliche Aufspaltung nicht befriedigend auflösen lässt und dass ent-
weder Rechtsfolgen aus einem nationalen Immaterialgüterrecht hergeleitet
werden, das den Schutz des Immaterialgüterrechts ablehnt, oder dass der
Schutzrechtsinhaber mit seinen Ansprüchen –nicht nur dem selbst territo-
rial beschränkten Unterlassungsanspruch- unterliegen wird, wenn das auf
sie anwendbare Recht nicht mit dem Recht des Landes übereinstimmt, in
dem sein Immaterialgüterrecht geschützt wird168. Auch wenn die Wahl der
kollisionsrechtlichen Anknüpfung und die Ausformung der Kollisionsre-
geln im Prinzip neutral und unabhängig von den aus dem jeweils anwend-
baren materiellen Recht resultierenden Ergebnissen erfolgen und auch
nicht einseitig dem Schutz der Rechtsinhaber dienen sollten, dürfen sie
nicht zu Ergebnissen führen, bei denen die Ansprüche der Schutzrechtsin-
haber nicht nur gelegentlich unbegründet sind, sondern prinzipiell und
systembedingt nie begründet sein können169. Damit erhebt die Schutzland-
anknüpfung auch für alle Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverlet-
zung einen legitimen Geltungsanspruch, auch wenn sie hier nicht selbst
auf dem Territorialitätsprinzip sondern auf dem engen materiellrechtlichen
Bezug zu der Ausgestaltung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes und
den immaterialgüterrechtlichen Verletzungstatbeständen beruht. Zugleich
sind aber die Rechtsfolgen –mit Ausnahme des Unterlassungsanspruchs-,
auch einer Überwindung der materiellrechtlichen Einheit und einer abwei-
chenden kollisionsrechtlichen Anknüpfung zugänglich, soweit es andere
kollisionsrechtlich zu berücksichtigende Erwägungen wie insbesondere
die Parteiautonomie erfordern sollten, die sich gegenüber der Rücksicht
auf die Einheit innerhalb der nationalen Schutzregime durchsetzen kön-
nen.

168 Vgl. Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, 2005, S. 129, 140; Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüter-
rechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 225f.; Moura Vicente, La
propriété intellectuelle en droit international privé, 2009, S. 340-342.

169 So Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, 2005, S. 129, 140 und 144.
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Auswirkungen des Territorialitätsprinzips auf die kollisionsrechtliche
Behandlung der Haftung für die Ermöglichung von
Immaterialgüterrechtsverletzungen

Die Frage nach der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen stellt sich in Sachverhaltskonstellationen, in denen eine
Person selbst zwar nicht ein dem Rechtsinhaber vorbehaltenes immaterial-
güterrechtliches Ausschließlichkeitsrecht verletzt, durch ihr Verhalten
aber dessen Verletzung durch den unmittelbaren Verletzer ermöglicht. Als
Beispiele hierfür lassen sich wieder die Lieferung von Bestandteilen, die
von dem Empfänger in marken- oder patentrechtsverletzender Weise ver-
wendet werden, oder das Anbieten eines Internetdienstes, der den Nutzern
die Einstellung marken- oder urheberrechtsverletzender Inhalte ermög-
licht, anführen. Diese Sachverhaltskonstellationen berühren typischerwei-
se nicht die Entscheidung des Erteilungsstaates über Gewährung und
Reichweite des immaterialgüterrechtlichen Schutzes und damit den Kern
des Territorialitätsprinzips. Auch wenn ein Immaterialgüterrecht verletzt
wurde, ist die Ermöglichung dieser Verletzung nicht mehr als negative
Kehrseite und Spiegelbild der dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Aus-
schließlichkeitsrechte anzusehen. Die unmittelbare Verletzung der Imma-
terialgüterrechte und die hieraus resultierenden Ansprüche berühren das
dem Rechtsinhaber zugewiesene immaterialgüterrechtliche Ausschließ-
lichkeitsrecht oder sind zumindest darauf abgestimmt und deshalb an des-
sen territorial beschränkte Wirkung gebunden. Ermöglichungshandlungen
sind dagegen im Vorfeld der eigentlichen Immaterialgüterrechtsverletzung
angesiedelt und berühren nicht die hinter dem immaterialgüterrechtlichen
Ausschließlichkeitsrecht stehenden wirtschafts-, gesellschafts- und kultur-
politischen Entscheidungen des Erteilungsstaates. Der Vorwurf, durch ein
bestimmtes Verhalten eine Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht zu
haben, beruht hier nämlich nicht auf der Anmaßung und Vornahme einer
dem Rechtsinhaber ausschließlich vorbehaltenen Nutzungs- oder Verwer-
tungshandlung, die der territorialen Beschränkung des subjektiven Imma-
terialgüterrechts unterliegt, sondern auf einem eigenen Unrechtsgehalt, der
in der bewussten Unterstützung einer fremden Immaterialgüterrechtsver-
letzung bzw. in der Verletzung von Sorgfalts- und Verhaltenspflichten zu
sehen ist (näher dazu unten C.III.4.b.bb). Auch wenn die verletzten und
haftungsbegründenden Sorgfalts- und Verhaltenspflichten dem Schutz von
Immaterialgüterrechten dienen und im Einzelfall sogar schutzrechtsbezo-
gen formuliert sein mögen, berühren sie nicht den Kern der in ihrer räum-

c)
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lichen Wirkung territorial begrenzten immaterialgüterrechtlichen Aus-
schließlichkeitsrechte. Der haftungsbegründende Unrechtsgehalt ergibt
sich in beiden Beispielsfällen nicht schon aus der Verletzung eines imma-
terialgüterrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts, sondern muss positiv
über die Zurechnung der ermöglichten Immaterialgüterrechtsverletzung
und dem Vorwurf eigenen sorgfaltspflichtwidrigen Verhaltens bei der Er-
möglichung der Immaterialgüterrechtsverletzung begründet werden. Bei
der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen
handelt es sich also um eine gegenüber der Verletzung immaterialgüter-
rechtlicher Ausschließlichkeitsrechte verselbständigte und sich dem allge-
meinen Zivil- und Deliktsrecht nähernde Fragestellung, die eine ergebnis-
offene und von der Vorherrschaft des Territorialitätsprinzips gelöste kolli-
sionsrechtliche Interessenabwägung erlaubt.

Die aus der Verletzung einer Sorgfalts- und Verhaltenspflicht erwach-
senden Ansprüche sind anders als die subjektiven Immaterialgüterrechte
keine absoluten Ausschließlichkeitsrechte, sondern relative obligatorische
Ansprüche. Auch ihr Bestand und ihre konkrete Ausgestaltung richten
sich zwar nach einer bestimmten Rechtsordnung, die ihre Entstehungsvor-
aussetzungen festlegt, ihr Tatbestand kann aber auch außerhalb der sie be-
gründenden Rechtsordnung verwirklicht werden, solange sich ein Verlet-
zungserfolg im Inland feststellen lässt. Die Erfüllung des Verletzungstat-
bestandes durch eine ausschließlich im Ausland begangene Handlung
führt hier nämlich nicht dazu, dass die aus einem subjektiven Recht herge-
leiteten und grundsätzlich absolut wirkenden Befugnisse über das Gebiet
des Erteilungsstaates hinaus unter Missachtung des Territorialitätsprinzips
erstreckt werden170. Aus dem Territorialitätsprinzip, dem das verletzte Im-
materialgüterrecht selbst zwar noch unterliegt, ergeben sich für die Verlet-
zung von solchen schutzrechtsbezogenen Sorgfalts- und Verhaltenspflich-
ten keine zwingenden Auswirkungen oder vorrangig zu berücksichtigen-
den Wertungen auf kollisionsrechtlicher Ebene. Die territorial beschränkte
Wirkung des verletzten subjektiven Immaterialgüterrechts lässt sich auf

170 Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 2002, S. 194.
Demnach ließe sich die begrenzte territoriale Schutzwirkung der Immaterialgü-
terrechte theoretisch durch die Formulierung einer ausdrücklichen schutzrechts-
bezogenen Verhaltenspflicht, die nicht im Gegenzug zu den gewährten Benut-
zungsrechten zu sehen wäre, in gewisser Weise über den Erteilungsstaat hinaus
erstrecken, Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle,
2002, S. 195f.
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kollisionsrechtlicher Ebene dadurch berücksichtigen, dass die Entste-
hungsvoraussetzungen und Reichweite der dem Rechtsinhaber vorbehalte-
nen Benutzungshandlungen, aus denen sich die ermöglichte Immaterialgü-
terrechtsverletzung ergibt, als selbständig anzuknüpfende Vorfrage dem
Schutzlandrecht unterstellt werden171 (siehe unten C.V.2.c). Für die
Hauptfrage nach dem Bestehen, dem Umfang und der Verletzung der
schutzrechtsbezogenen Sorgfalts- und Verhaltenspflichten, die den Kern
der Haftung für die Ermöglichung der Immaterialgüterrechtsverletzung
bildet, öffnet sich dagegen der Weg für eine eigenständige vom Territoria-
litätsprinzip gelöste kollisionsrechtliche Lösung, bei der die im Immateri-
algüterrecht vorherrschende Schutzlandanknüpfung nur eine mögliche Al-
ternative darstellt. Bei unmittelbaren Immaterialgüterrechtsverletzungen
sind dagegen sowohl die Vorfrage nach Bestand und Inhalt als auch die
Hauptfrage nach der Verletzung des Immaterialgüterrechts der Schutzlan-
danknüpfung unterstellt, es besteht also eine Konzentration von Anknüp-
fungen172. Weil sich der Verstoß gegen eine schutzrechtsbezogene Sorg-
falts- und Verhaltenspflicht auch außerhalb des Erteilungsstaates ereignen
kann, wird der bei der kollisionsrechtlichen Behandlung von Immaterial-
güterrechtsverletzungen sonst regelmäßig zu konstatierende Gleichlauf
zwischen der allgemeinen deliktsrechtlichen Anknüpfung durch Lokalisie-
rung der Verletzungshandlung und der Anknüpfung an das Recht des
Schutzlandes durchbrochen. Einer Entscheidung zwischen beiden An-
knüpfungsvarianten, auf die später noch einzugehen sein wird (D.I und II)
kommt hier also besondere Bedeutung zu.

Die Geltung des Territorialitätsprinzips und die sich daraus ergebende
territorial beschränkte Wirkung eines subjektiven Immaterialgüterrechts
verlieren also bei der kollisionsrechtlichen Behandlung der Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen an Bedeutung.
Im Vordergrund steht hier nämlich nicht mehr die Verletzung der sich un-
mittelbar aus dem subjektiven Immaterialgüterrecht ergebenden Aus-
schließlichkeitsrechte, sondern die pflichtwidrige und vorwerfbare Ermög-
lichung einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Auch wenn diese an die
unmittelbare Immaterialgüterrechtsverletzung anknüpft, unterliegt sie
nicht mehr der territorialen Begrenzung der immaterialgüterrechtlichen

171 Vgl. Schack, MMR 2000, 59, 60.
172 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.

Jahrhundert, 2000, S. 224f.; Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und
Zivilprozessrecht, 2004, S. 46f.
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Ausschließlichkeitsrechte. Anders als die aus der unmittelbaren Immateri-
algüterrechtsverletzung resultierenden und den unmittelbaren Verletzer
treffenden Haftungsfolgen, die noch in einem engen materiellrechtlichen
Bezug zu den territorial beschränkten subjektiven Immaterialgüterrechten
zu sehen und deshalb an diese gebunden sind, erscheint die Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen hinreichend
verselbständigt, um sich von deren territorialer Begrenzung zu lösen. Das
gilt mit Blick auf das Territorialitätsprinzip zunächst für die hinter beiden
Beispielsfällen stehenden unterschiedlichen Haftungskonstellationen, auch
wenn diese letztlich aus anderen Gründen kollisionsrechtlich unterschied-
lich behandelt werden sollten (C.III.4.c und IV.3).

Einschränkung der extraterritorialen Rechtsanwendung in Rücksicht
auf die von hoheitlichen Interessen geprägten
wirtschaftsordnungspolitischen Entscheidungen der nationalen
Gesetzgeber

Der enge Bezug, den die nationalen immaterialgüterrechtlichen Schutzre-
gime zur Wirtschaftspolitik eines Landes aufweisen, stellt nicht nur eine
Begründung und Rechtfertigung für die Geltung des Territorialitätsprin-
zips, sondern auch eine auf kollisionsrechtlicher Ebene zu berücksichti-
gende Besonderheit der Immaterialgüterrechte dar. Auch wenn diese Be-
sonderheit nicht eine bestimmte kollisionsrechtliche Anknüpfung wie die
Schutzlandanknüpfung zwingend vorzugeben vermag173, sind die für den
Bereich des Immaterialgüterrechtsschutzes in Betracht kommenden An-
knüpfungsmomente jedenfalls auch daraufhin zu untersuchen, ob sie die
durch die nationalen Gesetzgeber getroffenen, auch von hoheitlichen In-
teressen geprägten wirtschaftsordnungspolitischen Entscheidungen, die in
den einzelnen Aspekten des nach den nationalen Schutzgesetzen gewähr-

d)

173 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 15
und 19, verneint zwar eine zwingende Vorgabe der Schutzlandanknüpfung, zieht
aber den wirtschaftsrechtlichen und wirtschaftspolitischen Charakter des Immate-
rialgüterrechtsschutzes zur Begründung der Schutzlandanknüpfung zumindest für
Inhalt und Umfang des immaterialgüterrechtlichen Schutzes heran. Kritischer
Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 132, demzufolge diese Besonderheit der Immaterialgüterrech-
te auf kollisionsrechtlicher Ebene im Ergebnis weniger Auswirkungen entfaltet,
als zunächst angenommen werden könnte.
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ten Immaterialgüterrechtsschutzes zum Ausdruck kommen, angemessen
berücksichtigen. Eine solche Berücksichtigung vermeidet auch eine über-
mäßige Ausdehnung des nationalen Immaterialgüterrechtsschutzes durch
extraterritoriale Anwendung der nationalen Schutzgesetze, die die Gefahr
der Missachtung der wirtschaftsordnungspolitischen Entscheidungen an-
derer nationaler Gesetzgeber für deren Staatsgebiet in sich birgt.

Die Schutzlandanknüpfung trägt diesen Aspekten dadurch Rechnung,
dass sie als immaterialgüterrechtsspezifische kollisionsrechtliche Anknüp-
fung zum Ausdruck bringt, dass dem nationalen Gesetzgeber nur eine Ent-
scheidung für das nationale Staatsgebiet erlaubt sein soll und damit zu-
gleich die Entscheidungen der anderen nationalen Gesetzgeber für deren
Staatsgebiet respektiert werden sollen174. Durch die Schutzlandanknüp-
fung wird das anwendbare Recht zwar auf kollisionsrechtlicher Ebene zu-
nächst nur nach einem rein formalen Kriterium bestimmt, die Gefahr eines
unzureichenden Bezugs zum Schutz- und Erteilungsstaat wird aber auf
materiellrechtlicher Ebene durch das territorialitätsbedingte Erfordernis
einer inländischen Verletzungshandlung korrigiert. Der im territorialen
Rahmen gefundene Ausgleich zwischen den individuellen Interessen der
Schutzrechtsinhaber und dem Interesse der Allgemeinheit wird gegenüber
der Anwendung eines anderen als des am Erteilungs- und Verwertungsort
geltenden Rechts abgesichert und dadurch aufrechterhalten175. Gleiches
gilt für eine Anknüpfung an den Verletzungsort, die diesen bereits auf kol-
lisionsrechtlicher Ebene und immaterialgüterrechtsspezifisch dahingehend
bestimmt, dass er nur in dem Gebiet des Staates liegen kann, nach dessen
Rechtsordnung das Immaterialgüterrecht entstanden ist und in dem zumin-
dest ein Teil der tatbestandlichen Verletzungshandlung begangen wurde.
Der räumliche Anwendungsbereich des nationalen Schutzgesetzes be-
schränkt sich dann auch hier auf das Staatsgebiet des nationalen Schutz-
rechtsgesetzgebers.

Im Zusammenspiel mit dem Territorialitätsprinzip vermeiden sowohl
die Schutzlandanknüpfung als auch die Anknüpfung an den Verletzungs-
ort eine extraterritoriale Anwendung der nationalen Schutzgesetze und
führen im Ergebnis zu einem Gleichlauf zwischen dem nach dem Territo-

174 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (20100), IntImmGR, Rn. 19.
175 Van Eechoud, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private Internatio-

nal Law, 2005, S. 289, 294f.; dies soll aber nur für Entstehung, Schutzumfang
und Dauer, nicht dagegen für die Bestimmung der ersten Inhaberschaft des Urhe-
berrechts gelten.
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rialitätsprinzip beschränkten Wirkungsbereich der nationalen subjektiven
Immaterialgüterrechte und dem räumlichen Anwendungsbereich der natio-
nalen Schutzgesetze. In dieser Hinsicht erscheinen sie den anderen mögli-
chen Anknüpfungsmomenten überlegen. Soweit durch die Wahl anderer
Anknüpfungsmomente kollisionsrechtlich die extraterritoriale Anwendung
der nationalen Schutzgesetze ermöglicht wird, ist die Anwendung der na-
tionalen Schutzgesetze auf der Ebene des anwendbaren Sachrechts korri-
gierend einzuschränken, um so die wirtschaftspolitische Entscheidungsho-
heit anderer Staaten für deren Staatsgebiet zu respektieren, wobei sich die
entsprechende Einschränkung dann aus dem völkerrechtlichen Gebot der
Rücksichtnahme ergibt176. Die wirtschaftspolitischen Interessen anderer
Staaten lassen sich so immer noch berücksichtigen, soweit sie im Einzel-
fall artikuliert werden, ohne dass diese Berücksichtigung jedoch notwendi-
gerweise in abstrakt-generalisierter Form bereits auf der Ebene des Kolli-
sionsrechts zu erfolgen hätte177.

Für die Bestimmung des auf die Haftung für die Ermöglichung von Im-
materialgüterrechtsverletzungen anwendbaren Rechts verliert mit der hin-
ter der Territorialität des Immaterialgüterrechtsschutzes stehenden wirt-
schafts-, gesellschafts- und kulturpolitischen Entscheidungshoheit des je-
weiligen Gesetzgebers auch die Zurückhaltung gegenüber einer extraterri-
torialen Rechtsanwendung an Bedeutung. Soweit es um die Feststellung
der ermöglichten Immaterialgüterrechtsverletzung geht, lässt sich die ge-
botene Zurückhaltung gegenüber der extraterritorialen Anwendung natio-
nalen Immaterialgüterrechts dadurch wahren, dass diese selbständig ange-
knüpft und dem Schutzlandrecht unterstellt wird. Soweit es um die vor-
werfbare und pflichtwidrige Ermöglichung der Immaterialgüterrechtsver-
letzung nach Zurechnungsnormen des allgemeinen Zivil- und De-
liktsrechts geht, wird regelmäßig kein Anlass bestehen, deren Anwendung
auf Auslandssachverhalte und insbesondere auf die Ermöglichung einer
im Ausland erfolgten unmittelbaren Immaterialgüterrechtsverletzung auf
kollisionsrechtlicher Ebene vorzubeugen. Weil diese Frage der extraterri-

176 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 258 für
die bei prinzipieller Geltung der Schutzlandanknüpfung besondere Behandlung
grenzüberschreitender und Multistate-Verstöße.

177 Basedow, RabelsZ 52 (1988), S. 8, 33f., der sich für den Bereich ordnungspoliti-
scher, auf die Gestaltung einer bestimmten nationalen Wirtschaft und Gesell-
schaft bezogener, Normen gegen eine Einschränkung der (einseitigen) Kollisi-
onsnormen aufgrund vorweggenommener völkerrechtlicher Bedenken ausspricht.
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torialen Anwendung aber erst relevant wird, wenn und soweit das auf die
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen an-
wendbare Recht nicht mit dem auf die ermöglichte unmittelbare Immateri-
algüterrechtsverletzung anwendbaren Schutzlandrecht übereinstimmt,
wird sie an einer späteren Stelle wieder aufgegriffen werden (siehe dazu
unten D.IV).

Eingeschränkte kollisionsrechtliche Vorgaben der internationalen
Konventionen

Weitere kollisionsrechtliche Vorgaben könnten sich aus den bedeutenden
multilateralen Schutzkonventionen ergeben, die auf einen über die natio-
nalen Grenzen hinausreichenden internationalen Schutz der Immaterialgü-
terrechte zielen und von denen hier vor allem auf die RBÜ, die PVÜ und
das TRIPs-Abkommen einzugehen ist. Dabei gilt es zu klären, ob die Kon-
ventionen über ihren fremdenrechtlichen Charakter hinaus auch einen kol-
lisionsrechtlichen Gehalt aufweisen, wie weit ein solcher kollisionsrechtli-
cher Gehalt angesichts des fragmentarischen Charakters der konventions-
rechtlichen Regelungen reichen kann und wie weit den Mitgliedstaaten
Freiraum bei der Wahl der kollisionsrechtlichen Anknüpfung für die Haf-
tung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen ver-
bleibt.

Der fremdenrechtliche Ausgangspunkt der internationalen
Konventionen

Mit der RBÜ und PVÜ, die hier wieder als bedeutendste Beispiele stell-
vertretend für das Konventionsrecht herangezogen werden sollen, wurde
in den großen internationalen Schutzkonventionen kein kollisionsrechtli-
cher, sondern ein fremdenrechtlicher Ausgangspunkt für den internationa-
len Immaterialgüterrechtsschutz gewählt178. Der von der RBÜ und PVÜ
instaurierte Schutzmechanismus beruht wesentlich auf dem Grundsatz der
Inländerbehandlung, der die Konventionsstaaten dazu verpflichtet, Aus-

II.

1.

178 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 38; Rege-
lin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert, 2000, S. 11; Neuhaus, RabelsZ 40 (1976), 191, 193.
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länder bei der Gewährung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes wie ei-
gene Staatsangehörige zu behandeln und ihnen untersagt, ausländischen
Staatsangehörigen mit Blick auf die fehlende eigene Staatsangehörigkeit
den Schutz der inländischen Schutzgesetze zu verwehren (Art. 5 I und
III RBÜ, Art. 2 I PVÜ). Die von den Konventionen angeordnete Gleich-
stellung von Ausländern mit Inländern stellt eine fremdenrechtliche Rege-
lung für Ausländer, die sich auf den Konventionsschutz berufen können,
dar, weil sie mit ihnen die Personen bestimmt, die über den Kreis der eige-
nen Staatsangehörigen hinaus mittels der angeordneten Inländergleichbe-
handlung im Inland Rechtsschutz genießen179. Der Inländerbehandlungs-
grundsatz ist also als Diskriminierungsverbot ausgestaltet und gewährleis-
tet eine nur formelle Reziprozität, weil er alleine noch keine Anforderun-
gen an Inhalt und Reichweite des zu gewährenden Immaterialgüterrechts-
schutzes stellt180. Der Inländerbehandlungsgrundsatz wird deshalb durch
materielle Mindestrechte flankiert (vgl. Art. 5 I letzter Halbsatz RBÜ,
Art. 2 I 1, 2.Halbsatz PVÜ), die zur Verwirklichung einer auch materiellen
Reziprozität dem ausländischen Schutzrechtsinhaber, der sich auf den
Schutz der Konventionen berufen kann, einen gewissen Mindestschutz ga-
rantieren, den dieser auch dann beanspruchen kann, wenn das nationale
Recht keinen entsprechenden Schutz für die eigenen Staatsangehörigen
vorsieht181. Weil dieser Mindestschutz allerdings nur Angehörigen anderer
Konventionsstaaten sowie fremden Staatsangehörigen, die ihr Werk in
einem Konventionsstaat erstveröffentlicht haben, zugute kommt, ohne sich
auch auf die eigenen Staatsangehörigen zu erstrecken (vgl. Art. 3 I und II,
Art. 5 I und III RBÜ), stellen auch die Regelungen zum Mindestschutz
fremdenrechtliche Regelungen und kein Einheitsrecht dar182.

Dieser fremdenrechtliche Ansatzpunkt erklärt sich aus dem historischen
Kontext heraus, als die nationalen Schutzgesetze den Immaterialgüter-
rechtsschutz oftmals noch auf die eigenen Staatsangehörigen beschränkten
und moderne allseitige Kollisionsnormen als Regelungsinstrument des in-
ternationalen Immaterialgüterrechtsschutzes daher noch ausschieden183.

179 Vgl. Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 6.
180 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 39f.
181 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 41.
182 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,

S. 111.
183 Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to

the Lex Protectionis (2003), S. 92f. (zu einer eingehenden Analyse des histori-
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Angesichts der gewandelten rechtlichen Rahmenbedingungen in den na-
tionalen Schutzgesetzen stellt sich heute aber die Frage, ob den konventi-
onsrechtlichen Vorgaben neben ihrem primär fremdenrechtlichen auch
ein, zumindest mittelbarer, kollisionsrechtlicher Gehalt zukommt, den die
Vertragsstaaten bei der Ausgestaltung ihrer Kollisionsnormen zu berück-
sichtigen haben, oder ob sie ihrem historischen Kontext und einer rein
fremdenrechtlichen Bedeutung verhaftet bleiben. Aus dem auch den inter-
nationalen Konventionen zugrundeliegenden Prinzip territorial begrenzter
und voneinander unabhängiger Rechte lässt sich, wie oben gesehen (B.I.
3), auch für Immaterialgüterrechtsverletzungen noch keine kollisionsrecht-
liche Aussage zugunsten einer bestimmten Anknüpfung, wie etwa der
Schutzlandanknüpfung, herleiten184.

Mittelbarer kollisionsrechtlicher Gehalt des
Inländerbehandlungsgrundsatzes

Gebot der Anwendung derselben Sachnormen

Dem Inländerbehandlungsgrundsatz als solches lässt sich jedenfalls keine
unmittelbare kollisionsrechtliche Aussage entnehmen185. Weder ist er
selbst als Kollisionsnorm formuliert, noch erfordert seine Kernaussage
zwingend eine bestimmte kollisionsrechtliche Anknüpfung. Seine Forde-
rung, den Angehörigen anderer Konventionsstaaten dieselben Rechte und
Vorteile wie den eigenen Staatsangehörigen zu gewähren, ist allerdings
nicht nur auf die kollisionsrechtliche Anknüpfung, sondern auch und gera-
de auf die mittels einer Kollisionsnorm bestimmten Regeln des materiellen
Rechts zu beziehen. Hierfür spricht zum einen der Wortlaut, der auf die

2.

a)

schen Hintergrundes der internationalen Konventionen für das Urheberrecht und
die verwandten Schutzrechte S. 47-92); Regelin, Das Kollisionsrecht der Immate-
rialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 15-17; Ebner, Mar-
kenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 9.

184 Vgl.van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives
to the Lex Protectionis (2003), S. 97-99.

185 So gehen auch die Entscheidungen des EuGH, Urteil vom 30.6.2005, C-28/04 –
Tod’s, Slg. 2005-I, 5783, Rn. 32, und des United States Court of Appeals, Second
Circuit, Urteil vom 27.8.1998, Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier,
Inc., 153 F.3d 82 davon aus, dass der Inländerbehandlungsgrundsatz des Art. 5 I
RBÜ keine kollisionsrechtliche Aussage trifft.
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gesetzlich gewährten Vorteile (Art. 2 I PVÜ: „des avantages que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux na-
tionaux“/ „the advantages that their respective laws now grant, or may
hereafter grant, to nationals“) bzw.Rechte (Art. 5 I RBÜ: „des droits que
les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite
aux nationaux“/ „the rights which their respective laws do now or may
hereafter grant to their nationals“) abstellt, zu denen nicht die Regeln des
Internationalen Privatrechts gehören, da diese keine Rechtspositionen ver-
mitteln und somit Rechte gewähren, sondern sich auf die Bestimmung des
anwendbaren materiellen Rechts beschränken186. Zum anderen sprechen
auch Sinn und Zweck des konventionsrechtlichen Inländergleichbehand-
lungsgrundsatzes für eine Anwendung derselben Sachnormen187. Das Ziel
eines möglichst wirksamen und einheitlichen Rechtsschutzes, wie es in
der Präambel der RBÜ aufgenommen wurde188, lässt sich nur verwirkli-
chen, wenn Angehörigen anderer Konventionsstaaten derselbe materiell-
rechtliche Schutz der nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze wie eigenen
Staatsangehörigen gewährt wird, während die Anwendung nur derselben
Kollisionsnorm nicht gewährleisten kann, dass Angehörigen anderer Kon-
ventionsstaaten auch im Ergebnis derselbe immaterialgüterrechtliche

186 So auch Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law,
2.Aufl. (2011), S. 679.

187 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 72; Faw-
cett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 679; zu diesem Verständnis des Inländergleichbehandlungsgrundsatzes
als Gleichbehandlung von Ausländern und Inländern im Inland nach inländi-
schem materiellen Recht auch Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüter-
rechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 8 und 17; Ricketson/ Gins-
burg, International Copyright and Neighbouring Rights II, 2.Auflage (2006),
S. 1298. Dagegen betont Pertegás, in: Malatesta (Hrsg.), The Unification of
Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe,
2006, S. 221, 227, dass eine Vereinheitlichung der Kollisionsnormen der Ver-
tragsstaaten über das Ziel des in Art. 2 PVÜ enthaltenen Inländerbehandlungs-
grundsatzes hinausgehe und dass sich der Vorschrift keine ausdrücklichen An-
haltspunkte dafür entnehmen ließen, dass die Anwendung der Kollisionsnormen
der Vertragsstaaten durch den Inländerbehandlungsgrundsatz zurückgedrängt
werden sollte.

188 « Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aus-
si efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres
littéraires et artistiques […] »/ „The countries of the Union, being equally anima-
ted by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the
rights of authors in their literary and artistic works […]“..
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Schutz zukommt. Der Inländerbehandlungsgrundsatz beschränkt sich also
nicht auf ein Gleichbehandlungsgebot auf kollisionsrechtlicher Ebene,
sondern fordert eine Gleichbehandlung auf sachrechtlicher Ebene und ent-
faltet insoweit eine mittelbare kollisionsrechtliche Bedeutung189.

Ausschluss der Staatsangehörigkeit als Anknüpfungsmoment

Der Inländergleichbehandlungsgrundsatz steht den von den Konventions-
staaten gewählten kollisionsrechtlichen Anknüpfungen, die das anwendba-
re Sachrecht bestimmen, nicht vollkommen gleichgültig gegenüber. Als
kollisionsrechtliche Konsequenz scheint der Inländerbehandlungsgrund-
satz zwar zunächst nur eine nicht näher bestimmte Aussage zugunsten ei-
nes örtlich und nicht über die Staatsangehörigkeit zu definierenden An-
knüpfungsmoments zu beinhalten190. Als mittelbare kollisionsrechtliche
Aussage ergibt sich daraus aber, dass eine Ursprungslandanknüpfung im
Sinne einer Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit des Schutzrechtsinha-
bers ausscheidet, da diese stets zur Anwendung eines anderen Rechts als
das für eigene Staatsangehörige geltende nationale Recht führen würde.
Aus dem Inländerbehandlungsgrundsatz lässt sich also zumindest eine ne-
gative Aussage gegenüber einer im Bereich des internationalen Immateri-
algüterrechtsschutzes im historischen Kontext möglichen kollisionsrechtli-
chen Anknüpfung herleiten191. Eine darüber hinausgehende eindeutige
kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten der Schutzlandanknüpfung
lässt sich dem Inländerbehandlungsgrundsatz dagegen nicht entnehmen.
Die kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung gewährleistet zwar die
vom Inländerbehandlungsgrundsatz geforderte Gleichbehandlung von ei-
genen und fremden Staatsangehörigen im Inland, soweit hierfür der imma-
terialgüterrechtliche Schutz beansprucht wird, so dass insoweit an eine

b)

189 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 72,
demzufolge die Inländerbehandlungsklauseln der internationalen Schutzkonven-
tionen daher neben ihrer fremdenrechtlichen auch eine kollisionsrechtliche Be-
deutung aufweisen.

190 Dinwoodie, in: Basedow/ Drexl/ Kur/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in
the Conflict of Laws, 2005, S. 195, 201.

191 Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 134f.; Pertegás, in: Malatesta (Hrsg.), The Unification of
Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe,
2006, S. 221, 228.
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kollisionsrechtliche Vorentscheidung zugunsten der Schutzlandanknüp-
fung gedacht werden könnte192 und die kollisionsrechtliche Berufung des
Schutzlandrechts sogar naheliegend erscheinen mag193. Die Vorgaben des
Inländerbehandlungsgrundsatzes lassen sich aber auch durch eine kollisi-
onsrechtliche Anknüpfung an den Verletzungsort194, die trotz des regelmä-
ßigen Gleichlaufs bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts von der
Schutzlandanknüpfung zu unterscheiden ist195, oder durch einheitliche
Anwendung der lex fori verwirklichen, weil auch in diesen Fällen fremde
Staatsangehörige, die Konventionsschutz genießen, denselben materiellen
Rechtsregeln wie die eigenen Staatsangehörigen unterstellt werden196.

Unvollständigkeit der aus dem Inländerbehandlungsgrundsatz
herleitbaren kollisionsrechtlichen Aussagen

Der Verzicht auf jede nähere kollisionsrechtliche Aussage fügt sich in den
historischen Kontext und das damals vorherrschende Verständnis ein,
demzufolge das Land, für den immaterialgüterrechtlicher Schutz bean-
sprucht wurde, immer mit dem Ort der Immaterialgüterrechtsverletzung
und dem Forum übereinstimmte, so dass die aus heutiger Sicht zu stellen-
de Frage nach den kollisionsrechtlichen Aussagen des Inländerbehand-

c)

192 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 66
und 72.

193 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 18, der jede ausdrückliche kollisionsrechtliche Bedeutung
des Inländerbehandlungsgrundsatzes allerdings ablehnt.

194 Vgl. Ricketson/ Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights II,
2.Auflage (2006), S. 1298.

195 S.oben 3.b)aa) und cc). Anders als bei einer deliktsrechtlichen Anknüpfung an
den Verletzungsort wird das Schutzland auf kollisionsrechtlicher Ebene nicht
durch die Lokalisierung der Verletzungshandlung, sondern zunächst rein formell
nach der Schutzbehauptung des Klägers bestimmt. Zudem ist eine abweichende
Bestimmung des Verletzungsortes möglich, soweit das Territorialitätsprinzip kei-
ne Lokalisierung der Verletzungshandlung im Erteilungsstaat fordert, wie etwa
bei der Verletzung schutzrechtsbezogener Sorgfalts- und Verhaltenspflichten.

196 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 227 und 262f. So geht Hilty, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht
(Hrsg.), Die Berner Übereinkunft und die Schweiz, 1986, S. 201, 203 für den In-
länderbehandlungsgrundsatz der RBÜ von einer Berufung der lex fori aus.
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lungsgrundsatzes entbehrlich erschien197. Diesem historischen Verständnis
folgend ließe sich als kollisionsrechtliche Aussage allenfalls festhalten,
dass der Inländerbehandlungsgrundsatz zu einer Anwendung des Schutz-
landrechts führt, soweit dieses mit dem Recht des Forums überein-
stimmt198. Hierbei handelte es sich aber um eine einseitige Regel, die nur
den Anwendungsbereich des nationalen Rechts des mit dem Forumstaates
zusammenfallenden Schutzlandes bestimmt, und nicht um eine für das
Kollisionsrecht charakteristische allseitige Kollisionsnorm, die stets das
Recht desjenigen Landes zur Anwendung berufen würde, in dem das Im-
materialgüterrecht verletzt wurde und für das deshalb Schutz beansprucht
wird; die eigentliche kollisionsrechtliche Frage, welches Recht auf eine
Immaterialgüterrechtsverletzung Anwendung finden soll, ließe sich damit
aber nicht beantworten199.

Der in den Konventionen enthaltene Inländerbehandlungsgrundsatz
wurde deshalb auch als unvollständige Kollisionsnorm bezeichnet, die
einer Erweiterung zu vollkommenen Kollisionsnormen bedürfte200. Die
internationalen Schutzkonventionen und der in ihnen normierte Inländer-
behandlungsgrundsatz sehen keine bestimmten und vollständigen Kollisi-
onsregeln vor, sondern behandeln die Frage des anwendbaren Rechts nur
partiell; mit ihrer Hilfe lässt sich die Frage des anwendbaren Rechts nicht
vollständig lösen, das Gebot, in- und ausländische Staatsangehörige gleich
zu behandeln gibt nur erste Anhaltspunkte dafür, wann das innerstaatliche
Recht zur Anwendung berufen wird201. Die Konventionen sehen nur vor,
dass die durch sie geschützten Personen in jedem Vertragsstaat den Schutz
der nationalen Gesetze in Anspruch nehmen können, ohne aber die Frage
zu beantworten, ob bei im Ausland erfolgten Verletzungen vor einem in-
ländischen Gericht –seine internationale Zuständigkeit vorausgesetzt-

197 Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert, 2000, S. 16f.; vgl. auch Ricketson/ Ginsburg, International Copy-
right and Neighbouring Rights II, 2.Auflage (2006), S. 1301 (mit Blick auf
Art. 5 II RBÜ).

198 Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 136f.

199 Fentiman, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private International
Law, 2005, S. 129, 136f.

200 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 2 und
S. 10f.

201 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 671.
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Rechtsschutz aufgrund des ausländischen Urheberrechts oder gewerbli-
chen Schutzrechts in Anspruch genommen werden kann202. Daran zeigt
sich, dass sich auch bei Bejahung eines kollisionsrechtlichen Gehalts des
Inländerbehandlungsgrundsatzes die Frage nach der Formulierung der ein-
zelnen kollisionsrechtlichen Regeln noch stellt, zumal sich nicht für jeden
einzelnen immaterialgüterrechtlichen Aspekt eine Antwort aus den Grund-
sätzen des Konventionsrechts erschließen lässt203.

Zu diesen konventionsrechtlich nicht näher vorgezeichneten Fragen ist
die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchende Frage der Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen zu zählen, weil die
Besonderheiten dieser Haftungskonstellation sowohl zu der Zeit, als die
Konventionen verabschiedet wurden, als auch zu der Zeit der späteren Re-
visionskonferenzen im internationalen Diskurs und Bewusstsein noch
nicht präsent waren. Somit lässt sich weder aus den Grundsätzen des Kon-
ventionsrechts im Allgemeinen noch aus dem Inländerbehandlungsgrund-
satz im Besonderen eine bestimmte kollisionsrechtliche Vorgabe für deren
Behandlung entnehmen.

Kollisionsrechtlicher Gehalt des in Art. 3 des TRIPs-Abkommens
normierten Inländerbehandlungsgrundsatzes

Teilweise wird vertreten, dass der Inländerbehandlungsgrundsatz des
Art. 3 des TRIPs-Abkommens204 über die beschriebenen mittelbaren kolli-
sionsrechtlichen Aussagen hinaus eine Anknüpfung an das Recht des
Schutzlandes vorgibt. Begründet wird dies mit dem Wortlaut des Art. 3 I,

3.

202 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 10.
203 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 2, für

den es im übrigen allerdings prinzipiell internationalprivatrechtlich folgerichtig
erscheint, die Regel, die aus den Konventionen entnommen werden kann, zu der
vollkommenen Kollisionsnorm zu erweitern, dass der Schutz der Immaterialgü-
terrechte, gleichgültig in welchem Land die Klage erhoben wird, nach dem Recht
des Landes zu beurteilen ist, in dessen Gebiet die Verletzungshandlung vorge-
nommen wurde (S. 10f.).

204 Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
TRIPs), das den Annex 1C des Übereinkommens von Marrakesh vom 15. April
1994 über die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) bildet und als mul-
tilaterales Abkommen für alle WTO-Mitglieder verpflichtend ist.
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der eine Gleichbehandlung bezüglich des Schutzes des geistigen Eigen-
tums fordert, wobei der Begriff des Schutzes nach der Anmerkung 3 zu
Art. 3 und 4 des TRIPs-Abkommens auch die Verfügbarkeit, den Erwerb,
den Umfang, die Aufrechterhaltung und die Durchsetzung von Immateri-
algüterrechten sowie Fragen, die die Benutzung der in dem Abkommen
besonders angesprochenen Rechte betreffen, beinhaltet und deshalb ein-
deutig materiellrechtlich zu verstehen ist205. Zwar folgt aus diesem materi-
ellrechtlichen Verständnis des Schutzbegriffs hier sogar ein ausdrückli-
ches Gebot der Anwendung derselben Sachnormen und damit der Gleich-
behandlung auf der Ebene des anwendbaren Sachrechts. Die Vorgabe
einer bestimmten kollisionsrechtlichen Anknüpfung zugunsten des
Schutzlandprinzips ergibt sich daraus aber nicht, weil sich das Gebot der
materiellrechtlichen Gleichbehandlung auch hier wieder gleichfalls über
eine Anknüpfung an das Recht des Verletzungsortes oder die Anwendung
der lex fori erreichen ließe206.

Zwar ließe sich bei einer kollisionsrechtlichen Berufung der lex fori der
Inländerbehandlungsgrundsatz nur hinsichtlich derjenigen Aspekte des
Schutzes verwirklichen, die den Gegenstand eines Rechtsstreits vor den
nationalen Gerichten bildeten207. Die hinsichtlich der einzelnen Schutzas-
pekte angeordnete Inländerbehandlung verwehrt es den Staaten aber nicht,
bei Rechtsstreitigkeiten das eigene Recht zur Anwendung zu berufen und
hinsichtlich einzelner Aspekte auf diese Weise den Inländerbehandlungs-
grundsatz zu verwirklichen, solange der Inländerbehandlungsgrundsatz
auch hinsichtlich der übrigen Aspekte auf andere Weise beachtet wird.

Für eine kollisionsrechtliche Berufung des Schutzlandrechts wird wei-
ter darauf abgestellt, dass Art. 3 des TRIPs-Abkommens für alle Immateri-
algüterrechte gilt und keine Differenzierung zwischen eingetragenen

205 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 79f.;
ders., in: FS.Dietz, 2001, S. 461, 471; Fawcett/ Torremans, Intellectual Property
and Private International Law, 2.Aufl. (2011), S. 690.

206 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 262f.; Dinwoodie, (2009) 51 William & Mary L. Rev., 711, 717f., der in der
Anmerkung zu Art. 3 ein Indiz gegen eine kollisionsrechtliche Regelungsabsicht
und in Art. 3 TRIPs deshalb nur eine Grenze, nicht aber eine bestimmte Vorgabe
für das Kollisionsrecht sieht. Dagegen gehen Fawcett/ Torremans, Intellectual
Property and Private International Law, 2.Aufl. (2011), S. 690f.von einer Vorga-
be der Schutzlandanknüpfung durch Art. 3 TRIPs aus.

207 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 690.
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Rechten, für die Territorialitäts- und Schutzlandprinzip bereits aufgrund
ihrer Registrierung und Eintragung durch nationale Behörden vorgegeben
zu sein scheinen, und nicht eingetragenen Rechten wie das Urheberrecht
trifft, so dass von einer einheitlichen kollisionsrechtlichen Berufung des
Schutzlandrechts auszugehen sei208. Dagegen lässt sich jedoch anführen,
dass die für eingetragene Immaterialgüterrechte unumstrittene Geltung des
Territorialitätsprinzips und darauf beruhend auch der kollisionsrechtlichen
Schutzlandanknüpfung nicht durch Art. 3 vorgegeben werden musste und
vorgegeben werden sollte, so dass aus dieser Vorschrift weder für die ein-
getragenen noch für die nicht eingetragenen Rechte eine bestimmte kolli-
sionsrechtliche Vorgabe herzuleiten sei209. Diese Ansicht erscheint vor-
zugswürdig, weil nicht erkennbar ist und so zweifelhaft bleibt, dass eine
auch für die eingetragenen Immaterialgüterrechte nicht ausdrücklich ange-
ordnete kollisionsrechtliche Anknüpfung mittels des Inländerbehandlungs-
grundsatzes auf alle Immaterialgüterrechte einschließlich der nicht einge-
tragenen erstreckt werden sollte. Zudem stellt sich die Frage nach dem an-
wendbaren Recht auch bei eingetragenen Rechten nicht nur in Zusammen-
hang mit der Eintragung vor den nationalen Behörden, die stets nur ihr ei-
genes Recht anwenden können, sondern auch in anderen Zusammenhän-
gen, für die der Eintragung als solcher keine Bedeutung mehr zukommt,
so etwa, wenn ein nationales Gericht zur Entscheidung über ein im Aus-
land verletztes (inländisches oder ausländisches) Immaterialgüterrecht an-
gerufen wird210.

Ferner wird Art. 3 II als Ausnahme von der Schutzlandanknüpfung zu-
gunsten der lex fori verstanden und hieraus gefolgert, dass der in Art. 3 I
normierte Grundsatz deshalb als kollisionsrechtliche Entscheidung zu-
gunsten der Schutzlandanknüpfung zu werten sei211. Dagegen spricht je-
doch, dass der primäre Regelungsgehalt des Art. 3 nicht kollisionsrechtli-
cher Natur ist, so dass Regel und Ausnahme nicht auf die wählbaren kolli-
sionsrechtlichen Anknüpfungen, sondern auf die Reichweite der sich für

208 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 80.
209 So auch Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,

Fn. 207 zu Rn. 80, in der die Möglichkeit dieses Gegenarguments ausdrücklich
eingeräumt wird.

210 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 262f.

211 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 690f.
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die Mitgliedsstaaten ergebenden Verpflichtungen zum Schutz der Immate-
rialgüterrechte, aus denen sich wiederum die Reichweite des Inländerbe-
handlungsgebotes ergibt, zu beziehen sind.

Schließlich wird die kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung nicht
nur aus dem Inländerbehandlungsgrundsatz des Art. 3 I, sondern auch aus
den über Art. 9 I in das TRIPs-Abkommen inkorporierten und damit für
alle WTO-Mitgliedstaaten verbindlichen Vorschriften der RBÜ, aus deren
Art. 5 II eine kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten des Schutzlan-
des herausgelesen wird, abgeleitet212. Inwieweit die RBÜ allerdings tat-
sächlich eine allgemeine kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten des
Schutzlandprinzips trifft, bleibt im Folgenden näher zu untersuchen.

Mögliche weitergehende kollisionsrechtliche Vorgaben der RBÜ

die Regelungen des Art. 5 RBÜ als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für die Herleitung weitergehender kollisionsrechtlicher
Aussagen213 sind Art. 5 I, II und III RBÜ, in deren Zusammenspiel oft
eine kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten der Schutzlandanknüp-
fung, vereinzelt aber auch eine entgegengesetzte Entscheidung zugunsten
des Ursprungslandes gesehen wird. In Art. 5 I RBÜ findet sich zunächst
der Grundsatz der Inländerbehandlung verankert, der um die konventions-
rechtlich gewährleisteten Mindestrechte ergänzt wird (B.II.2). Art. 5 II
1RBÜ bezieht sich dann auf eventuelle Förmlichkeiten, von deren Einhal-
tung der Schutz nach den nationalen Gesetzen einschließlich des Ur-
sprungslandes (vgl. Art. 5 II 1, 2.HS) abhängen könnte. Die Vorschrift be-
ruht auf einer Änderung im Rahmen der Berliner Revisionskonferenz von
1908, die den Verbandsschutz von den konstitutiven Entstehungsvoraus-
setzungen im Ursprungsland gelöst hat214. So sieht Art. 5 II 1, 2.HS RBÜ
ausdrücklich vor, dass der außerhalb des Ursprungslandes zu gewährleis-

4.

a)

212 Katzenberger, in: Beier/ Schricker (Hrsg.), From GATT to TRIPs – the Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1996, S. 59, 72f.

213 So geht Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 442f./ Copyright 1988, 415,
418 davon aus, dass die kollisionsrechtlichen Aussagen der RBÜ neben dem In-
länderbehandlungsgrundsatz und den von der RBÜ garantierten Mindestrechten
die dritte Säule des internationalen Urheberrechtsschutzes der RBÜ bilden.

214 Vgl. Hilty, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht (Hrsg.), Die Berner
Übereinkunft und die Schweiz, 1986, S. 201, 210-213.
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tende immaterialgüterrechtliche Schutz von dem im Ursprungsland beste-
henden Schutz unabhängig ist. Im Anschluss daran ordnet Art. 5 II 2 RBÜ
an, dass sich der Schutzumfang und die dem Urheber zum Schutz seiner
Rechte gewährten Rechtsbehelfe ausschließlich nach dem Recht des
Staates richten, in dem der Schutz beansprucht wird („Par suite, en dehors
des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ain-
si que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses
droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protec-
tion est réclamée“/ „Consequently, apart from the provisions of this Con-
vention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded
to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the
laws of the country where protection is claimed“). Während Art. 5 I und II
RBÜ den außerhalb des Ursprungslandes des Werkes zu gewährenden Im-
materialgüterrechtsschutz betreffen, sieht Art. 5 III RBÜ für den Schutz
im Ursprungsland vor, dass dieser nach dem innerstaatlichen Recht zu be-
stimmen ist und ordnet diesbezüglich nur an, dass dem Urheber, der nicht
die Angehörigkeit des Ursprungslandes seines konventionsrechtlich nach
Art. 3 und 4 RBÜ geschützten Werkes besitzt215, dieselben Rechte wie Ur-
hebern mit der Staatsangehörigkeit dieses Landes zustehen sollen, ohne
ihm dabei aber die Mindestrechte der RBÜ zu garantieren.

Zweifel an einer allgemeinen kollisionsrechtlichen Entscheidung
zugunsten des Ursprungslandes

Die Notwendigkeit einer Regelung hinsichtlich des außerhalb des Ur-
sprungslandes zu gewährleistenden immaterialgüterrechtlichen Schutzes
in Art. 5 I und die Betonung der Unabhängigkeit von dem Schutz im Ur-
sprungsland in Art. 5 II 1, 2.HS zeigen, dass die RBÜ nicht von einer ge-
nerellen kollisionsrechtlichen Berufung des Ursprungslandrechts, sondern
vielmehr davon ausging, dass sich der Schutz außerhalb des Ursprungslan-

b)

215 Die in Art. 3 und Art. 4 RBÜ benutzten Kriterien („critères pour la protection“/
„criteria of eligibility for protection“) dienen allein der Bestimmung des Anwen-
dungsbereichs des durch die RBÜ gewährten kollisionsrechtlichen Schutzes und
dürfen somit nicht als Ausdruck eines kollisionsrechtlichen Ursprungslandprin-
zips (miss-)verstanden werden, vgl. Fawcett/ Torremans, Intellectual Property
and Private International Law, 2.Aufl. (2011), S. 671-675.
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des nach einem anderen Recht als dem des Ursprungslandes bestimmt216.
Teilweise wird der RBÜ aber auf der Grundlage des Art. 5 III eine kollisi-
onsrechtliche Entscheidung zugunsten des Ursprungslandes entnommen
und jede allgemeinere, über die dort genannten Fälle des Schutzumfangs
und der Rechtsbehelfe hinausgehende, kollisionsrechtliche Aussage des
Art. 5 II 2 abgelehnt217. Die einseitig formulierte Vorschrift des Art. 5 III 1
RBÜ, die den Rechtsschutz des Urhebers im Ursprungsland allein den
dortigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterstellt und damit eine Si-
tuation betrifft, die mit Ausnahme der in Art. 5 III 2 angeordneten Gleich-
stellung des ausländischen und inländischen Urhebers im Ursprungsland
von dem Konventionsschutz der RBÜ ausgeschlossen ist218, wird bilatera-
lisiert und als Ausgangspunkt für eine allgemeine kollisionsrechtliche
Verweisung auf das Recht des Ursprungslandes herangezogen219. Hierfür
wird angeführt, dass die RBÜ dadurch, dass sie den Schutz im Ursprungs-
land dem dort geltenden innerstaatlichen Recht unterstellt, eine Präferenz
zugunsten einer bestimmten kollisionsrechtlichen Anknüpfung, nämlich
des Ursprungslandes des Werkes, das sich nach dem Ort der Erstveröffent-
lichung bzw. bei nicht veröffentlichen Werken nach der Staatsangehörig-
keit des Urhebers bestimmt (vgl.Art. 5 IV RBÜ), zum Ausdruck bringt
und dass diese kollisionsrechtliche Präferenz der RBÜ nicht nur im Ur-
sprungsland, sondern auch in allen anderen Konventionsstaaten zu berück-
sichtigen sei; der Schutz eines in einem Konventionsstaat erstveröffent-
lichten Werkes oder eines Werkes, dessen Urheber die Staatsangehörigkeit
eines Konventionsstaates besitzt, soll sich deshalb auch in allen anderen
Konventionsstaaten nach dem Recht dieses Staates richten220. Dagegen
spricht jedoch, dass die Annahme einer allgemeinen Verweisung auf das
Recht des Ursprungslandes in Widerspruch zu dem in Art. 5 I RBÜ nor-
mierten Inländerbehandlungsgrundsatz steht. Zudem erscheint es fragwür-

216 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 674f.

217 Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 448f./ Copyright 1988, 415, 424f.
218 Vgl. Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law,

2.Aufl. (2011), S. 678f.; Hilty, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht
(Hrsg.), Die Berner Übereinkunft und die Schweiz, 1986, S. 201, 203 und 213;
Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 111; Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975,
S. 31.

219 Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 449/ Copyright 1988, 415, 424f.
220 Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 449/ Copyright 1988, 415, 424f.
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dig, dass mit der Rechtslage im Ursprungsland ausgerechnet eine Situati-
on, die sich den konventionsrechtlichen Vorgaben weitgehend entzieht
und somit außerhalb des eigentlichen Anwendungsbereichs der RBÜ fällt,
als Grundlage für eine allgemeinere kollisionsrechtliche Vorgabe der RBÜ
dienen soll. Art. 5 III RBÜ scheint vielmehr als Ansporn für die Vertrags-
staaten gedacht gewesen zu sein, ihr jeweiliges nationales Recht dem je-
weiligen Stand der RBÜ anzupassen, um eine Besserstellung der ausländi-
schen Urheber, die sich auf den Konventionsschutz berufen können, ge-
genüber jenen, die ihr Werk in dem jeweiligen Vertragsstaat veröffentlicht
haben oder dessen Staatsangehörigkeit besitzen und sich deshalb nur auf
die innerstaatlichen Rechtsvorschriften berufen können, zu vermeiden221.
Eine kollisionsrechtliche Entscheidung der RBÜ zugunsten des Ur-
sprungslandes ist deshalb abzulehnen222.

Ungewissheit bezüglich einer allgemeinen kollisionsrechtlichen
Entscheidung zugunsten des Schutzlandes

Näher zu untersuchen bleibt allerdings noch, ob die RBÜ in Art. 5 II eine
kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten des Schutzlandes trifft. Der
Wortlaut des Art. 5 II 2 verweist auf das Recht des Landes, in dem Schutz
beansprucht wird („la législation du pays où la protection est réclamée“/

c)

221 Hilty, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht (Hrsg.), Die Berner
Übereinkunft und die Schweiz, 1986, S. 201, 217f., der allerdings darauf hin-
weist, dass der Vorbehalt des Art. 5 III zugunsten des Ursprungslandes ein-
schließlich dieser ihm ursprünglich zugedachten Bedeutung bedeutungslos wür-
de, wenn die Konventionsstaaten in ihren nationalen Gesetzen eine Regelung
treffen würden, derzufolge die Werke nationaler Staatsangehöriger sowie erst-
mals in dem jeweiligen Staat veröffentlichte Werke den Schutznormen der (je-
weils) ratifizierten Fassung der RBÜ unterstellt werden.

222 Eine solche kollisionsrechtliche Entscheidung zugunsten des Ursprungslandes
hatte die Übereinkunft von Montevideo betreffend den Schutz von Werken der
Literatur und Kunst vom 11. Januar 1889 (RGBl. 1927 II, S. 95) getroffen, deren
Art. 2 zufolge der Urheber eines Vertragsstaates in einem anderen Vertragsstaat
diejenigen Rechte genießen soll, die das Gesetz des Staates gewährt, in welchem
die erste Veröffentlichung oder Herstellung stattgefunden hat, die mittlerweile je-
doch nahezu vollständig an Bedeutung verloren hat, vgl. Fawcett/ Torremans, In-
tellectual Property and Private International Law, 2.Aufl. (2011), S. 685; Regelin,
Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhun-
dert, 2000, S. 28f.
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„the laws of the country where protection is claimed“), so dass darin zu-
nächst eine Verweisung auf die lex fori gesehen werden könnte223. Soweit
man von einem verfahrensrechtlichen Verständnis der in Art. 5 II 2 ver-
wendeten Begriffe des Schutzumfangs als Frage nach der zivil- und/oder
strafrechtlichen Ausgestaltung des urheberrechtlichen Schutzes sowie der
dem Urheber zum Schutz seiner Rechte zustehenden Rechtsbehelfe als ge-
richtliche Rechtsbehelfe („l’étendue de la protection ainsi que les moyens
de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits“/ „the extent
of protection, as well as the means of redress afforded to the author to
protect his rights“) ausgeht224, erscheint eine Berufung der lex fori in der
Tat geboten, weil jedes Gericht ausschließlich sein eigenes Verfahrens-
recht anwendet und die verfahrensrechtlichen Fragen deshalb stets dem
Recht des Forumstaates unterstellt werden.

Versteht man dagegen den Begriff des Schutzumfangs als Frage nach
der inhaltlichen Reichweite der Befugnisse und ihrer Beschränkungen ein-
schließlich der aus einer Verletzung des Urheberrechts resultierenden
Rechtsfolgen225 sowie den Begriff der Rechtsbehelfe als Frage nach den
dem Urheber bei Verletzung des Urheberrechts zustehenden Ansprüchen,
lässt sich der Verweis auf das Land, in dem Schutz beansprucht wird,
nicht nur als Berufung der lex fori, sondern auch als Berufung des Rechts
des Landes, für das Schutz beansprucht wird, und damit als kollisions-
rechtliche Verweisung auf das Recht des Schutzlandes verstehen226. Für

223 So Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 448 und 450f./ Copyright 1988, 415,
424 und 426; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5.Aufl. (2010), S. 478.

224 So Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5.Aufl. (2010), S. 478; Kouman-
tos, Le droit d’auteur 1988, 439, 448/ Copyright 1988, 415, 424 für den Begriff
der Rechtsbehelfe. Für den Begriff des Schutzumfangs geht Koumantos zwar von
einem materiellrechtlichen Verständnis als Rechtsfolgen einer Urheberrechtsver-
letzung, aber dennoch von einer Berufung der lex fori aus.

225 So Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 448/ Copyright 1988, 415, 424, der
aber dennoch von einer Berufung der lex fori ausgeht.

226 Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975, S. 10;
Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 68; Faw-
cett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 676; Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international
privé, 2009, S. 225f. Diese Auslegung löst sich von dem eigentlichen Wortlaut
und korrigiert diesen dahingeghend, dass anstelle des Landes, in dem Schutz be-
ansprucht wird, das Land, für das Schutz beansprucht wird, gemeint sein soll,
vgl. van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives
to the Lex Protectionis (2003), S. 108, die keine Anhaltspunkte dafür sieht, dass
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ein solches Verständnis spricht, dass primär intendierter Regelungsgegen-
stand der RBÜ nicht die Rechtsdurchsetzung vor den nationalen Gerich-
ten, sondern ein international tragfähiges Regime für die rechtmäßige Be-
nutzung urheberrechtlich geschützter Werke war, mit der Folge, dass kol-
lisionsrechtlich nicht auf die lex fori, sondern auf das mit dem Verwer-
tungsort zusammenfallende Schutzland abzustellen wäre227. Auch wenn
der Wortlaut gerade in Bezug auf die Rechtsbehelfe zunächst ein prozes-
suales Verständnis nahelegen mag, lässt sich für ein materiellrechtliches
Verständnis insbesondere des Schutzumfangs der Regelungszusammen-
hang mit Art. 5 II 1, 1.HS anführen, der mit dem Gebrauch und der Aus-
übung der Rechte („la jouissance et l’exercice de ces droits“/ „the enjoy-
ment and the exercise of these rights“), eine materiellrechtliche und nicht
eine verfahrensrechtliche Terminologie verwendet und an den sich die Re-
gelung des Art. 5 II 2 mit der Einleitung „par suite“ bzw. „consequently“
anschließt228.

Für die Frage nach einer kollisionsrechtlichen Aussage des Art. 5 II 2
sind aber neben dem Wortlaut, aus dem sich im Ergebnis keine eindeutige
Aussage für oder gegen die kollisionsrechtliche Berufung des Schutzlan-

die Vorschrift im Sinne eines Verweises auf das Schutzlandrecht gedacht sei und
nur in einem ungenauen Wortlaut Ausdruck gefunden habe. Der BGH gelangt
über Art. 5 II 2 RBÜ im Ergebnis zu einer Schutzlandanknüpfung, ohne aber er-
kennen zu lassen, ob diese unmittelbar aus Art. 5 II 2 RBÜ abgeleitet wird oder
als deutsche Kollisionsnorm des Forums (die Rechtsordnung, in dem Schutz be-
ansprucht wird) zur Anwendung kommt, BGH, Urteil vom 17.6.1992, I ZR
182/90 – Alf, BGHZ 118, 394 = GRUR 1992, 697, 698.
Nach neuester Rechtsprechung der französischen Cour de cassation gibt Art. 5 II
RBÜ eine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Schutzlandrecht vor, so dass
für eine Anwendung der französischen Kollisionsregel kein Raum mehr bleibt,
Cass. 1re civ., Urteil vom 10.4.2013, Az.11-12.508, Bulletin 2013, I, n°68.

227 Boytha, Copyright 1988, 399, 410/ Le droit d’auteur 1988, 422, 433; Fawcett/
Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl. (2011),
S. 676f.

228 Einen solchen Regelungszusammenhang verneint Koumantos, Le droit d’auteur
1988, 439, 448/ Copyright 1988, 415, 424, da sich das auf den Schutzumfang und
die Rechtsbehelfe anwendbare Recht nicht aus der vorangehenden Befreiung von
Förmlichkeiten und der damit zusammenhängenden Unabhängigkeit des Schut-
zes in Bezug auf die im Ursprungsland einzuhaltenden Förmlichkeiten ergeben
könne. Vielmehr sei von einer gedanklichen Regelungslücke auszugehen und
dem Wort „par suite“ bzw. „consequently“ deshalb keine besondere Bedeutung
bei der Auslegung der Vorschrift zuzumessen.
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des gewinnen lässt229, auch der historische Hintergrund und das Schutzziel
der RBÜ zu berücksichtigen.

Die aus dem historischen Kontext heraus zu erklärende fremdenrechtli-
che Prägung schließt nicht grundsätzlich aus, dass sich in den Konventio-
nen auch einzelne kollisionsrechtliche Aussagen oder zumindest Vorga-
ben, die sich auf das Kollisionsrecht der Vertragsstaaten auswirken, fin-
den. Gegen einen genuinen kollisionsrechtlichen Gehalt der RBÜ könnte
sprechen, dass die Autoren der RBÜ wahrscheinlich nicht an Konstellatio-
nen dachten, in denen der Forumstaat nicht mit dem Staat, in dem das Ur-
heberrecht verletzt wurde, übereinstimmte, oder in solchen Fällen zumin-
dest davon ausgingen, dass die Kollisionsregeln des Forumstaates dann
auf das Recht des Verletzungsstaates verweisen würden230. In beiden Fäl-
len würde so, dem Territorialitätsprinzip folgend, das Recht des Staates
zur Anwendung kommen, in dem das verletzte Urheberrecht geschützt ist
und für das deshalb aus heutiger Sicht bei Geltung der kollisionsrechtli-
chen Schutzlandanknüpfung der Schutz beansprucht werden würde, ohne
dass es aus damaliger Sicht der Berufung des Schutzlandrechts im Sinne
einer allgemeinen kollisionsrechtlichen Verweisung bedurfte. Für einen
über fremdenrechtliche Regelungen hinausgehenden kollisionsrechtlichen
Gehalt der RBÜ könnte dagegen sprechen, dass sich das Anliegen der
RBÜ nicht auf die Regelung der Rechtsstellung ausländischer Urheber bei
Rechtsstreitigkeiten vor inländischen Gerichten beschränkt, sondern auf
die Schaffung eines angemessenen Schutzniveaus als Grundlage für die
Ausübung der dem Urheber zustehenden Befugnisse zielt231 und sich, so-
weit die RBÜ keine Mindestrechte vorsieht, die Frage stellt, nach wel-
chem Recht sich Ausübung und Schutz der urheberrechtlichen Befugnisse
richten sollen. Dieses Anliegen lässt sich mit einer kollisionsrechtlichen
Verweisung auf das Recht des Schutzlandes umsetzen, weil sich dann
Schutzumfang und Ausübung der urheberrechtlichen Befugnisse nach dem
Recht des jeweiligen Landes, für das Schutz beansprucht wird und damit
im Ergebnis nach dem Recht des Verwertungsortes bestimmen und sich so

229 Vgl. auch die Darstellung bei Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüter-
rechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 13-15.

230 Ricketson/ Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights II, 2.Au-
flage (2006), S. 1301; van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related
Rights – Alternatives to the Lex Protectionis (2003), S. 107f.

231 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 684.
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sowohl der Urheber als auch potentielle Nutzer des Werkes relativ einfach
auf die Reichweite der urheberrechtlichen Befugnisse einstellen können232

und Diskriminierungen zwischen inländischen und ausländischen Urhe-
bern dem Inländergleichbehandlungsgebot des Art. 5 I folgend vermieden
werden233. Art. 5 I und II sind demnach weniger als genuin kollisions-
rechtliche Anordnungen als als konventionsrechtlich verbindlicher Maß-
stab für die Ausgestaltung der nationalen Kollisionsnormen durch die Ver-
tragsstaaten zu verstehen234. Weil auch die internationalen Konventionen
auf dem Territorialitätsprinzip beruhen, ergibt sich zudem auch insoweit
eine gewisse Vorgabe der kollisionsrechtlichen Schutzlandanknüpfung235,
die allerdings nicht auf bestimmte kollisionsrechtliche Aussagen der Kon-
ventionen, sondern vielmehr auf das den Immaterialgüterrechten imma-
nente Territorialitätsprinzip, das durch die internationalen Konventionen
nur bestätigt wird, zurückzuführen ist. Wenn damit auch gute Gründe für
eine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht des Schutzlandes spre-
chen mögen, lassen sich die verbleibenden Zweifel an einem kollisions-
rechtlichen Charakter, die sich insbesondere aus dem historischen und
fremdenrechtlich geprägten Kontext ergeben, nicht gänzlich beseitigen236.
Auch jenseits einer genuin kollisionsrechtlichen Anordnung führen die
konventionsrechtlichen Vorgaben des Art. 5, die die Vertragsstaaten bei
der Ausgestaltung ihrer nationalen Kollisionsnormen zu berücksichtigen

232 Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 676-679, 684f.

233 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 72.
234 Basedow, in: Basedow/ Kono/ Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the Glob-

al Arena, 2010, S. 3, 9f.
235 V. Bar, Internationales Privatrecht II, 1991, S. 511-513; Regelin, Das Kollisions-

recht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 2000,
S. 18, für den der konventionsrechtliche Inländerbehandlungsgrundsatz auf diese
Weise durch die sich aus dem Territorialitätsprinzip ergebende Schutzlandan-
knüpfung faktisch zu einer allseitigen Verweisungsnorm werden kann.

236 So gehen Regelin, Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert, 2000, S. 15-20 und Schack, Urheber- und Urhebervertrags-
recht, 5.Aufl. (2010), S. 478f. von einem rein fremdenrechtlichen Charakter des
Konventionsrechts aus und lehnen eine kollisionsrechtliche Verweisung des
Art. 5 II RBÜ auf das Recht des Schutzlandes ab. In diesem Sinne auch van
Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights – Alternatives to the
Lex Protectionis, 2003, S. 107-109. Regelin sieht darin allenfalls eine mittelbare
Verweisung auf das Recht des Verwertungsortes, die sich jedoch nur als Konse-
quenz aus dem Territorialitätsprinzip ergebe.
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haben, nicht zwingend zur Schutzlandanknüpfung als der einzig zulässi-
gen kollisionsrechtlichen Anknüpfung für Urheberrechtsverletzungen. Ne-
ben der Berufung der lex loci protectionis stellen auch eine Berufung der
lex fori oder der lex loci delicti, soweit der Verletzungsort einer Immateri-
algüterrechtsverletzung territorialitätsbedingt im Schutzland angesiedelt
wird, mit der RBÜ kompatible kollisionsrechtliche Anknüpfungsmöglich-
keiten dar. Sogar eine Berufung der lex originis ließe sich mit dem Wort-
laut zumindest von Art. 5 II 2 RBÜ in Einklang bringen, wenn man unter
den Begriff „laws“ auch die Kollisionsnormen des Forumstaates erfasst.

Reichweite einer möglichen kollisionsrechtlichen Vorgabe

Unterstellt man der RBÜ dennoch eine kollisionsrechtliche Präferenz zu-
gunsten einer Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes, bleibt ihre
Reichweite zu klären. Aufgrund des fragmentarischen Charakters ihrer
Regelungen237 lässt sich der RBÜ jedenfalls keine umfassende kollisions-
rechtliche Vorgabe des Schutzlandrechts entnehmen. Art. 5 II 2 be-
schränkt sich seinem Wortlaut zufolge auf den Umfang des Urheberrechts-
schutzes und die Rechtsbehelfe bzw. Rechtsfolgen einer Urheberrechts-
verletzung, so dass sich die Frage stellt, ob alle durch eine Urheberrechts-
verletzung aufgeworfenen Fragen hiervon erfasst sein sollen. Die Vorga-
ben der RBÜ betreffen entsprechend dem Regelungsgegenstand und dem
Schutzziel der RBÜ nur das Urheberrecht selbst und nicht auch bestimmte
andere Fragestellungen, für die der Bestand des Urheberrechts nur eine
Vorfrage oder eine damit verbundene Frage darstellen könnte238. Die Kon-
ventionsstaaten bleiben also insoweit frei, eigene Anknüpfungsmomente
zu bestimmen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Hinweis des
Art. 5 II 2 RBÜ auf das Recht des Schutzlandes in der PVÜ, in der nur die
sich mittelbar aus dem Inländerbehandlungsgrundsatz ergebenden kollisi-
onsrechtlichen Vorgaben gelten, für die gewerblichen Schutzrechte keine
Entsprechung gefunden hat, so dass sich die Frage stellt, inwieweit von
unterschiedlichen konventionsrechtlichen Vorgaben für nicht-urheber-
rechtsspezifische Fragen der immaterialgüterrechtlichen Haftung ausge-
gangen werden darf. Vor diesem Hintergrund erscheint es vorzugswürdig,

d)

237 Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 439 und 443/ Copyright 1988, 415, 415
und 419.

238 Koumantos, Le droit d’auteur 1988, 439, 451/ Copyright 1988, 415, 427.
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für die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchende, nicht auf das Urheber-
recht beschränkte und, auch soweit sie das Urheberrecht betrifft, nicht ur-
heberrechtsspezifische, Frage der Haftung für die Ermöglichung von Im-
materialgüterrechtsverletzungen von keiner konkreten kollisionsrechtli-
chen Vorgabe der RBÜ auszugehen.

Unionsrechtliche Vorgaben

Innerhalb der Europäischen Union gilt es schließlich die besonderen Vor-
gaben des Unionsrechts zu beachten, die für die kollisionsrechtliche Be-
handlung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen relevant werden könnten. Dazu zählen die Vorgabe der
Schutzlandanknüpfung für Immaterialgüterrechtsverletzungen in Art. 8 I
der Rom II-Verordnung, deren Reichweite bezüglich der Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen näher beleuchtet
wird, die Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie sowie des primärrechtli-
chen Diskriminierungsverbotes und der Grundfreiheiten, die auf ihre kolli-
sionsrechtliche Relevanz hin untersucht werden, und schließlich die be-
sonderen Verweisungsvorschriften für die Verletzung von gemeinschafts-
weit einheitlichen Schutzrechten.

Vorgabe des Schutzlandprinzips durch die Rom II-Verordnung

Die Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht239, auch Rom II-Verordnung genannt, enthält in ihrem
Art. 8 I eine eigenständige Kollisionsnorm für die Verletzung von Rechten
des geistigen Eigentums, der zufolge auf außervertragliche Schuldverhält-
nisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums das Recht
des Staates anzuwenden ist, für den der Schutz beansprucht wird. Die im
Internationalen Immaterialgüterrecht traditionell vorherrschende Schutz-
landanknüpfung wurde damit, anders als im Konventionsrecht, auf euro-
päischer Ebene für die Verletzung von Immaterialgüterrechten ausdrück-
lich verankert. Geht man wie hier davon aus, dass die internationalen Kon-

III.

1.

239 Verordnung 864/2007/EG vom 11.7.2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(„Rom II“), ABl.EU L 199/40 vom 31.7.2007.
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ventionen weder einen spezifischen kollisionsrechtlichen Gehalt, noch
eindeutige kollisionsrechtliche Vorgaben für die Verletzung von Immate-
rialgüterrechten enthalten, tritt die in Art. 8 I Rom II-VO angeordnete
Schutzlandanknüpfung nicht nach Maßgabe des Art. 28 hinter konventi-
onsrechtliche Kollisionsnormen zurück. Auch wenn man aber von einer
konventionsrechtlichen Vorgabe der Schutzlandanknüpfung ausgeht, wür-
de die Anordnung der Schutzlandanknüpfung in Art. 8 I diese nur bestäti-
gen, so dass die Anwendung des Art. 8 I sich nicht zu den konventions-
rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in Widerspruch setzen
würde (vgl. Art. 28 und Erwägungsgrund (36) der Rom II-Verordnung)240.
Die Verweisung auf das Recht des Schutzlandes in Art. 8 I erfolgt, wie al-
le Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung, als Sachnormverweisung
(vgl. Art. 24). Durch die Anknüpfung an das Recht des Staates, für den der
Schutz beansprucht wird, folgt die Anknüpfung in Art. 8 I dem formalen
Schutzlandprinzip und verzichtet auf kollisionsrechtlicher Ebene sowohl
auf eine Lokalisierung der Verletzungshandlung als auch auf Kriterien zur
Einschränkung der als Schutzlandrecht berufenen Rechtsordnungen; bei-
des bleibt vielmehr dem anwendbaren Sachrecht vorbehalten241.

Daneben enthält Art. 8 II eine eigenständige Anknüpfung für außerver-
tragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit
einheitlichen Rechten, soweit diese nicht unter den einschlägigen Rechts-
akt der Gemeinschaft fallen sondern darin auf das nationale Recht der Mit-
gliedstaaten verwiesen wird, und knüpft hierfür an das Recht des Staates
an, in dem die Verletzung begangen wurde (siehe unten B.III.4).

Die kollisionsrechtlichen Vorgaben der Rom II-Verordnung für die
Verletzung von Immaterialgüterrechten und insbesondere die Vorgabe der
Schutzlandanknüpfung durch Art. 8 I werfen allerdings auch die Frage
auf, wie weit sie reichen und ob unter Geltung der Rom II-Verordnung die
Möglichkeit einer hiervon abweichenden kollisionsrechtlichen Behand-
lung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen besteht.

240 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 144.
241 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 151-155; Sack, WRP 2008, 1405,

1410f., 1413-1415,1417.
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Reichweite der in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüpfung

Für die Bestimmung der Reichweite der in Art. 8 I vorgegebenen Schutz-
landanknüpfung sind nach Klärung des Anwendungsbereichs der Rom II-
Verordnung der Wortlaut ihres Art. 8 I und ihre Regelungssystematik zu
untersuchen. Einen weiteren wichtigen Anhaltspunkt enthält Art. 15, in
dem der Grundsatz der Einheit des Deliktsstatuts zum Ausdruck kommt.

Anwendungsbereich der Rom II-Verordnung

Der räumliche Anwendungsbereich der Rom II-Verordnung beschränkt
sich nicht auf Sachverhalte mit Gemeinschaftsbezug, sondern erfasst auch
Sachverhalte mit Bezug zu Drittstaaten; insoweit hat die Rom II-Verord-
nung universalen Charakter242. Die von der Rom II-Verordnung vorgege-
benen Kollisionsnormen adressieren sich zwar nur an die Mitgliedsstaaten
(mit Ausnahme Dänemarks, Art. 1 IV) und sind auch nur innerhalb der
Gemeinschaft zu beachten, allerdings kann unter Anwendung der von der
Rom II-Verordnung vorgegebenen Kollisionsnormen auch das Recht eines
Drittstaates zur Anwendung berufen werden (Art. 3). Die in den Anknüp-
fungsregeln der Rom II-Verordnung vorgesehenen Anknüpfungsmomente,
die nach der Vorstellung des europäischen Gesetzgebers die engste Ver-
bindung zu einem Staat begründen, sind in ihrer Funktion nicht auf das
Gebiet der Europäischen Gemeinschaft beschränkt, sondern sollen auch
dann noch die typisierte engste Verbindung zwischen der zu beantworten-
den Rechtsfrage und dem Staat, dessen Recht zur Beantwortung dieser
Frage berufen wird, darstellen, wenn sie nicht auf einen Mitgliedstaat der
Gemeinschaft, sondern auf einen Drittstaat verweisen243.

Der sachliche Anwendungsbereich erfasst nach Art. 1 I 1 außervertrag-
liche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen, die eine Verbindung
zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Der Begriff des außervertrag-
lichen Schuldverhältnisses ist in der Rom II-Verordnung nicht ausdrück-
lich definiert, vor dem Hintergrund ihres Regelungsziels aber autonom

a)

aa)

242 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 3 Rom II-VO, Rn. 3;
Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 334.

243 Vgl. Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 3 Rom II-VO,
Rn. 1.
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auszulegen (vgl. auch Erwägungsgrund (11)). Der Begriff ist weit und in
Abgrenzung zu den vertraglichen Schuldverhältnissen zu verstehen, die
den Gegenstand der sog. Rom I-Verordnung über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht244 bilden. Dies ergibt sich aus
Erwägungsgrund (7) der Rom II-Verordnung, wonach der materielle An-
wendungsbereich und die Bestimmungen der Rom II-Verordnung mit der
Verordnung 44/2001/EG über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen245 und den Instrumenten, die das auf vertragliche Schuldverhältnis-
se anzuwendende Recht zum Gegenstand haben, in Einklang stehen soll-
ten. Die Rom I- und die Rom II-Verordnung sollen nämlich grundsätzlich,
vorbehaltlich ihrer Ausnahmenkataloge, das gesamte Internationale Privat-
recht der Schuldverhältnisse regeln, aufgeteilt nach vertraglichen und
außervertraglichen Schuldverhältnissen, so dass beiden Verordnungen
eine komplementäre Funktion zukommt246.

Neben den in Art. 2 I der Rom II-Verordnung erwähnten Ansprüchen
aus ungerechtfertigter Bereicherung, aus Geschäftsführung ohne Auftrag
oder wegen eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen zählen zu den
außervertraglichen Schuldverhältnissen im Sinne der Rom II-Verordnung
vor allem die Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Der Begriff der uner-
laubten Handlung lässt sich in Anlehnung an die Rechtsprechung des
EuGH zu Art. 5 Nr. 3 EuGVVO und in Abgrenzung zu den Ansprüchen
aus Vertrag im Sinne des Art. 5 Nr. 1 EuGVVO gemeinschaftsautonom als
jede Schadenshaftung, die nicht aus Vertrag herrührt, definieren247. Davon
erfasst werden auch die Gefährdungshaftung sowie die in den Art. 5-9 der
Rom II-Verordnung geregelten besonderen Tatbestände der Produkthaf-
tung, des unlauteren Wettbewerbs und der Einschränkungen des freien
Wettbewerbs, der Umweltschädigung, der Arbeitskampfmaßnahmen und
schließlich der hier näher interessierenden Verletzung von Rechten des

244 Verordnung 593/2008/EG vom 17.6.2008 des Europäischen Parlaments und des
Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom
I“), ABl.EU L 177/6 vom 4.7.2008.

245 Verordnung 44/2001/EG vom 22.12.2000 des Rates über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen („Brüssel I“, abgekürzt als EuG(V)VO), ABl.EG L 12/1 vom
16.1.2001.

246 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 1 Rom II-VO, Rn. 5.
247 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 4 Rom II-VO, Rn. 14;

EuGH, Urteil vom 27.9.1988, Rs. 189/87 – Kalfelis, Slg. 1988 5565, Rn. 18.
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geistigen Eigentums248. Soweit keine der in Art. 1 II der Rom II-Verord-
nung genannten, vom Anwendungsbereich ausdrücklich ausgenommenen,
außervertraglichen Schuldverhältnisse vorliegen, fällt grundsätzlich jedes
außervertragliche Schuldverhältnis in den sachlichen Anwendungsbereich
der Rom II-Verordnung.

Die Begriffe des außervertraglichen Schuldverhältnisses und der uner-
laubten Handlung bestimmen mit dem sachlichen Anwendungsbereich der
Rom II-Verordnung auch den sachlichen Anwendungsbereich und die
Reichweite der in ihr enthaltenen Kollisionsnormen näher, weil diese –
vorbehaltlich der nach Art. 15 ebenfalls dem durch die Kollisionsnormen
der Rom II-Verordnung bestimmten Recht zu unterstellenden Rechtsfra-
gen- nur für die deliktsrechtlichen Fragestellungen und damit im Falle der
Immaterialgüterrechte nur für die mit der Verletzung eines Immaterialgü-
terrechts verbundenen Aspekte Geltung beanspruchen. So beschränkt sich
auch die in Art. 8 I angeordnete Anknüpfung an das Recht des Schutzlan-
des dem Wortlaut des Art. 8 I zufolge auf außervertragliche Schuldverhält-
nisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, wozu ne-
ben den immaterialgüterrechtlichen Verletzungstatbeständen als Sonder-
deliktsrecht auch die außervertraglichen Schuldverhältnisse zählen, die
aus anderer als unerlaubter Handlung entstehen (vgl. Art. 13). Innerhalb
des sachlichen Anwendungsbereichs ist aber von einem weiten Anwen-
dungsbereich der in der Rom II-Verordnung enthaltenen Kollisionsnormen
auszugehen, weil nach dem Willen des Verordnungsgebers die Rom II-
Verordnung im Zusammenspiel mit der Rom I-Verordnung grundsätzlich
für alle nicht von ihrem jeweiligen Anwendungsbereich ausgenommenen
schuldrechtlichen Verhältnisse des Zivil- und Handelsrechts einheitliche
Kollisionsnormen schaffen möchte (vgl. Erwägungsgrund (7)). Vor die-
sem Hintergrund ist deshalb davon auszugehen, dass auch die Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen von den kollisi-
onsrechtlichen Vorgaben der Rom II-Verordnung erfasst wird249.

248 Vgl. Wagner, IPrax 2008, 1.
249 Siehe auch Fawcett/ Torremans, Intellectual Property and Private International

Law, 2.Aufl. (2011), S. 810; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl.
(2010), IntImmGR, Rn. 205; Petz, in: Kono (Hrsg.), Intellectual Property and Pri-
vate International Law: Comparative Perspectives (2012), S. 217, 260f., der die-
ses Ergebnis über Art. 15 Rom II-VO begründet.
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Wortlaut des Art. 8 I

Dem Wortlaut zufolge werden alle außervertraglichen Schuldverhältnisse
aus der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums von Art. 8
I Rom II-Verordnung erfasst. Für den Wortlaut ist dabei grundsätzlich
eine Wortbedeutung zu suchen, die eine einheitliche Auslegung und An-
wendung innerhalb der Europäischen Union erlaubt250. Die Weite des
Wortlauts erlaubt es, hierunter auch die Haftung für die Ermöglichung von
Immaterialgüterrechtsverletzungen zu fassen. Auch sie knüpft an eine un-
mittelbare Immaterialgüterrechtsverletzung an und lässt sich deshalb eben-
falls als außervertragliches Schuldverhältnis, das aus der Verletzung eines
Immaterialgüterrechts entsteht, verstehen. Damit lässt sich die Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen unmittelbar un-
ter den Anknüpfungsgegenstand von Art. 8 I subsumieren, ohne dass es
hierzu eines Vorgriffes auf Art. 15 bedürfte (dazu siehe unten III.1.a.dd
und ee). Diese vom Wortlaut eröffnete Möglichkeit gilt es im folgenden
anhand der Regelungssystematik und den Zielsetzungen der Rom II-Ver-
ordnung zu überprüfen. Dabei ist zum einen auf die Frage der immaterial-
güterrechtlichen oder deliktsrechtlichen Qualifikation der Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen und damit der Zu-
ordnung zu Art. 8 bzw. zu Art. 4 einzugehen (III.1.a.cc). Zum anderen
stellt sich im Rahmen des Art. 8 I die Frage nach einer eigenständigen
oder akzessorischen Schutzlandanknüpfung der Haftung für von Dritten
begangene Immaterialgüterrechtsverletzungen (III.1.a.ee).

Regelungssystematik der Rom II-Verordnung

Nachdem die Anwendung der kollisionsrechtlichen Vorgaben der Rom II-
Verordnung auch für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen bejaht wurde und der Wortlaut von Art. 8 I weit genug ist, um sie
erfassen zu können, stellt sich die Frage, ob sie unter die besondere Vor-
schrift des Art. 8 I oder unter die Grundregel des Art. 4 fällt, die die allge-
meine Kollisionsnorm für Ansprüche aus unerlaubter Handlung darstellt.

bb)

cc)

250 Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl.(2006), S. 80.
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Art. 4 als kollisionsrechtliche Grundregel

Art. 4 I bestimmt, dass, soweit in der Rom II-Verordnung nichts anderes
vorgesehen ist, auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaub-
ter Handlung das Recht des Staates anzuwenden ist, in dem der Schaden
eintritt, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende
Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind. Mit dem Ort, an
dem der Schaden eintritt, ist dabei zugleich der Ort, an dem das geschützte
Recht bzw. Rechtsgut beeinträchtigt wurde, und somit der Erfolgsort ge-
meint, was sich auch an der englischen Fassung des Erwägungsgrundes
(17) zeigt: „The law applicable should be determined on the basis of whe-
re the damage occurs, regardless of the country or countries in which the
indirect consequences could occur. Accordingly, in cases of personal inju-
ry or damage to property, the country in which the damage occurs should
be the country where the injury was sustained or the property was dama-
ged respectively”251. Der Unterschied zu der Terminologie des autonomen
deutschen Deliktsrechts erklärt sich aus den verschiedenen deliktsrechtli-
chen Konzeptionen im materiellen Recht der Mitgliedstaaten: während das
deutsche materielle Deliktsrecht aufgrund der enumerativ geschützten
Rechtsgüter und Rechte zwischen der tatbestandsmäßigen Rechts(-
guts-)verletzung und dem Eintritt des Schadens unterscheidet, erscheint
für die Rechtsordnungen, die, wie vor allem die romanischen Rechtsord-
nungen, eine deliktsrechtliche Generalklausel vorsehen, eine solche Unter-
scheidung entbehrlich, weil alleine der Eintritt des Schadens maßgeblich
ist252. Anders als Art. 8 I sieht Art. 4 in seinen Absätzen 2 und 3 auch vom
Erfolgsort abweichende Anknüpfungsmöglichkeiten vor und kann durch
eine Rechtswahl der Parteien nach Art. 14 ersetzt werden, die nach Art. 8
III für außervertragliche Schuldverhältnisse aus der Verletzung von Imma-
terialgüterrechten ausgeschlossen ist.

Nach der Regelungssystematik der Rom II-Verordnung kann auf die
allgemeine kollisionsrechtliche Regel des Art. 4 immer dann zurückgegrif-
fen werden, wenn innerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs der Rom

(1)

251 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 4 Rom II-VO, Rn. 18
und 20; Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009), 1, 36; Wagner, IPrax 2008, 1, 4.

252 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 4 Rom II-VO, Rn. 20;
Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009), 1, 36.
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II-Verordnung keine der besonderen Kollisionsnormen einschlägig ist253.
Weil die in Art. 8 I normierte spezielle kollisionsrechtliche Anknüpfung
an das Recht des Schutzlandes für die Verletzung von Immaterialgüter-
rechten die allgemeine Regel des Art. 4 verdrängt254, käme ein Rückgriff
auf die allgemeine deliktsrechtliche Anknüpfung für die Fälle der Haftung
für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen nur dann in
Betracht, wenn sie nicht mehr als außervertragliches Schuldverhältnis aus
einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums anzusehen wäre
und so die allgemeine deliktsrechtliche Qualifikation eine immaterialgü-
terrechtliche Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von Immate-
rialgüterrechtsverletzungen überwiegen würde.

Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von
Immaterialgüterrechtsverletzungen für die Zwecke der Rom II-
Verordnung

Mit der Abgrenzung des Anwendungsbereichs der besonderen Kollisions-
norm des Art. 8 für Ansprüche aus der Verletzung von Immaterialgüter-
rechten gegenüber der allgemeinen Kollisionsnorm des Art. 4 für Ansprü-
che aus unerlaubter Handlung ist die Frage nach der Qualifikation der
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen
aufgeworfen. Die (primäre) Qualifikation beschreibt die Zuordnung der zu
beurteilenden Rechtsfrage zu dem Anknüpfungsgegenstand einer Kollisi-
onsnorm. Die Qualifikation umfasst dabei die Auslegung der jeweiligen
Kollisionsnorm(en), die Abgrenzung der einzelnen Kollisionsnormen von-
einander sowie die Subsumtion der zu beurteilenden Rechtsfrage unter den
Anknüpfungsgegenstand der in Betracht kommenden Kollisions-
norm(en)255.

Als Bestandteil des Unionsrechts ist der Begriff der außervertraglichen
Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigen-
tums, der den Anknüpfungsgegenstand des Art. 8 I bildet, einheitlich und

(2)

253 Vgl. Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), vor Art. 1 Rom II- VO,
Rn. 46; Wagner, IPrax 2008, 1, 4.

254 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 4 Rom II-VO, Rn. 82.
255 Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl. (2006), S. 113f. und 118f.; Hein-

ze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 107f.
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deshalb unionsrechtlich autonom auszulegen256. Solange der Anknüp-
fungsgegenstand noch keine näheren Konturen durch die Rechtsprechung
des EuGH erhalten hat, kann neben Wortlaut, Systematik und Zielsetzung
der Rom II-Verordnung auch die Verwendung des entsprechenden Be-
griffs im primären Unionsrecht sowie in Rechtsakten des materiellen Uni-
onsrechts zu seiner Auslegung und somit als Grundlage für die Qualifika-
tion herangezogen werden257. Die materiellrechtlichen und kollisions-
rechtlichen Rechtsakte und Bestimmungen des Unionsrechts sollten näm-
lich nicht isoliert, sondern in ihrem Verhältnis zueinander gesehen wer-
den, auch wenn prinzipiell auch im Unionsrecht zwischen der kollisions-
rechtlichen und der sachrechtlichen Verwendung der Begriffe zu differen-
zieren ist258. Die Rechtsbegriffe des europäischen Kollisionsrechts müssen
weiter und flexibler ausgestaltet sein, um den in den verschiedenen Sach-
rechten innerhalb und außerhalb der Union verankerten Sachverhalten und
Rechtsfragen gerecht werden zu können259. Soweit der Anknüpfungsge-
genstand einer unionsrechtlichen Kollisionsnorm einen Bereich betrifft, in
dem die materiellen Rechtsvorschriften nicht vereinheitlicht oder harmoni-
siert sind und in dem deshalb kein unionsweit einheitliches Begriffsver-
ständnis für den Anknüpfungsgegenstand herrscht, sollte die Qualifikation
funktional auf europäisch rechtsvergleichender Grundlage erfolgen und
darf nicht mehr, wie für das nationale Kollisionsrecht, nach dem jeweili-
gen nationalen Recht des Forumstaates vorgenommen werden260.

256 Kropholler, in: Basedow/ Drobnig/ Ellger u.a. (Hrsg.), Aufbruch nach Europa,
2001, S. 583, 589f. (bereits vor Erlass der kollisionsrechtlichen Verordnungen im
Gemeinschaftsrecht); Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl.(2006),
S. 79f.; Heinze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 108f.; Grünberger, ZVglRWiss
108 (2009), 134, 136; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), In-
tImmGR, Rn. 152; Bariatti, in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property
Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project,
2010, S. 63, 69; Petz, in: Kono (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law: Comparative Perspectives (2012), S. 217, 262f.

257 Vgl. Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Aufl.(2006), S. 80, der insoweit
von einer systematischen Auslegung spricht, die nicht nur auf den auszulegenden
Rechtsakt selbst, sondern auch auf den Kontext zu den Gemeinschaftsverträgen
und zu anderen Rechtsakten des sekundären Gemeinschaftsrechts zurückgreift;
Heinze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 109-111; Grünberger, ZVglRWiss 108
(2009), 134, 136f.

258 Heinze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 109-111.
259 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), S. 134, 137.
260 Vgl. Sonnenberger, in: FS. Kropholler, 2008, S. 227, 240.
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Anhaltspunkte aus der Durchsetzungs- und der E-Commerce-
Richtlinie

Einen ersten Anhaltspunkt für die den Anknüpfungsgegenstand des Art. 8
I bildenden und entsprechend dem Schutzlandrecht zu unterstellenden
außervertraglichen Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten
des geistigen Eigentums bieten die in der Richtlinie zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums261 vorgesehenen Ansprüche262. Die in der
Durchsetzungsrichtlinie vorgesehenen Ansprüche dienen nach der Vor-
stellung des Gemeinschaftsgesetzgebers einer effektiven Durchsetzung der
Immaterialgüterrechte (Erwägungsgründe (3) und (9)) und ihre Harmoni-
sierung erfolgte zur Gewährleistung eines hohen, gleichwertigen und ho-
mogenen Schutzniveaus für das geistige Eigentum im Binnenmarkt (Er-
wägungsgrund (10)). Die Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie erfolgten
somit aus einer immaterialgüterrechtlichen Perspektive. Zu den von der
Durchsetzungsrichtlinie vorgegebenen und durch sie jedenfalls teilweise
harmonisierten Rechtsbehelfen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (vgl. Art. 1) zählen auch Auskunftsansprüche gegenüber Perso-
nen, die nachweislich für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienst-
leistungen in gewerblichem Ausmaß erbrachten (Art. 8 I lit.c)), einstweili-
ge Maßnahmen gegen eine Mittelsperson, deren Dienste von einem Drit-
ten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch
genommen werden (Art. 9 I lit.a) 2.HS) sowie die Möglichkeit für die
Rechtsinhaber, eine gerichtliche Anordnung gegen Mittelspersonen bean-
tragen zu können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung ei-
nes Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden
(Art. 11, S. 3). Für die Verletzung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten sah bereits die Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft zur Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes
die Möglichkeit gerichtlicher Anordnungen gegen Vermittler vor
(Art. 8 III), die dann von der Durchsetzungsrichtlinie auf die Fälle aller
Immaterialgüterrechtsverletzungen übertragen wurde. Damit sind einige
Aspekte der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsver-
letzungen als Mittel zu einer effektiven Durchsetzung der verletzten Im-

α)

261 Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie), ABl.EU L 195/16 vom 2.6.2004.

262 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 152.
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materialgüterrechte angesprochen, so dass zumindest insoweit eine imma-
terialgüterrechtliche Qualifikation naheliegen würde.

Die Durchsetzungsrichtlinie beschränkt sich allerdings darauf, die Mög-
lichkeit dieser Rechtsbehelfe für bestimmte Situationen vorzusehen, und
überlässt die nähere Ausgestaltung und die im einzelnen zu erfüllenden
Voraussetzungen den Mitgliedstaaten. Als in einer Richtlinie enthaltene
Vorgaben sind die Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie nur hinsichtlich
ihres Ziels verbindlich, während die Mittel zu ihrer Erreichung prinzipiell
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben (vgl. Art. 288 III AEUV263). Die
Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie lassen sich über eine immaterialgü-
terrechtliche oder deliktsrechtliche Ausgestaltung der Rechtsbehelfe errei-
chen (näher dazu siehe unten C.II.2 und 3).

Als weiteren Anhaltspunkt für eine unionsrechtlich autonome Qualifi-
kation der Haftung für von Dritten begangene Immaterialgüterrechtsver-
letzungen sind die in der E-Commerce-Richtlinie vorgesehenen Haftungs-
privilegierungen zu beachten, die von der Durchsetzungsrichtlinie nicht
berührt werden (Art. 2 III lit.a) der Durchsetzungsrichtlinie). Diese Haf-
tungsprivilegierungen sind nicht immaterialgüterrechtsspezifisch ausge-
staltet, sondern sind an bestimmte, nach der E-Commerce-Richtlinie privi-
legierte Tätigkeiten gebunden. Auch die E-Commerce-Richtlinie be-
schränkt sich darauf, in bestimmten Konstellationen Haftungsprivilegie-
rungen vorzusehen, ohne aber darüber hinausgehende Vorgaben für die
Ausgestaltung des Haftungsregimes zu treffen. Die von ihr vorgesehenen
Haftungsprivilegierungen greifen unabhängig davon ein, ob die Haftung
der Anbieter für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen
von den Mitgliedstaaten immaterialgüterrechtlich oder deliktsrechtlich
ausgestaltet ist (näher dazu siehe unten C.II.1).

Mit den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie und der E-Commerce-
Richtlinie ist die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen nur fragmentarisch geregelt. Die einzelnen unions-
rechtlich vorgegebenen Aspekte erlauben daher keine, über den jeweiligen
Regelungszusammenhang hinausgehende, einheitliche und eindeutige Ein-
ordnung als immaterialgüterrechtlich oder deliktsrechtlich zu qualifizie-

263 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), konsolidierte
Fassung, ABl.EU C 83/47 vom 30.3.2010, zurückgehend auf den Vertrag von
Lissabon zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union und des Ver-
trages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 13.12.2007, ABl.EU C
306/1 vom 17.12.2007.
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rende Frage (ausführlicher hierzu unten C.II). Rückschlüsse für die Ausle-
gung des Begriffs der außervertraglichen Schuldverhältnisse aus einer
Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums und davon ausgehend
für die Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgü-
terrechtsverletzungen für deren kollisionsrechtliche Behandlung unter der
Rom II-Verordnung lassen sich daraus nicht ziehen.

Qualifikation nach dem Schutzzweck der Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

Mit Blick auf den Anknüpfungsgegenstand des Art. 8 I ist die Abgrenzung
für die Rom II-Verordnung deshalb nach der Schutzrichtung der Bestim-
mungen über die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen vorzunehmen. Demzufolge lassen sich die dem Schutz
des Immaterialgüterrechts als eines subjektiven Ausschließlichkeitsrechts
dienenden Ansprüche als Ansprüche aus einer Verletzung von Rechten
des geistigen Eigentums im Sinne des Art. 8 I qualifizieren264. Art. 8 I er-
fasst die Sachverhalte, in denen die Verletzung eines Ausschließlichkeits-
rechts an einem immateriellen Gut behauptet wird265. Unter Art. 8 I fallen
also die aus der Verletzung des Immaterialgüterrechts resultierenden An-
sprüche, die zu dessen Schutz gewährt und dogmatisch über die Verlet-
zung eines Ausschließlichkeitsrechts begründet werden.

Für die Abgrenzung gegenüber der kollisionsrechtlichen Grundregel
des Art. 4 gilt es aber auch das systematische Verhältnis zwischen Art. 8
und Art. 4 zu berücksichtigen. Weil Art. 8 im Verhältnis zu Art. 4 die spe-
ziellere Kollisionsnorm ist, stellt sich die Frage, ob der Gedanke des
Schutzes des Immaterialgüterrechts als Ausschließlichkeitsrecht genügt,
um die Anwendungsbereiche beider Kollisionsnormen voneinander abzu-
grenzen und einen Anspruch als immaterialgüterrechtlich anstatt de-
liktsrechtlich zu qualifizieren. Auch das Deliktsrecht dient nämlich dem

β)

264 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 153
(für die Abgrenzung zwischen immaterialgüterrechtlichen und wettbewerbsrecht-
lichen Ansprüchen und den Kollisionsnormen des Art. 8 und des Art. 6 der
Rom II- Verordnung).

265 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 141 (ebenfalls mit Blick auf die Ab-
grenzung zwischen immaterialgüterrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen An-
sprüchen unter der Rom II- Verordnung).
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Rechtsgüterschutz und schützt damit ebenfalls und sogar in besonderem
Maße ausschließliche Rechte.

Die Abgrenzung könnte zum einen dahingehend vorzunehmen sein,
dass Art. 8 immer dann zur Anwendung kommt, wenn die Verletzung ei-
nes Immaterialgüterrechts geltend gemacht wird und der geltend gemachte
Anspruch dem Schutz des verletzten Immaterialgüterrechts dient, während
auf die Grundnorm des Art. 4 nur zurückgegriffen werden dürfte, wenn
und soweit es um die Verletzung und den Schutz sonstiger Rechtsgüter
und Rechte geht266. Im ersten Fall wären die Ansprüche danach als imma-
terialgüterrechtlich zu qualifizieren, im zweiten Fall als deliktsrechtliche
Ansprüche, die nicht durch die besondere Kollisionsnorm des Art. 8 ver-
drängt werden. Die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen wäre vor diesem Hintergrund als eine immaterialgüter-
rechtliche und damit nach Art. 8 I an das Schutzlandrecht anzuknüpfende
Frage anzusehen. Zum anderen könnte die Abgrenzung danach erfolgen,
ob der zu qualifizierende Anspruch an die Anmaßung eines dem Rechtsin-
haber vorbehaltenen Ausschließlichkeitsrechts durch die Vornahme einer
entsprechenden Nutzungs- oder Verwertungshandlung und damit im we-
sentlichen an die Verletzung des immaterialgüterrechtlichen Ausschließ-
lichkeitsrechts selbst oder an die Verletzung einer spezifischen Sorgfalts-
und Verhaltenspflicht zum Schutz von (bestimmten) Rechtsgütern ein-
schließlich der Immaterialgüterrechte anknüpft. Im ersten Fall wäre der
Anspruch dann als immaterialgüterrechtlich, im zweiten Fall als de-
liktsrechtlich zu qualifizieren. Vor diesem Hintergrund erschiene eine de-
liktsrechtliche Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von Imma-
terialgüterrechtsverletzungen und damit eine von Art. 8 I abweichende
kollisionsrechtliche Anknüpfung denkbar.

Die erste Qualifikation steht mit dem weit gefassten Wortlaut des
Art. 8 I im Einklang, unter den sich ohne weiteres auch die Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen subsumieren lässt.
Sie beruht ebenfalls auf einem außervertraglichen Schuldverhältnis, das

266 Eine solche Qualifikation nach dem geschützten Rechtsgut scheint auch Grün-
berger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 154 für die Frage nach der Lokalisierung
der Verletzungshandlung implizit zugrunde zu legen, indem er es auf der kollisi-
onsrechtlichen Stufe für die Anwendung des Art. 8 I genügen lässt, dass die be-
hauptete Verletzungshandlung ein Immaterialgüterrecht betrifft, und bei Beja-
hung dieser Qualifikation die (behauptete) Verletzungshandlung an das (behaup-
tete) Schutzlandrecht anknüpft.
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aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums entsteht, weil
es eine Immaterialgüterrechtsverletzung durch den unmittelbaren Verlet-
zer voraussetzt und die (zumindest drohende) Verletzung eines Immateri-
algüterrechts die Grundlage dafür bildet, neben dem unmittelbaren Verlet-
zer auch dritte Personen in Anspruch zu nehmen, die eine (schutzrechtsbe-
zogene) Sorgfalts- und Verhaltenspflicht verletzt haben. Die alternative
Qualifikation findet dagegen weder im Wortlaut des Art. 8, noch in den
übrigen Vorschriften und den Erwägungsgründen der Rom II-Verordnung
einen Anhaltspunkt und ist deshalb für die Rom II-Verordnung in ihrer ge-
genwärtigen Form abzulehnen (siehe zu dieser Qualifikationsmöglichkeit
aber unten C.II. und III.). Der in Art. 15 zum Ausdruck kommende Grund-
satz der Einheit des Delikts- bzw. hier des nach Art. 8 I bestimmten Imma-
terialgüterrechtsstatuts spricht vielmehr gegen eine eigenständige Qualifi-
kation, die zur Anwendung eines anderen Rechts als das für die unmittel-
bare Immaterialgüterrechtsverletzung geltende Schutzlandrecht führen
könnte (näher dazu siehe unten III.1.a.dd). Die Differenzierung nach An-
sprüchen, die mit dem Ausschließlichkeitscharakter des geschützten Im-
materialgüterrechts zusammenhängen, und sonstigen Ansprüchen, die dem
Schutz des Immaterialgüterrechts dienen, ist zudem auch dem Konventi-
onsrecht fremd, an dessen (vermeintliche) Vorgaben die Kollisionsnorm
des Art. 8 I anknüpfen wollte. Die in PVÜ, RBÜ und TRIPs enthaltene
Pflicht zur Inländergleichbehandlung erstreckt sich nämlich nicht nur auf
die durch das Immaterialgüterrecht gewährten Ausschließlichkeitsrechte,
sondern alle Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit der verbotenen
oder immateriellen Nutzung des geschützten immateriellen Gutes ergeben
können267. Deshalb erscheint es überzeugender, zumindest die aus der
Verletzung eines Immaterialgüterrechts resultierenden Ansprüche einheit-
lich dem Schutzlandrecht nach Art. 8 I zu unterstellen, unabhängig davon,
ob sie an die Anmaßung eines dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Aus-
schließlichkeitsrechts durch die Vornahme einer ihm vorbehaltenen Nut-
zungs- oder Verwertungshandlung oder an die Verletzung einer Sorgfalts-
und Verhaltenspflicht zum Schutz des Immaterialgüterrechts anknüpfen.
Im Ergebnis ist also auch die Haftung für die Ermöglichung von Immateri-
algüterrechtsverletzungen als von der in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlan-
danknüpfung erfasst anzusehen, so dass für eine abweichende kollisions-

267 Vgl. Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 138.

III. Unionsrechtliche Vorgaben

117

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


rechtliche Anknüpfung unter Geltung der Rom II-Verordnung kein Raum
zu bleiben scheint.

Berücksichtigung der am Handlungsort geltenden Sicherheits- und
Verhaltensregeln

Auch die Berücksichtigung der am Handlungsort geltenden Sicherheits-
und Verhaltensregeln nach Art. 17 steht der Anwendung des Schutzland-
rechts auf die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen nicht entgegen. Art. 17 erlaubt nur eine punktuelle Korrektur
der von der Rom II-Verordnung vorgegebenen Anknüpfungen, indem die
Sicherheits- und Verhaltensregeln als Tatsachenelemente auf der Ebene
des anwendbaren Rechts Berücksichtigung finden268. Der Begründung des
Kommissionsvorschlags zufolge liegt der Vorschrift die Feststellung zu-
grunde, dass der Schädiger unabhängig davon, nach welchem Recht sich
die zivilrechtlichen Folgen seiner Handlung bestimmen, die Sicherheits-
und Verhaltensregeln des Landes beachten muss, in dem er gehandelt hat,
und dass diese Regeln folglich auch bei der Feststellung der Haftung zu
berücksichtigen sind269. Erwägungsgrund (34) zufolge dient die Berück-
sichtigung der am Handlungsort geltenden Sicherheits- und Verhaltensre-
geln der Wahrung eines angemessenen Interessensausgleichs zwischen
den Parteien. Art. 17 kommt damit zwar auch die Funktion zu, die berech-
tigten Erwartungen der handelnden Person, die sich an den Verhaltens-
standards ihrer Umwelt orientiert, vor hiervon abweichenden strengeren
Verhaltensanforderungen zu schützen, wenn und soweit sie die Einwir-
kung ihres Verhaltens auf in einem anderen Staat belegene Rechtsgüter
vernünftigerweise nicht voraussehen konnte270. Eine nach dem anwendba-
ren Recht zu bejahende Haftung kann aber nicht mit dem Hinweis auf eine
am Handlungsort erlaubte Handlung nach Art. 17 verneint werden, weil
die Tatsache, dass eine Handlung in einem bestimmten Staat erlaubt ist,
nicht als Rechtfertigung für sich im Ausland auswirkende Verletzungen
herangezogen werden kann und insoweit auch kein schutzwürdiges Ver-

(3)

268 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 17 Rom II-VO, Rn. 2.
269 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über

das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
KOM (2003) 427 endgültig, S. 28.

270 Wagner, IPrax 2008, 1, 5.
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trauen der handelnden Person besteht271. Die Berücksichtigung der am
Handlungsort geltenden Sicherheits- und Verhaltensregeln ist vielmehr auf
allgemeingültige und verbindliche Regeln, die ein bestimmtes Verhalten
gebieten oder verbieten, zu beschränken272. Zudem findet die normative
Wertung, die sich aus den nach Art. 17 als datum zu berücksichtigenden
am Handlungsort geltenden Vorschriften ergibt, nur im Rahmen des an-
wendbaren Rechts zur Ausfüllung eines Tatbestandsmerkmals ihre ange-
messene Berücksichtigung273, während der Ausspruch der Rechtsfolge
dem anwendbaren Recht vorbehalten und an dessen Haftungsrecht ausge-
richtet bleibt. Die Anwendung des Schutzlandrechts auf die Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen lässt sich dem-
nach nicht durch die Berücksichtigung der Haftungslage an dem Ort, an
dem die Person, die die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat,
ihre Vorrichtungen und Dienste betreibt, relativieren.

Einheit des Deliktsstatuts

Dieses Ergebnis wird durch Art. 15 der Rom II-Verordnung bestätigt, der
bei der Prüfung von deliktsrechtlichen Ansprüchen typischerweise auftre-
tende Rechtsfragen ebenfalls dem nach der Rom II-Verordnung ermittel-
ten Deliktsstatut unterwirft. Art. 15 stellt eine kollisionsrechtliche Hilfs-
norm dar, die den Anwendungsbereich des nach den Kollisionsnormen der
Rom II-Verordnungen zur Anwendung berufenen Sachrechts und damit
den Umfang der von der als einschlägig erkannten Kollisionsnorm ausge-
sprochenen Verweisungsanordnung bestimmt, nicht aber die gedanklich
vorgelagerte Frage der Qualifikation zur Bestimmung der richtigen Kolli-
sionsnorm beantwortet274. Nur mittelbar lassen sich daraus Rückschlüsse
für die eigentliche Qualifikation und für die hier zu beantwortende Frage

dd)

271 Hamburg Group for Private International Law, RabelsZ 67 (2003), 1, 44.
272 Hamburg Group for Private International Law, RabelsZ 67 (2003), 1, 44.
273 Vgl. Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 17 Rom II-VO,

Rn. 22f.
274 Bariatti, in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property Rights Disputes

Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, 2010, S. 63, 69
und 82; Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 15 Rom II-VO,
Rn. 1; contra Leistner, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private
International Law, 2009, S. 97, 104, der in Artikel 15 eine autonome Qualifikati-
onsvorschrift sieht.
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ziehen, ob die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen zu den außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer
Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums i.S.d. Art. 8 I zu zählen
ist.

An den in Art. 15 beispielhaft aufgeführten Rechtsfragen zeigt sich,
dass Voraussetzungen und Rechtsfolgen des außervertraglichen Schuld-
verhältnisses grundsätzlich einheitlich anzuknüpfen und gemeinsam dem
nach der Rom II-Verordnung zu ermittelnden Deliktsstatut zu unterstellen
sind275. Das nach den Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung ein-
schließlich der in Art. 8 I angeordneten Schutzlandanknüpfung zur An-
wendung berufene Sachrecht gilt damit sowohl für die jeweiligen Verlet-
zungstatbestände, d.h. im Rahmen des Art. 8 I für den immaterialgüter-
rechtlichen Verletzungstatbestand als solchen, wozu neben der Frage nach
der Tatbestandsmäßigkeit der Verletzungshandlung auch die spezifischen
Haftungsvoraussetzungen zählen, als auch für die aus der Immaterialgüter-
rechtsverletzung resultierenden Rechtsfolgen276. Ziel des Art. 15 ist es,
eine Aufspaltung einheitlicher Haftungsfälle durch die Wahl unterschiedli-
cher Anknüpfungsmomente für den Verletzungstatbestand, die Haftungs-
voraussetzungen und die Haftungsfolgen zu vermeiden277. Art. 15 lit. a zu-
folge ist das nach den Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung anzu-
wendende Recht insbesondere auch maßgebend für den Grund und den
Umfang der Haftung einschließlich der Bestimmung der Personen, die für
ihre Handlungen haftbar gemacht werden können. Zu dem Grund der Haf-
tung zählen alle haftungsbegründenden Merkmale und somit insbesondere
die Tatbestandsmäßigkeit der Handlung einschließlich der geschützten
Rechtsgüter und Interessen, der untersagten Verletzungshandlungen und
der Abgrenzung von Ausführungs- und Vorbereitungshandlungen278.
Art. 15 lit. g zufolge entscheidet das zur Anwendung berufene Recht auch
über die Haftung für die von einem anderen begangenen Handlungen (vgl.
auch Erwägungsgrund (12), wonach das anzuwendende Recht auch für die
Frage gelten sollte, wer für eine unerlaubte Handlung haftbar gemacht
werden kann). Das für den unmittelbar handelnden Schädiger maßgebende

275 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 15 Rom II-VO, Rn. 5f.;
Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl.(2010), IntImmGR, Rn. 156.

276 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 334; Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 157 und 172f.

277 Sack, WRP 2008, 1405, 1408.
278 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 15 Rom II-VO, Rn. 8.
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Deliktsstatut entscheidet also auch darüber, ob ein Dritter für seine Hand-
lungen einzustehen hat; nur soweit die nach dem Deliktsstatut vorausge-
setzte Einstandspflicht auf einer rechtlichen und nicht nur auf einer tat-
sächlichen Beziehung zum unmittelbaren Schädiger beruht, würde diese
rechtliche Beziehung den Gegenstand einer gesondert anzuknüpfenden
Vorfrage bilden279. Die Bestimmung der Personen, deren Handlungen haf-
tungsbegründend sind, zählt dabei nach der Begründung des Kommissi-
onsvorschlags zu den Haftungsvoraussetzungen, mit der Haftung für die
von einem anderen begangenen Handlungen sind nach der Begründung
des Kommissionsvorschlags die Bestimmungen des anwendbaren Rechts
gemeint, nach denen ein Dritter für den von einer anderen Person verur-
sachten Schaden haftet, wobei beispielsweise die Bestimmungen über die
Haftung der Eltern für ihre Kinder oder die Haftung des Geschäftsherrn
für seine Verrichtungsgehilfen aufgeführt werden280.

Aus Art. 15 lit.a und g wird, auch angesichts des nicht abschließenden
Charakters der als vom Deliktsstatut erfassten normierten Fragen, deut-
lich, dass Konstellationen, in denen neben dem eigentlichen Schädiger,
der die Rechts(guts)verletzung selbst begeht, auch andere Personen haften,
dem Deliktsstatut, soweit es um die Haftung für von Dritten begangene
Immaterialgüterrechtsverletzungen geht, also dem nach Art. 8 I bestimm-
ten Immaterialgüterrechtsstatut unterstellt werden. Eine eigenständige
Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen, die zu einer Abweichung von der in Art. 8 I für Imma-
terialgüterrechtsverletzungen vorgesehenen Schutzlandanknüpfung führen
und dadurch den Gedanken der Einheit des auf die unmittelbare Immateri-
algüterrechtsverletzung anwendbaren Rechts für alle Haftungsvorausset-
zungen und Haftungsfolgen gefährden würde, würde dem in Art. 15 zum
Ausdruck kommenden Willen des Verordnungsgebers widersprechen, oh-
ne dass sich hierfür Anhaltspunkte aus den Regelungen und der Systema-
tik der Rom II-Verordnung ergäben.

279 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 15 Rom II-VO, Rn. 23.
280 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über

das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
KOM (2003) 427 endgültig, S. 26f.
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Zwischenergebnis: die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung
für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach
Art. 8 I und Art. 15 lit.g

Angesichts dieser Bestimmungen sowie des ihnen übergeordneten von der
Rom II-Verordnung verfolgten Ziels einer einheitlichen Anknüpfung sind
auch die Fälle der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen der von Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüpfung
zu unterstellen281. Dieses Ergebnis lässt sich dogmatisch über zwei unter-
schiedliche Wege konstruieren, die beide zu der Anwendung desselben
Rechts, nämlich des Rechts des Landes, für den der immaterialgüterrecht-
liche Schutz beansprucht wird, gelangen:

Der erste Weg bestimmt in einem ersten Schritt nach Art. 8 I das auf die
primäre Immaterialgüterrechtsverletzung anzuwendende Recht und unter-
stellt diesem Recht dann in einem zweiten Schritt nach Art. 15 lit.g die
Haftung Dritter für diese von einem anderen begangene primäre Immateri-
algüterrechtsverletzung282. Die kollisionsrechtliche Behandlung der Haf-
tung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen folgt
also der unmittelbaren Immaterialgüterrechtsverletzung. Hinter dieser kol-
lisionsrechtlichen Akzessorietät mag etwa eine materiellrechtlich akzesso-
rische Konzeption der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgü-
terrechtsverletzungen oder eine solche stehen, die diese im wesentlichen
als Frage der Durchsetzung des verletzten Immaterialgüterrechts sieht283.
Der zweite Weg bestimmt dagegen das auf die Haftung für die Ermögli-

ee)

281 So im Ergebnis auch Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl.(2010), In-
tImmGR, Rn. 205; Kur, GRUR Int 2012, 857, 866; Fawcett/ Torremans, Intellec-
tual Property and Private International Law, 2.Aufl. (2011), S. 810f., die aller-
dings auf S. 920f. die Ansicht vertreten, dass die Anwendung der allgemeinen de-
liktsrechtlichen oder der immaterialgüterrechtsspezifischen Kollisionsnorm der
Rom II- Verordnung von der jeweiligen materiellrechtlichen Konzeption der Haf-
tung abhängen sollte; Leistner, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and
Private International Law, 2009, S. 97, 104; Petz, in: Kono (Hrsg.), Intellectual
Property and Private International Law: Comparative Perspectives, 2012, S. 217,
261-263; Metzger, in: Kono (Hrsg.), Intellectual Property and Private Internatio-
nal Law: Comparative Perspectives, 2012, S. 581, 611.

282 Kur, GRUR Int 2012, 857, 866; Metzger, in: Kono (Hrsg.), Intellectual Property
and Private International Law: Comparative Perspectives, 2012, S. 581, 611.

283 Einen solchen Regelungsansatz verfolgt die Durchsetzungsrichtlinie, die die
Rechtsbehelfe gegen Mittelspersonen aus der Perspektive der Durchsetzung der
Immaterialgüterrechte regelt (siehe oben III.1.a.cc.(2) und unten C.II.3).
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chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbare Recht unmit-
telbar über Art. 8 I selbst284, so dass Art. 15 lit.g insoweit nur noch eine
klarstellende Funktion zukommt. Hier würde die Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen als von der primären Imma-
terialgüterrechtsverletzung verselbständigtes, eigenständiges außervertrag-
liches Schuldverhältnis aus der Verletzung eines Immaterialgüterrechts
angesehen, das einen selbständigen Anknüpfungsgegenstand von Art. 8 I
bilden und eine eigenständige Schutzlandanknüpfung begründen kann.

Für den zweiten Weg lässt sich zwar die überzeugendere dogmatische
Konzeption der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen anführen und auch der weite Wortlaut des Art. 8 würde eine
solche Konstruktion erlauben. Mit Blick auf Art. 15 lit.g, der die Haftung
für die von einem anderen begangenen Handlungen allgemein dem nach
den Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung anwendbaren Recht mit
unterwirft, erscheint es aber für die Rom II-Verordnung systemkonformer,
dem ersten Weg zu folgen und somit zu einer akzessorischen Schutzland-
anknüpfung zu gelangen, die sich aus der Anknüpfung der primären Im-
materialgüterrechtsverletzung bzw. dem Verweisungsumfang der für diese
maßgeblichen Kollisionsnorm des Art. 8 I ergibt. Auch die Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen wirft die Frage auf,
wie weit eine Person für eine von ihr ermöglichte, aber von einem Dritten,
dem unmittelbaren Verletzer, begangene Immaterialgüterrechtsverletzung
einzustehen hat und wie weit diese von einem Dritten begangene Immate-
rialgüterrechtsverletzung eine (selbständige) Haftung der nicht unmittelbar
an der Immaterialgüterrechtsverletzung beteiligten Person zu begründen
vermag. Weder der Wortlaut des Art. 8 I, noch der Wortlaut des
Art. 15 lit.g, dem im übrigen auch keine abschließende, sondern nur eine
exemplarische Funktion zukommt, bieten einen Anhaltspunkt dafür, dass
nur Fälle der unrechtsakzessorischen Teilnahmehaftung an einer Immate-
rialgüterrechtsverletzung über Art. 15 von dem auf die Immaterialgüter-

284 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl.(2010), IntImmGR, Rn. 205; Faw-
cett/ Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2.Aufl.
(2011), S. 810f.; Petz, in: Kono (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law: Comparative Perspectives, 2012, S. 217, 260-263. In diesem Sinne
auch Leistner, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, 2009, S. 97, 104, der in Art. 15 eine autonome Qualifikationsvor-
schrift sieht und entsprechend die dort erwähnte Frage der Haftung für die von
einem anderen begangene Immaterialgüterrechtsverletzung als vom Anknüp-
fungsgegenstand des Art. 8 I miterfasst ansieht.

III. Unionsrechtliche Vorgaben

123

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845260471_33
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


rechtsverletzung anzuwendenden Schutzlandrecht mit erfasst sein sollten.
Auch die von der Kommission in der Begründung des Verordnungsvor-
schlags angeführten Beispiele der Haftung der Eltern für ihre Kinder oder
des Geschäftsherrn für seine Verrichtungsgehilfen sind beispielsweise
nach deutschem Recht nicht als unrechtsakzessorische Teilnahmehaftung,
sondern als selbständige Haftung aus eigenem (Aufsichts- bzw. Auswahl-
und Überwachungs-)Verschulden für eine von einem anderen begangene
unerlaubte Handlung ausgestaltet. Vor diesem Hintergrund ist für die Rom
II-Verordnung davon auszugehen, dass alle Fälle der Haftung für die Er-
möglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen von Art. 15 erfasst
und so dem nach Art. 8 I für die primäre Immaterialgüterrechtsverletzung
bestimmten Schutzlandrecht mit unterstellt werden.

Ansätze für eine von Art. 8 I abweichende Anknüpfung der Haftung
für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

Auch wenn Wortlaut, Ziel und Regelungssystematik der Rom II-Verord-
nung es nahelegen und im Ergebnis auch dafür sprechen, die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen als von der in Art. 8 I kolli-
sionsrechtlich vorgegebenen Schutzlandanknüpfung erfasst anzusehen, ist
hier gleichwohl noch auf mögliche Argumente gegen eine umfassende
Vorgabe der Schutzlandanknüpfung sowie auf die Möglichkeit einer spe-
zielleren europäischen Kollisionsnorm nach Art. 27 einzugehen.

Die Einheit des Deliktsstatuts und ihre Durchbrechungen

Ausgehend von dem in Art. 15 zum Ausdruck kommenden Ziel der Ein-
heit des Deliktsstatuts lässt sich argumentieren, dass diese nicht durch eine
eigenständige und von der in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüp-
fung abweichende kollisionsrechtliche Anknüpfung derjenigen Fälle der
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen, die
eine selbständige Haftung für die von dem unmittelbaren Verletzer began-
gene Immaterialgüterrechtsverletzung begründen, gefährdet würde. Zu-
dem kennt der Grundsatz der Einheit des Deliktsstatuts Durchbrechungen,
die eine Ausnahme zugunsten einer eigenständigen kollisionsrechtlichen
Anknüpfung der selbständigen Haftung für die Ermöglichung von Imma-
terialgüterrechtsverletzungen möglich erscheinen lassen.

b)

aa)
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Möglichkeit einer selbständigen Anknüpfung von Vorfragen unter der
Rom II-Verordnung

Die Einheit des Immaterialgüterrechtsstatuts nach Art. 8 I i.V.m. Art. 15,
wonach grundsätzlich alle mit der Immaterialgüterrechtsverletzung zu-
sammenhängenden Fragen dem Recht des Staates, für den der Schutz be-
ansprucht wird, unterstellt werden, erfährt durch die auch weiterhin mögli-
che selbständige Anknüpfung von Vorfragen eine Einschränkung. Zwar
lässt sich unter der Rom II-Verordnung weder die Frage der Haftung für
die Ermöglichung einer Immaterialgüterrechtsverletzung als selbständig
anzuknüpfende Vorfrage zu den nach Art. 8 I dem Schutzlandrecht zu un-
terstellenden außervertraglichen Schuldverhältnissen aus der Verletzung
von Rechten des geistigen Eigentums noch ihrerseits die unmittelbare Im-
materialgüterrechtsverletzung als selbständig nach Art. 8 I anzuknüpfende
Vorfrage zu der dann als Hauptfrage einer anderen kollisionsrechtlichen
Anknüpfung zu unterstellenden Haftung eines anderen für diese von ihm
ermöglichte Immaterialgüterrechtsverletzung konstruieren, weil die Haf-
tung für die Ermöglichung einer Immaterialgüterrechtsverletzung von der
Schutzlandanknüpfung in Art. 8 I miterfasst wird (siehe oben III.1.a.ee).
Die Möglichkeit einer selbständigen Vorfragenanknüpfung zeigt aber,
dass die Rom II-Verordnung in anderen Fällen eine getrennte kollisions-
rechtliche Beurteilung von Vor- und Hauptfrage zulässt, so dass, sollte
Art. 8 I Rom II-VO um eine spezifische Kollisionsnorm für eine solche
Haftung ergänzt werden (siehe unten III.1.b.cc(2)), die getrennte kolli-
sonsrechtliche Beurteilung der unmittelbaren Immaterialgüterrechtsverlet-
zung nach dem Schutzlandrecht und die Frage der Haftung eines anderen
für diese von ihm ermöglichte Immaterialgüterrechtsverletzung nach
einem anderen Recht nicht die einzige Ausnahme zum Grundsatz der Ein-
heit des Immaterialgüterrechtsstatuts begründen würde.

Die Rom II-Verordnung enthält keine allgemeine und ausdrückliche
Regelung der Anknüpfung von Vorfragen, so dass sich die Frage nach der
selbständigen oder unselbständigen Anknüpfung von Vorfragen nur mit
Blick auf eine bestimmte Kollisionsnorm in ihrem jeweiligen Kontext so-
wie auf das Ziel einer einheitlichen Anwendung des europäischen Kollisi-
onsrechts und eines europäischen Entscheidungseinklangs (vgl. Erwä-

(1)
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gungsgrund (6)) beantworten lässt285. Eine selbständige Anknüpfung der
Vorfrage erscheint jedenfalls dann angezeigt, wenn das europäische Kolli-
sionsrecht eine vereinheitlichte Kollisionsnorm für die entsprechende Vor-
frage bereit hält286. Die Rom II-Verordnung enthält neben der Regel des
Art. 8 I keine Kollisionsnorm, die für mögliche im Rahmen einer Immate-
rialgüterrechtsverletzung auftretende Vorfragen eine Regelung beinhalten
würde, und auch Art. 15 erfasst nicht alle möglichen Vorfragen. Die Ant-
wort auf die Frage nach der selbständigen oder unselbständigen Anknüp-
fung von Vorfragen für die Verletzung eines Immaterialgüterrechts ist so-
mit aus der Auslegung des Art. 8 I und des Art. 15 zu gewinnen. Nach
Art. 15 lit. a ist zwar auch der Grund der Haftung dem nach den Kollisi-
onsnormen der Rom II-Verordnung anzuwendenden Recht zu unterstellen,
mit dem Grund der Haftung sind aber nur die spezifischen deliktsrechtli-
chen Haftungsvoraussetzungen gemeint, so dass die Frage nach Inhaber-
schaft, Gültigkeit und Bestand des verletzten Immaterialgüterrechts wei-
terhin als nicht von Art. 8 I erfasste Vorfrage zu betrachten sind287. Die

285 Heinze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 114f.; Junker, in: MünchKomm-BGB,
IPR, 5.Aufl.(2010),vor Art. 1 Rom II-VO, Rn. 35-37; vgl. auch Sonnenberger, in:
FS. Kropholler, 2008, S. 227, 240f.

286 Heinze, in: FS. Kropholler, 2008, S. 105, 113f.; Goessl, (2012) JPIL 8, 63, 67f.
287 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 157-164;

Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 350-352; Leistner, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private
International Law, 2009, S. 97, 103; Schack, in: Festschrift Kropholler, 2008,
S. 651, 652f. und 655f., wonach jedenfalls die Vorfrage nach der Rechtsinhaber-
schaft gedanklich von der in Art. 8 I geregelten Hauptfrage der Voraussetzungen
und Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverletzung zu trennen ist. Für Bo-
schiero, (2007) YPIL 9, 87, 102f. lässt sich der Rom II- Verordnung zwar keine
eindeutige Antwort auf die Frage nach der Anknüpfung der Vorfrage der ersten
Inhaberschaft entnehmen, die Frage sei aber wahrscheinlich als nicht von der
Rom II- Verordnung erfasst anzusehen. Dagegen gehen Basedow/ Metzger, in:
FS. Boguslavskij, 2004, S. 153, 162 und Sack, WRP 2008, 1405, 1409f. davon
aus, dass auch die Frage der ersten Inhaberschaft als Schutzvoraussetzung nach
Art. 15 lit.a bzw. f dem nach Art. 8 I anwendbaren Schutzlandrecht zu unterstel-
len ist und dass der offene Beispielskatalog des Art. 15 zeigt, dass das Schutz-
landrecht nach Art. 8 I auch für alle Voraussetzungen des Schutzes von Immateri-
algüterrechten gelten soll. Obergfell, IPrax 2005, 9, 12f. sieht in dem weiten
Wortlaut des Art. 15 zumindest die Gefahr einer solchen umfassenden Anknüp-
fung an das Recht des Schutzlandes begründet. Für Grünberger, ZVglRWiss 108
(2009), 134, 160f. ergibt sich die Anknüpfung der Vorfrage der Rechtsinhaber-
schaft nach dem Schutzlandprinzip zwar nicht aus dem Wortlaut des Art. 15 lit.a
und f, aber aus der allgemeinen Festlegung des Schutzlandprinzips in Art. 8 I, aus
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Frage nach der Inhaberschaft an dem verletzten Immaterialgüterrecht ist
auch nicht nach Art. 15 lit. f dem Schutzlandrecht zu unterstellen, weil
Art. 15 lit. f die Fälle der Schadensersatzberechtigung mittelbar geschädig-
ter Personen, nicht aber die Fälle der unmittelbaren Verletzung, wie die
Frage nach der (ersten) Inhaberschaft eines verletzten Immaterialgüter-
rechts, erfassen sollte288. Zudem stellen sich die Fragen nach Inhaber-
schaft und Bestand eines Immaterialgüterrechts nicht nur im Zusammen-
hang mit einer Immaterialgüterrechtsverletzung, so dass eine unterschied-
liche Anknüpfung einerseits nach Art. 8 I i.V.m. Art. 15 der Rom II-Ver-
ordnung im Falle einer Immaterialgüterrechtsverletzung und andererseits
nach den nationalen Kollisionsnormen der Mitgliedstaaten in anderen Fäl-
len vermieden werden sollte289, auch wenn zumindest die Frage nach dem
Bestand des Rechts in den meisten Fällen auch nach dem nationalen Kolli-
sionsrecht der Mitgliedstaaten der lex loci protectionis unterstellt wird.

Auch jenseits der besonderen Kollisionsnorm des Art. 8 I für die Ver-
letzung von Immaterialgüterrechten erfährt die Einheit des Deliktsstatuts
Einschränkungen, weil zwar nach Art. 15 im Grundsatz alle wesentlichen,
mit einer unerlaubten Handlung zusammenhängenden Rechtsfragen dem
nach der Rom II-Verordnung auf die unerlaubte Handlung anwendbaren
Recht unterstellt werden, aber auch hier die selbständige Anknüpfung von
Vorfragen, außerhalb des Art. 15, möglich bleibt. Zudem können die
grundsätzlich eigenständige Anknüpfung der jeweiligen Ansprüche meh-
rerer Beteiligter290 sowie die Berücksichtigung der am Handlungsort gel-
tenden Sicherheits- und Verhaltensregeln nach Art. 17 dazu führen, dass
sich ein einheitlicher Haftungsfall nicht ohne Anwendung bzw. Berück-
sichtigung weiterer Rechtsordnungen beurteilen lässt291. Besteht damit un-
ter Geltung der Rom II-Verordnung prinzipiell die Möglichkeit einer selb-
ständigen Anknüpfung von Vorfragen, ließe sich an eine getrennte An-

der impliziten Festschreibung des Territorialitätsprinzips und schließlich aus dem
Zweck der Rom II- Verordnung, das in ihren Anwendungsbereich fallende
Rechtsverhältnis umfassend und praktikabel zu regeln.

288 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 159
und 161.

289 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 162f.;
Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 351f.

290 Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009), 1, 19.
291 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 15 Rom II-VO, Rn. 26.
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knüpfung der Immaterialgüterrechtsverletzung und der Haftung der sie er-
möglichenden Person denken.

Möglichkeit einer getrennten Beurteilung unter Berücksichtigung der
Einheit des Deliktsstatuts

Die Haftung des unmittelbaren Verletzers ist in diesen Fällen Art. 8 I und
Art. 15 folgend einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für
den der Schutz beansprucht wird, so dass der Grundsatz der Einheit des
Deliktsstatuts, hier des Immaterialgüterrechtsstatuts nach Art. 8 I, insoweit
verwirklicht wird. Die eigenständige Haftung der Person, die die von dem
unmittelbaren Verletzer begangene Immaterialgüterrechtsverletzung er-
möglicht hat, spielt für die Haftung des unmittelbaren Verletzers keine
Rolle, so dass die Einheit des Immaterialgüterrechtsstatuts durch eine ei-
genständige und abweichende kollisionsrechtliche Anknüpfung der Haf-
tung der Person, die die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat
und hierfür selbständig haftet, nicht gefährdet werden kann.

Die Haftung der Person, die die Immaterialgüterrechtsverletzung er-
möglicht hat, setzt zwar die von dem unmittelbaren Verletzer begangene
Immaterialgüterrechtsverletzung voraus, die nach Art. 8 I dem Recht des
Staates, für das der Schutz beansprucht wird, zu unterstellen ist. Diese
lässt sich aber auch gleichsam als selbständig anzuknüpfende Vorfrage
dem Schutzlandrecht unterstellen, ohne dass hierdurch das Schutzland-
recht zwingend auch für die dann als Hauptfrage zu verstehende Haftung
der Person, die die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat, vorge-
geben wäre. Die für die selbständige Haftung der Person, die die Immate-
rialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat, maßgeblichen Fragen nach der
Organisation der Vorrichtungen und Dienste, bei deren Nutzung die Im-
materialgüterrechtsverletzung begangen wurde, nach den Kontrollmög-
lichkeiten sowie nach der Kenntnismöglichkeit lassen sich nämlich unab-
hängig von der Immaterialgüterrechtsverletzung durch den unmittelbaren
Verletzer beantworten, so dass durch eine eigenständige Anknüpfung kein
Wertungswiderspruch zu der nach dem Schutzlandrecht zu beantworten-
den Frage nach der Immaterialgüterrechtsverletzung entstehen würde.
Auch die durch Art. 15 verfolgte Einheit des Deliktsstatuts wäre in Bezug
auf die Person, die die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat, im
Ergebnis nicht gefährdet, weil die eigentliche Frage ihrer Haftung nicht
durch die Abspaltung einzelner Fragestellungen (dépeçage) verschiedenen

(2)
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Rechtsordnungen unterstellt und dadurch der Gefahr schwer zu ermitteln-
der und aufeinander erst noch abzustimmender Ergebnisse ausgesetzt
wird. Die Beurteilung der Immaterialgüterrechtsverletzung nach dem
Recht des Schutzlandes stellt die Einheit des Deliktsstatuts nicht ernsthaft
in Frage, weil die selbständige Anknüpfung von Vorfragen auch in ande-
ren Fällen zu einer Durchbrechung der Einheit des Deliktsstatuts führen
kann.

Die eigentliche Frage nach der selbständigen Haftung derjenigen Per-
son, die die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglicht hat, wäre dann
abweichend von der in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüpfung nach
der kollisionsrechtlichen Grundregel des Art. 4 der Rom II-Verordnung
anzuknüpfen. Weil die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgü-
terrechtsverletzungen in den sachlichen Anwendungsbereich der Rom II-
Verordnung fällt, ist nämlich, soweit die besondere Kollisionsnorm des
Art. 8 nicht eingreift, auf die Regelanknüpfung des Art. 4 zurückzugreifen.
Die Frage nach der selbständigen Haftung der Person, die die Immaterial-
güterrechtsverletzung ermöglicht hat, wäre dann prinzipiell nach dem
Recht des Erfolgsortes (Art. 4 I, vorbehaltlich eines gewöhnlichen Aufent-
halts der Parteien in demselben Staat und einer offensichtlich engeren
Verbindung der unerlaubten Handlung mit einem anderen Staat, Art. 4 II
und III) zu beurteilen. Weil allerdings der Erfolgsort einer Immaterialgü-
terrechtsverletzung aufgrund des Territorialitätsprinzips immer nur in dem
Staat liegen kann, in dem das Immaterialgüterrecht geschützt ist und für
dessen Gebiet bei Geltung des Schutzlandprinzips der Schutz beansprucht
würde, führt eine Anknüpfung der Hauptfrage nach der selbständigen Haf-
tung für von Dritten begangene Immaterialgüterrechtsverletzungen an den
Erfolgsort zu keinem von der Schutzlandanknüpfung abweichenden Er-
gebnis.

Die Erwägungen, die eine Durchbrechung der Einheit des Immaterial-
güterrechtsstatuts zwar teleologisch zu rechtfertigen vermöchten, finden
zudem im Wortlaut des Art. 15 lit. a und g, die die Bestimmung derjenigen
Personen, die für eine eigene oder fremde Immaterialgüterrechtsverlet-
zung haften, dem nach Art. 8 I anwendbaren Schutzlandrecht unterstellen,
sowie dem Regelungsziel der Rom II-Verordnung, einheitliche Kollisions-
normen für alle nicht ausdrücklich von ihrem Anwendungsbereich ausge-
nommenen außervertraglichen Schuldverhältnisse zu schaffen, ihre Gren-
ze und sind deshalb im Rahmen der geltenden Rom II-Verordnung abzu-
lehnen.
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Die kollisionsrechtliche Vorgabe der lex loci protectionis als
Bestätigung eines allgemein anerkannten Grundsatzes

Die Schutzlandanknüpfung als kollisionsrechtliche Umsetzung des
Territorialitätsprinzips

Einen weiteren Ansatzpunkt für eine mögliche einschränkende Interpreta-
tion der kollisionsrechtlichen Vorgabe des Art. 8 I könnte Erwägungs-
grund (26) der Rom II-Verordnung bilden, dem zufolge es bei einer Ver-
letzung von Rechten des geistigen Eigentums gilt, den allgemein aner-
kannten Grundsatz der lex loci protectionis zu wahren. Art. 8 I erscheint
so als eine Bestätigung und ausdrückliche Verankerung des Schutzland-
prinzips für diejenigen im Zusammenhang mit einer Immaterialgüter-
rechtsverletzung auftretenden Fragen, für die die Geltung des Schutzland-
prinzips schon bislang von den Mitgliedstaaten anerkannt und unbestritten
war; eine darüber hinausgehende eigenständige kollisionsrechtliche Be-
deutung bliebe dagegen zunächst offen292. Die Anerkennung der kollisi-
onsrechtlichen Schutzlandanknüpfung beruht wesentlich auf dem Territo-
rialitätsprinzip, so dass Art. 8 I als die kollisionsrechtliche Konsequenz
und damit mittelbar auch als eine Verankerung des sachrechtlichen Terri-
torialitätsprinzips angesehen werden kann293. Die Schutzlandanknüpfung
ist aber nicht nur insoweit allgemein anerkannt, als sie durch das Territo-
rialitätsprinzip vorgegeben ist, sondern beansprucht ihre Geltung auch für
die sich im Rahmen einer Immaterialgüterrechtsverletzung stellenden Fra-
gen, die eng mit Inhalt und Reichweite der durch das Immaterialgüterrecht
gewährten Ausschließlichkeitsrechte und Befugnisse verbunden sind.

Auf der Grundlage des Territorialitätsprinzips lässt sich die in Art. 8 I
vorgegebene Schutzlandanknüpfung jedenfalls für die registergebundenen
gewerblichen Schutzrechte sowie für den Inhalt und den Umfang der Im-
materialgüterrechte begründen294. Innerhalb des sachlichen Anwendungs-
bereichs des Art. 8 I ergibt sich die Schutzlandanknüpfung also für die Be-

bb)

(1)

292 Buchner, GRUR Int. 2005, 1004, 1005f. und 1008.
293 Buchner, GRUR Int. 2005, 1004, 1005f.; Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009),

134, 145.
294 Schack, in: FS. Kropholler, 2008, S. 651, 655; Schack, in: Leible/ Ohly (Hrsg.),

Intellectual Property and Private International Law, 2009, S. 79, 82; Leistner, in:
Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private International Law, 2009,
S. 97, 99.
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stimmung der Verletzungshandlung, weil nur die Rechtsordnung, nach de-
ren Voraussetzungen das verletzte Immaterialgüterrecht entstanden ist und
für die deshalb der Schutz beansprucht wird, entscheiden kann, ob und in-
wieweit das Immaterialgut dem Kläger zur ausschließlichen Nutzung zu-
gewiesen und welche Handlung so als Verletzungshandlung anzusehen
ist295. Weil das Territorialitätsprinzip aber nicht für alle Fragen des imma-
terialgüterrechtlichen Schutzes die kollisionsrechtliche Anknüpfung an
das Recht des Schutzlandes erfordert und die kollisionsrechtliche Anknüp-
fung an das Recht des Schutzlandes nicht für alle Immaterialgüterrechte
und nicht für alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Verletzung
eines Immaterialgüterrechts stellen, unumstritten und allgemein anerkannt
ist, lässt sich die Reichweite des Art. 8 I nicht allein auf der Grundlage des
Territorialitätsprinzips bestimmen.

Um der Prämisse des Verordnungsgebers von einer allgemeinen Aner-
kennung der Schutzlandanknüpfung gerecht zu werden, ist Art. 8 I im
Grundsatz auf die Immaterialgüterrechtsverletzung an sich und ihre
Rechtsfolgen zu beschränken296. Zwar lassen sich die Rechtsfolgen einer
Immaterialgüterrechtsverletzung gedanklich von der territorial begrenzten
Wirkung des subjektiven Immaterialgüterrechts trennen, so dass die kolli-
sionsrechtliche Schutzlandanknüpfung hier nicht zwingend durch das Ter-
ritorialitätsprinzip vorgegeben zu sein scheint297. Aufgrund des engen Zu-
sammenhangs zwischen dem Inhalt des geschützten Immaterialgüter-
rechts, der Bestimmung der spezifischen Verletzungshandlung und der da-
raus resultierenden Ansprüche hat sich die Schutzlandanknüpfung aber
nicht nur für die Bestimmung der Verletzungshandlung, sondern auch für
die hieraus resultierenden Rechtsfolgen weitgehend durchgesetzt. Die Er-
fassung auch der Rechtsfolgen durch Art. 8 I vermeidet einerseits eine
Aufspaltung (dépeçage) zwischen der Immaterialgüterrechtsverletzung an
sich und ihren Rechtsfolgen298 und ermöglicht andererseits die einheitli-

295 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 146. Siehe auch oben I.3.b) bb) und
cc).

296 Schack, in: FS. Kropholler, 2008, S. 651, 655f.; Schack, in: Leible/ Ohly (Hrsg.),
Intellectual Property and Private International Law, 2009, S. 79, 82f.

297 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 336f.

298 Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 2009,
S. 339.
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che Anknüpfung aller Rechtsfolgen einer Immaterialgüterrechtsverlet-
zung, so dass Qualifikationsprobleme vermieden werden299.

Unzureichende Begründung der Schutzlandanknüpfung

Der Hinweis auf das allgemein anerkannte Schutzlandprinzip in Erwä-
gungsgrund (26) zeigt, dass der Verordnungsgeber den Geltungsanspruch
des Schutzlandrechts für die Verletzung von Immaterialgüterrechten nicht
weiter in Frage gestellt hat und stellen wollte und deshalb auf weitere Be-
gründungen der in Art. 8 I angeordneten Schutzlandanknüpfung in den Er-
wägungsgründen verzichtet hat. Auch die Begründung der Kommission zu
Art. 8, die sich, der Stellungnahme der Hamburg Group for Private Inter-
national Law300 folgend, entschieden hat, die Verletzung von Immaterial-
güterrechten einer eigenständigen und von der Grundregel der Erfolgsort-
anknüpfung abweichenden kollisionsrechtlichen Anknüpfung zu unterstel-
len, ging von der allgemeinen Anerkennung des Schutzlandprinzips und
seiner konventionsrechtlichen Vorgabe durch RBÜ und PVÜ aus, ohne
dabei jedoch auf die von der Schutzlandanknüpfung abweichende kollisi-
onsrechtliche Anknüpfung urheberrechtlicher Fragen durch einzelne Mit-
gliedstaaten einzugehen301 und ohne den kollisionsrechtlichen Gehalt der
internationalen Konventionen näher zu untersuchen302. Sowohl der PVÜ
als auch der RBÜ lässt sich nämlich jedenfalls keine eindeutige Vorgabe
der kollisionsrechtlichen Schutzlandanknüpfung entnehmen und es ver-
bleiben zumindest Zweifel, ob die internationalen Schutzkonventionen,
über die Bestätigung des sachrechtlichen Territorialitätsprinzips, auf dem
sie beruhen, hinaus überhaupt eine kollisionsrechtliche Aussage treffen
wollten oder zumindest mittelbar eine bestimmte kollisionsrechtliche An-
knüpfung vorgeben303. Der Verweis der Kommission auf die RBÜ und
PVÜ vermag damit die Entscheidung zugunsten der kollisionsrechtlichen
Schutzlandanknüpfung nicht überzeugend zu begründen. Zugleich recht-

(2)

299 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 172.
300 Hamburg Group for Private International Law, RabelsZ 67 (2003), 1, 21-24.
301 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 145;

Boschiero, (2007) YPIL 9, 87, 99-103.
302 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über

das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
KOM (2003) 427 endgültig, S. 22f.

303 Siehe oben II; in diesem Sinne auch Boschiero, (2007) YPIL 9, 87, 94-99.
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fertigen die Abwesenheit einer eindeutigen kollisionsrechtlichen Vorgabe
in den internationalen Konventionen und die teilweise unterschiedlichen
kollisionsrechtlichen Lösungen in den Mitgliedstaaten den Bedarf für eine
eigenständige kollisionsrechtliche Regelung durch die Rom II-Verord-
nung, die allerdings noch näher zu begründen gewesen wäre304.

Ausgehend von einer allgemeinen Anerkennung des Schutzlandprinzips
ist nach der Begründung des Kommissionsentwurfs für die Verletzung ei-
nes gewerblichen Schutzrechts das Recht des Staates, in dem das betref-
fende Recht begründet wurde, und für die Verletzung eines Urheberrechts
das Recht des Staates, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde,
zur Anwendung zu berufen305. Diese Begründung erscheint inhaltlich und
dogmatisch kritisierbar, weil sie das sachrechtliche Territorialitätsprinzip
mit der kollisionsrechtlichen Schutzlandanknüpfung gleichsetzt und für
Urheberrechtsverletzungen auf das Recht des Staates abstellt, in dem die
Verletzungshandlung begangen wurde, und damit eigentlich von der for-
malen Schutzlandanknüpfung zugunsten einer deliktsrechtlich formulier-
ten Anknüpfung an den Handlungsort abweicht306. Im Ergebnis erscheinen
also sowohl die Begründung der Kommission als auch die Begründung
des Verordnungsgebers in den Erwägungsgründen für die kollisionsrecht-
liche Entscheidung zugunsten der Schutzlandanknüpfung unzureichend
und unbefriedigend307. Das sachrechtliche Territorialitätsprinzip und die
daraus resultierende kollisionsrechtliche Schutzlandanknüpfung wurden
voreilig als allgemein anerkannte Grundsätze zur Begrünung einer umfas-
senden Schutzlandanknüpfung herangezogen, ohne dass dabei auf die
Reichweite des Territorialitätsprinzips und seiner möglichen kollisions-
rechtlichen Konsequenzen und damit auf den Geltungsanspruch der
Schutzlandanknüpfung für die einzelnen Fragen, die sich im Zusammen-
hang mit der Verletzung von Immaterialgüterrechten stellen, näher einge-
gangen wurde.

304 Boschiero, (2007) YPIL 9, 87, 99 und 103; Drexl, in: MünchKomm-BGB, Int-
WR, 5.Aufl. (2010), Rn. 145.

305 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
KOM (2003) 427 endgültig, S. 22f.

306 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 144.
307 So auch Boschiero, (2007) YPIL 9, 87, 92 (gerade mit Blick auf die Komplexität

des Territorialitätsprinzips und die umstrittene Frage nach dem kollisionsrechtli-
chen Gehalt der internationalen Konventionen).
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Hieraus alleine lässt sich jedoch keine Einschränkung der kollisions-
rechtlichen Vorgabe des Art. 8 I herleiten, der in seinem Wortlaut keine
Einschränkung vorsieht und damit prinzipiell für alle Fragen, die Aus-
druck eines außervertraglichen Schuldverhältnisses aus der Verletzung
von Rechten des geistigen Eigentums sind, Geltung beansprucht. Auch
wenn der Verordnungsgeber und die Kommission von den klassischerwei-
se im Zusammenhang mit einer Immaterialgüterrechtsverletzung aufge-
worfenen Fragen ausgegangen zu sein scheinen und sich mit der Berechti-
gung der Schutzlandanknüpfung für die Fälle der Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht auseinandergesetzt
haben, bleibt es bei dem aus dem Zusammenspiel von Art. 8 I und Art. 15
abzulesenden Ergebnis der Schutzlandanknüpfung auch für diese Fälle.
Aufgrund der unzureichenden Begründung lassen sich dem Verordnungs-
erlassverfahren kaum Anhaltspunkte für die Auslegung des Art. 8 I und
seines Anwendungsbereichs entnehmen, so dass die genaue Reichweite
der kollisionsrechtlichen Vorgabe des Art. 8 I zwar offen erscheinen
mag308, hieraus aber auch keine Anhaltspunkte für eine einschränkende
Auslegung gewonnen werden können309. Wortlaut, Regelungssystematik
und Regelungsziele der Rom II-Verordnung lassen dagegen keine ernst-
haften Zweifel zu, dass auch die Fälle der Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen von der kollisionsrechtlichen Vor-
gabe des Art. 8 I erfasst werden.

Im Ergebnis unterfallen der in Art. 8 I vorgegebenen und mit Blick auf
Art. 15 auszulegenden Schutzlandanknüpfung damit alle aus der Verlet-
zung eines Immaterialgüterrechts entstehenden Schuldverhältnisse, zu de-
nen auch die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsver-
letzungen zählt. Die Schutzlandanknüpfung gilt für die Fragen der Verlet-
zungshandlung, die in engem Zusammenhang mit Inhalt und Schutzum-
fang des verletzten Immaterialgüterrechts steht, und der Rechtsfolgen, ein-
schließlich der Frage nach dem Umfang der Haftung Dritter310. Durch die
kollisionsrechtliche Berufung der lex loci protectionis führt Art. 8 I der
Rom II-Verordnung im Prinzip zur Anwendung desselben Rechts, das
auch für die nicht von der Rom II-Verordnung erfassten Fragen der Eintra-

308 Boschiero, (2007) YPIL 9, 87, 111.
309 So auch Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,

Rn. 146.
310 So im Ergebnis auch Leistner, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and

Private International Law, 2009, S. 97, 104.
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gung, der Entstehung und des Bestandes, der Gültigkeit, der Schutzdauer,
der ersten Inhaberschaft, für die das Schutzlandprinzip allerdings ebenso
wie für das Urheberrecht generell umstritten bleibt, der Übertragbarkeit
sowie der Wirkungen gegenüber Dritten nach den autonomen kollisions-
rechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen
wird311.

Vorrang europäischer Kollisionsnormen für besondere Gegenstände

Art. 27 zufolge berührt die Rom II-Verordnung nicht die Anwendung von
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, die für besondere Gegenstände
Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse enthalten. Ne-
ben der Möglichkeit zukünftiger spezieller Kollisionsnormen ist in diesem
Zusammenhang zunächst auf die in Erwägungsgrund (35) der Rom II-Ver-
ordnung erwähnte E-Commerce-Richtlinie einzugehen, die unter anderem
die Verantwortlichkeit der Anbieter bestimmter Zugangs- und Informati-
onsvermittlungstätigkeiten für die von ihren Nutzern begangenen Verstöße
und Rechtsverletzungen auch für den Bereich des Immaterialgüterrechts
teilweise harmonisiert.

Verhältnis der in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüpfung zu den
Vorschriften der E-Commerce-Richtlinie

Das Verhältnis zwischen den kollisionsrechtlichen Vorgaben der Rom II-
Verordnung und den Vorschriften der E-Commerce-Richtlinie wird in Er-
wägungsgrund (35) thematisiert. Nach dessen Satz 3 sollte die Rom II-
Verordnung die Anwendung anderer Rechtsakte nicht ausschließen, die
Bestimmungen enthalten, die zum reibungslosen Funktionieren des Bin-
nenmarktes beitragen sollen, soweit sie nicht in Verbindung mit dem
Recht angewendet werden können, auf das die Regeln dieser Verordnung
verweisen. Und nach dessen S. 4 sollte die Anwendung der Vorschriften
im anzuwendenden Recht, die durch die Bestimmungen der Rom II-Ver-
ordnung berufen werden, nicht die Freiheit des Waren- und Dienstleis-
tungsverkehrs, wie sie in den Rechtsinstrumenten der Gemeinschaft wie

cc)

(1)

311 Vgl. de Miguel Asensio, in: Leible/ Ohly (Hrsg.), Intellectual Property and Private
International Law, 2009, S. 137, 157.
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der E-Commerce-Richtlinie ausgestaltet ist, beschränken. Diese Bestim-
mungen betreffen das Verhältnis zwischen dem durch die Kollisionsnor-
men der Rom II-Verordnung berufenen Sachrecht und den Vorgaben von
Harmonisierungsrichtlinien im allgemeinen und der E-Commerce-Richtli-
nie im besonderen und setzen damit auf der sachrechtlichen Ebene an. Die
Spannung zwischen dem der Rom II-Verordnung zugrunde liegenden Be-
stimmungslandprinzip, das für die Immaterialgüterrechte in der Form des
Schutzlandprinzips seine besondere Ausprägung findet, und dem der E-
Commerce-Richtlinie zugrunde liegenden Herkunftslandprinzip312 ist da-
mit jedenfalls auf der Ebene des anwendbaren Sachrechts zugunsten der
Grundfreiheiten zu lösen. Für die Haftung für die Ermöglichung von Im-
materialgüterrechtsverletzungen folgt daraus, dass die durch die E-Com-
merce-Richtlinie vorgesehenen materiellrechtlichen Haftungsprivilegie-
rungen für die Anbieter bestimmter Zugangs- und Informationsvermitt-
lungstätigkeiten nicht durch die Bestimmungen des nach der Rom II-Ver-
ordnung anwendbaren Sachrechts beschränkt werden dürfen. Eine von der
in Art. 8 I der Rom II-Verordnung vorgesehenen Schutzlandanknüpfung
abweichende kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für die Ermög-
lichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen, soweit sie die Haftung
der Anbieter bestimmter, nach der E-Commerce-Richtlinie privilegierter
Zugangs- und Informationsvermittlungstätigkeiten berührt, ergibt sich da-
raus aber nicht.

Eine von Art. 8 I abweichende und nach Art. 27 vorrangige kollisions-
rechtliche Behandlung würde voraussetzen, dass die E-Commerce-Richtli-
nie mit der Vorgabe des Herkunftslandprinzips eine kollisionsrechtliche
Aussage trifft und dass diese kollisionsrechtliche Vorgabe auch für die
Haftung der Anbieter der nach der E-Commerce-Richtlinie privilegierten
Zugangs- und Informationsvermittlungstätigkeiten für von Dritten began-

312 Diese Spannung beruht zum einen auf den unterschiedlichen Regelungszielen der
Rom II- Verordnung, die internationalprivatrechtlichen Gerechtigkeitsvorstellun-
gen folgt, und der E-Commerce-Richtlinie, die auf eine Verwirklichung des Bin-
nenmarktes zielt, siehe Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterial-
güterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007, S. 18f. Zum anderen sind die Spannung
und die unzureichende Abstimmung zwischen beiden Rechtsakten auf die Ausar-
beitung durch unterschiedliche Generaldirektionen innerhalb der Kommission zu-
rückzuführen, sieh Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 175; vgl. auch
Grundmann, RabelsZ 67 (2003), 246, 293 mit Blick auf die unten noch näher zu
erörternden Aussagen von Art. 1 IV und Erwägungsgrund (23) der E-Commerce-
Richtlinie.
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gene Immaterialgüterrechtsverletzungen zutrifft, was im folgenden zwar
noch näher zu untersuchen sein wird, im Ergebnis aber zu verneinen ist
(siehe unten III.2).

Möglichkeit einer spezielleren europäischen Kollisionsnorm nach
Art. 27

Das Unionsrecht enthält bislang keine speziellere Kollisionsnorm für die
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen, so
dass es insoweit bei der durch Art. 8 I Rom II-VO vorgegebenen Schutz-
landanknüpfung bleibt313. Art. 27 eröffnet allerdings auch die Möglichkeit,
durch eine künftige Kollisionsnorm für besondere Gegenstände von den
kollisionsrechtlichen Vorgaben der Rom II-Verordnung abzuweichen und
so die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen einer von der Schutzlandanknüpfung abweichenden kollisionsrechtli-
chen Anknüpfung zu unterstellen. Das Verhältnis der Kollisionsnormen
der Rom II-Verordnung zu anderen Kollisionsnormen, die in Unions-
rechtsakten enthalten sein können, wird in Erwägungsgrund (35) Sätze 1
und 2 präzisiert. Demnach sollte durch die Rom II-Verordnung eine Auf-
teilung der für außervertragliche Schuldverhältnisse geltenden Kollisions-
normen vermieden werden, ohne jedoch dadurch die Möglichkeit der Auf-
nahme von Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse in
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf besondere Gegenstän-
de auszuschließen. Damit wäre eine eigenständige kollisionsrechtliche
Anknüpfung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen denkbar, soweit eine entsprechende Kollisionsnorm in
einem Rechtsakt auf Unionsebene enthalten wäre, der einen besonderen
Gegenstand innerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs der Rom II-
Verordnung betrifft. Privilegiert und gegenüber den kollisionsrechtlichen
Vorgaben der Rom II-Verordnung vorrangig sind nämlich nur bestehende
oder künftige Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse,
die sich auf besondere Gegenstände innerhalb des Anwendungsbereichs
der Rom II-Verordnung beziehen, d.h. dass die entsprechenden Rechtsakte
zwar nur einen Teilbereich des sachlichen Anwendungsbereichs der Rom
II-Verordnung betreffen dürfen, zugleich aber auch darüber hinausgehen

(2)

313 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 142.
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können314. So könnte etwa ein Rechtsakt, der die Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen materiellrechtlich harmoni-
siert, eine besondere Kollisionsnorm für die Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen enthalten, die dann gegenüber der
in Art. 8 I vorgegebenen Schutzlandanknüpfung vorrangig wäre. Denkbar
wäre aber auch die Ergänzung der E-Commerce-Richtlinie um eine aus-
drückliche kollisionsrechtliche Regelung für die Verantwortlichkeit der
Anbieter für die durch die Nutzung der von ihnen zur Verfügung gestell-
ten Zugangs- und Informationsvermittlungstätigkeiten begangenen
Rechtsverletzungen einschließlich der Verletzung von Immaterialgüter-
rechten, die dann nach Art. 27 der Rom II-Verordnung Vorrang vor der in
Art. 8 I vorgesehenen Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes bean-
spruchen könnte315.

Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie

Weitere unionsrechtliche Vorgaben für die kollisionsrechtliche Behand-
lung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen könnten sich aus der E-Commerce-Richtlinie316 ergeben, die je-
doch, anders als Art. 8 I der Rom II-Verordnung, jedenfalls keine aus-
drückliche und keine spezifische Kollisionsnorm für die Verletzung von
Immaterialgüterrechten enthält. Die E-Commerce-Richtlinie begründet da-
bei ein besonderes Regime für die Dienste der Informationsgesellschaft317

und führt so zu einer besonderen Behandlung von Internet-Sachverhalten
gegenüber entsprechenden Sachverhalten, die sich außerhalb des Internets
abspielen und deshalb von den Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie
nicht berührt werden318. Ihre Auswirkungen auf die kollisionsrechtliche
Behandlung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-

2.

314 Junker, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Art. 27 Rom II- VO, Rn. 6
und 9.

315 Vgl. Hamburg Group for Private International Law, RabelsZ 67 (2003), 1, 54f.
316 Richtlinie 2000/31/EG vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der

Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäfts-
verkehrs, im Binnenmarkt („E-Commerce-Richtlinie“) (ECRL), ABl.EG L 178/1
vom 17.7.2000.

317 Zu diesem Begriff siehe Art. 2 lit.a) und Erwägungsgrund (18) ECRL.
318 Die Hintergründe für die Privilegierung des elektronischen Geschäftsverkehrs er-

geben sich aus den Erwägungsgründen (2) und (4) ECRL.
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verletzungen betreffen somit nur diejenigen Konstellationen, in denen
Dienste der Informationsgesellschaft involviert sind. Ob und inwieweit die
E-Commerce-Richtlinie unmittelbare kollisionsrechtliche oder zumindest
für die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berücksichtigende Vorgaben
enthält, ist angesichts der Mehrdeutigkeit der in ihr enthaltenen Anweisun-
gen im Wege der Auslegung zu ermitteln319. Einer näheren Untersuchung
bedürfen hierbei einerseits Art. 3 I und II ECRL, der als kollisionsrechtli-
ches oder sachrechtliches Herkunftslandprinzip verstanden werden kann,
und andererseits seine Bedeutung für die Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen, auf die zwar die materiellrechtli-
chen Haftungsprivilegierungen der Art. 12-15 ECRL, nicht aber die Vor-
gaben des Art. 3 Anwendung finden (vgl. Art. 3 III i.V.m. Anhang ECRL).

Sachrechtlicher Gehalt des Art. 3 ECRL

Art. 3 I ECRL bestimmt, dass jeder Mitgliedstaat dafür Sorge trägt, dass
die Dienste der Informationsgesellschaft, die von einem in seinem Ho-
heitsgebiet niedergelassenen Diensteanbieter erbracht werden, den in die-
sem Mitgliedstaat geltenden innerstaatlichen Vorschriften entsprechen, die
in den koordinierten Bereich fallen. Und Art. 3 II ECRL zufolge dürfen
die Mitgliedstaaten den freien Verkehr von Diensten der Informationsge-
sellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat nicht aus Gründen einschrän-
ken, die in den koordinierten Bereich fallen. Art. 2 lit.c) definiert den Be-
griff des niedergelassenen Diensteanbieters dahingehend näher, dass die
Niederlassung das tatsächliche Ausüben einer Wirtschaftstätigkeit mittels
einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit voraussetzt, und stellt klar,
dass das Vorhandensein und die Nutzung technischer Mittel und Techno-
logien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich sind, allein keine Nie-
derlassung des Anbieters begründen (vgl. auch Erwägungsgrund (19)). Er-
wägungsgrund (57) unterstellt die Anwendung des Art. 3 ECRL einer aus
der Rechtsprechung des EuGH entwickelten Missbrauchsschranke, wo-
nach die Mitgliedstaaten weiterhin berechtigt bleiben, Maßnahmen gegen
einen in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter zu

a)

319 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 192.
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ergreifen, dessen Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend auf das Ho-
heitsgebiet des ersten Mitgliedstaates ausgerichtet ist, wenn die Niederlas-
sung gewählt wurde, um die Rechtsvorschriften zu umgehen, die auf den
Anbieter Anwendung fänden, wenn er im Hoheitsgebiet des ersten Mit-
gliedstaates niedergelassen wäre.

Auch wenn die Formulierung des Art. 3 eher auf eine besondere Aus-
prägung des europarechtlichen Beschränkungsverbots als auf eine beson-
dere Kollisionsnorm für die Dienste der Informationsgesellschaft hinzu-
weisen scheint und die E-Commerce-Richtlinie ihrem Art. 1 IV zufolge
keine zusätzlichen Regeln im Bereich des Internationalen Privatrechts
schaffen wollte, blieb bis zur Auslegung durch den EuGH auch für ein
kollisionsrechtliches Verständnis des Art. 3 Raum. Weil Rechtsnatur und
Reichweite der Vorgaben des Art. 3, die gemeinhin als Ausdruck eines
Herkunftslandprinzips verstanden werden, umstritten sind und einige Mit-
gliedstaaten Art. 3 ECRL als kollisionsrechtliches Prinzip umgesetzt ha-
ben320, legte der BGH die Frage nach der kollisionsrechtlichen oder sach-
rechtlichen Wirkungsweise des Herkunftslandprinzips dem EuGH zur Ent-
scheidung vor321. Auch wenn diese Streitfrage durch die Entscheidung des
EuGH zugunsten eines sachrechtlich wirkenden Herkunftslandprinzips
entschieden und die Vorgabe einer kollisionsrechtlichen Verweisung auf
das Recht des Herkunftslandes damit abgelehnt wurde322, soll im folgen-
den zum besseren Verständnis der Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie
gleichwohl auf beide Lesarten und die jeweils dafür und dagegen streiten-
den Argumente näher eingegangen werden.

320 In Frankreich durch Art. 17 Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l‘écono-
mie numérique, JORF n°143 vom 22.6.2004, 11168; in Luxemburg durch
Art. 2 (4) Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, Mémorial A n
°96 vom 8.9.2000, 2176; in Österreich durch § 20 I des Bundesgesetzes, mit dem
bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs
geregelt werden (E-Commerce-Gesetz) vom 22.11.2001, öst. BGBl I
Nr. 152/2001; vgl. auch BGH, Beschluss vom 10.11.2009, EuZW 2010, 313,
317f.

321 BGH, Beschluss vom 10.11.2009, EuZW 2010, 313-318.
322 EuGH, Urteil vom 25.10.2011, Rs. C-509/09 – eDate Advertising GmbH gegen

X, Slg. 2011 I-10269, Rn. 68.
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sachrechtliches bzw. binnenmarktfunktionales Verständnis

Für ein sachrechtliches Verständnis im Sinne eines besonderen europa-
rechtlichen Beschränkungsverbots spricht der Wortlaut des Art. 3 II
ECRL, der an das aus den Grundfreiheiten des früheren EG-Vertrages und
jetzigen Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union abgelei-
tete Beschränkungsverbot angelehnt und nicht wie eine klassische Kollisi-
onsnorm formuliert ist323. Das Zusammenspiel zwischen Art. 3 I und
Art. 3 II weist eine erkennbare Parallele zu dem im Zusammenhang mit
dem allgemeinen Beschränkungsverbot für die Grundfreiheiten von der
Rechtsprechung des EuGH entwickelten primärrechtlichen Herkunftsland-
prinzip auf324. Art. 3 lässt sich entsprechend als sekundärrechtliches Her-
kunftslandprinzip verstehen, das darauf abzielt, die durch die Unterschiede
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sowie die
Rechtsunsicherheit hinsichtlich der auf Dienste der Informationsgesell-
schaft jeweils anzuwendenden nationalen Regelungen entstehenden
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu vermeiden (vgl. Erwägungsgrund (5))
und dem Anbieter zu ermöglichen, seine Tätigkeit und sein Verhalten

aa)

323 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 287; Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 652. Auch Mankow-
ski, IPrax 2002, 257, 262 räumt ein, dass der Wortlaut des Art. 3 II ECRL zwar
nicht als Kollisionsnorm, sondern als Beschränkungsverbot formuliert ist, kriti-
siert insoweit aber den den kollisionsrechtlichen Gehalt des Herkunftslandprin-
zips verschleiernden Wortlaut der ECRL und geht aufgrund des Regelungszu-
sammenhangs zwischen Art. 3 I und II ECRL gleichwohl von einer kollisions-
rechtlichen Verweisung auf das Recht des Niederlassungsstaates aus. Grund-
mann, RabelsZ 67 (2003), 246, 260 zufolge ist ein solcher starker Bezug zum
Sachrecht gerade charakteristisch für das sog. Binnenmarktkollisionsrecht, das
durch die Regelungen der E-Commerce-Richtlinie mitgeprägt werde.

324 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 281-283; Fezer/ Koos, IPrax 2000, 349, 352; Ohly, GRUR Int
2001, 899, 901f.; Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 652f.; Grundmann, RabelsZ
67 (2003), 246, 262 und 268f. Vgl. EuGH, Urteil vom 20.2.1979, Rs.120/78 –
Cassis de Dijon“), Slg.1979 I, 649, Rn. 14: „[…] Daher stellt es ein mit Artikel
30 des Vertrages unvereinbares Handelshemmnis dar, wenn ein Mitgliedstaat
durch Rechtsvorschriften einseitig einen Mindestweingeistgehalt als Vorausset-
zung für die Verkehrsfähigkeit alkoholischer Getränke festsetzt. Es gibt somit
keinen stichhaltigen Grund dafür, zu verhindern, daß in einem Mitgliedstaat her-
gestellte und in den Verkehr gebrachte alkoholische Getränke in die anderen Mit-
gliedstaaten eingeführt werden“. Dagegen betont Mankowski, ZVglRWiss 100
(2001), 137, 139, dass ein solches paralleles Verständnis nicht zwingend sei.
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nach einer einzigen Rechtsordnung, nämlich der seines Niederlassungs-
staates, auszurichten (vgl. Erwägungsgrund (22)), deren Anforderungen
als denen der anderen Mitgliedstaaten prinzipiell gleichwertig angesehen
werden325. Entsprechend sieht Art. 3 I vor, dass der Niederlassungsstaat
für die Einhaltung der von ihm aufgestellten rechtlichen Anforderungen
verantwortlich und insoweit sogar zu einer gewissen Kontrolle verpflichtet
ist, während sich Art. 3 II an die Zielstaaten richtet und für die von der E-
Commerce-Richtlinie erfassten Dienste der Informationsgesellschaft ein
besonderes Beschränkungsverbot ausspricht, das über das aus Art. 56
AEUV für die Dienstleistungsfreiheit resultierende primärrechtliche Be-
schränkungsverbot hinausgeht326. Die Zielstaaten können nämlich nur un-
ter den engeren Voraussetzungen des Art. 3 IV einen bestimmten Dienst
der Informationsgesellschaft, der von einem in einem anderen Mitglied-
staat niedergelassenen Anbieter erbracht wird, durch zusätzliche, über die
im Niederlassungsstaat getroffenen hinausgehende Maßnahmen einschrän-
ken. Der Normadressat des Art. 3 II ist wie im Falle des primärrechtlichen
Herkunftslandprinzips der Zielstaat327.

Das in Art. 3 I und II zum Ausdruck kommende Herkunftslandprinzip
wirkt demnach nur als sachrechtliches Korrektiv für das Recht des Ziel-
staates, das die Dienste, die von einem anderen Mitgliedstaat aus nach den
dort geltenden Anforderungen rechtmäßig erbracht werden, keinen stren-
geren Anforderungen als den im Niederlassungsstaat geltenden unterwer-
fen darf328. Das Sachrecht des Niederlassungsstaates wird somit zum Be-
zugspunkt und Wertungsmaßstab für die Regelungen der Zielstaaten, die
eine binnenmarktstörende Beschränkung des freien Dienstleistungsver-
kehrs darstellen können, während sich im Falle des primärrechtlichen Be-
schränkungsverbots die Schranke für die Anwendung von Sachnormen,

325 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 281-283.

326 Fezer/ Koos, IPrax 2000, 349, 353 (für die von der E-Commerce-Richtlinie er-
fassten wettbewerbsrechtlichen Aspekte mit Blick auf Art. 24 und 36 AEUV);
Mankowski, IPrax 2002, 257, 261; Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 651
und 652f.

327 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 282.

328 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 280 und 287f. So im Ergebnis auch EuGH, Urteil vom
25.10.2011, Rs. C-509/09 – eDate Advertising GmbH gegen X, Slg. 2011
I-10269, Rn. 68.
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die zu einer Einschränkung des Binnenmarktes führen, unmittelbar aus
dem Unionsrecht ergibt329.

Eine allgemeine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht des
Niederlassungsstaates erfolgt dagegen, in Einklang mit Art. 1 IV und Er-
wägungsgrund (23), nicht330. Über die auch in Art. 1 IV getroffene Aussa-
ge, dass die E-Commerce-Richtlinie nicht auf die Schaffung zusätzlicher
Regeln im Bereich des Internationalen Privatrechts hinsichtlich des an-
wendbaren Rechts ziele, stellt Erwägungsgrund (23) klar, dass die Vor-
schriften des anwendbaren Rechts, die durch Regeln des Internationalen
Privatrechts bestimmt sind, die Freiheit zur Erbringung von Diensten der
Informationsgesellschaft im Sinne der E-Commerce-Richtlinie nicht ein-
schränken dürfen. Erwägungsgrund (23) bezieht also das in Art. 3 nor-
mierte Beschränkungsverbot auf die Ebene des anwendbaren Sachrechts
und lässt die Kollisionsnormen, die zur Bestimmung des anwendbaren
Sachrechts herangezogen werden, unberührt. Das nach den Kollisionsnor-
men der Mitgliedstaaten bzw. der Rom II-Verordnung anwendbare Sach-
recht bleibt grundsätzlich auch dann anwendbar, wenn es sich nicht um
das Recht des Niederlassungsstaates handelt, ist aber einer wertenden Prü-
fung am Maßstab des Sachrechts des Niederlassungsstaates zu unterzie-
hen331 und wird auf dessen Anforderungen reduziert, soweit es selbst
strengere Anforderungen formuliert und dadurch zu einer Beschränkung
des grenzüberschreitenden elektronischen Dienstleistungsverkehrs im Bin-
nenmarkt führen könnte332. Das aus der Anwendung der Kollisionsnormen
der Mitgliedstaaten und der Rom II-Verordnung resultierende Ergebnis
wird, soweit sie nicht einem kollisionsrechtlichen Herkunftslandprinzip,
sondern dem Bestimmungslandprinzip folgen, durch das sekundärrechtli-
che Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie und die von ihm
vorgeschriebene Maßgeblichkeit des Sachrechts des Niederlassungsstaates
überlagert333.

Das durch Art. 3 II vorgegebene Beschränkungsverbot lässt sich also
durch eine punktuelle Korrektur des anwendbaren Sachrechts in den Fäl-

329 Kur, in: FS. Erdmann, 2002, S. 629, 637f.; Ohly, GRUR Int 2001, 899, 902.
330 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-

nenmarkt, 2007, S. 286-289. EuGH, Urteil vom 25.10.2011, Rs. C-509/09 – eDa-
te Advertising GmbH gegen X, Slg. 2011 I-10269, Rn. 60-63.

331 Kur, in: FS. Erdmann, 2002, S. 629, 636f.
332 Fezer/ Koos, IPrax 2000, 349, 352f.
333 Fezer/ Koos, IPrax 2000, 349, 353; Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 650f.
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len, in denen es über die Anforderungen des Niederlassungsstaates hinaus-
geht, verwirklichen, ohne dass es einer Korrektur auch auf kollisionsrecht-
licher Ebene dahingehend bedarf, dass stets nur das Recht des Niederlas-
sungsstaates zur Anwendung berufen würde334. Die Vorgabe der E-Com-
merce-Richtlinie wird dadurch auf ihren Regelungszweck der Verwirk-
lichung und Gewährleistung des Binnenmarktes durch Abbau von Be-
schränkungen des elektronischen Geschäftsverkehrs begrenzt und trägt so
den europarechtlichen Geboten der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
Rechnung, die auch ihrem Erwägungsgrund (10) S. 1 zugrundeliegen, wo-
nach gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Richtlinie nur
diejenigen Maßnahmen vorgesehen sind, die zur Gewährleistung des rei-
bungslosen Funktionierens des Binnenmarktes unerlässlich sind335. Es
bleibt dann den Mitgliedstaaten überlassen, das Beschränkungsverbot auf
sachrechtlicher oder auf kollisionsrechtlicher Ebene umzusetzen, wobei
die Rom II-Verordnung, die im Grundsatz dem Bestimmungslandprinzip
folgt, einer umfassenden kollisionsrechtlichen Verweisung auf das Recht
des Niederlassungsstaates freilich Grenzen setzt (Art. 27 und Erwägungs-
grund (35)).

Der Regelungszusammenhang unter der Überschrift „Binnenmarkt“
und die Anordnung des Beschränkungsverbotes für den durch die E-Com-
merce-Richtlinie „koordinierten Bereich“ unterstützen dieses sachrechtli-
che bzw. binnenmarktfunktionale336 Verständnis des Art. 3 ECRL. Zwar
erfasst der „koordinierte Bereich“ gemäß Art. 2 lit.h) ECRL allgemein die
für die Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft und die Dien-
ste der Informationsgesellschaft in den Rechtssystemen der Mitgliedstaa-
ten festgelegten Anforderungen und beschränkt sich somit nicht auf die
Anforderungen, die durch die Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie oder
durch andere Rechtsangleichungsrichtlinien harmonisiert wurden337. Die
Anordnung des Beschränkungsverbots für die Zielstaaten hinsichtlich aller
Anforderungen, die in den Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtli-
nie fallen, verfolgt aber auch ohne eine entsprechende Angleichung des
Sachrechts der Mitgliedstaaten als Mittel einer sog. Negativ-Integration

334 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 287-289.

335 In diesem Sinne auch Ohly, GRUR Int 2001, 899, 902.
336 Ohly, GRUR Int 2001, 899, 902.
337 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-

nenmarkt, 2007, S. 276; Ohly, GRUR Int 2001, 899, 900.
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durch Vermeidung von Mehrfachregulierung und damit letztlich durch
eine gewisse Deregulierung das Ziel der Verwirklichung des Binnenmark-
tes, weil die durch die Unterschiede der innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten entstehenden Hindernisse für den Binnenmarkt durch die Maßgeblich-
keit der Anforderungen im Niederlassungsstaat gelöst werden, die gleich-
sam an die Stelle der fehlenden europarechtlich vereinheitlichten Regelun-
gen treten338.

Gegen dieses sachrechtliche bzw. binnenmarktfunktionale Verständnis
wird allerdings eingewandt, dass es das Recht des Niederlassungsstaates
im Ergebnis wie eine Einrede und somit wie eine an sich beweisbedürftige
oder zumindest darlegungsbedürftige Tatsache behandeln müsse339. Ein
kollisionsrechtliches Verständnis würde zu einer einfachen und klaren
Aussage des Art. 3 ECRL führen und könnte über eine Sachnormverwei-
sung sicherstellen, dass sich der Diensteanbieter nur an den Anforderun-
gen einer einzigen Rechtsordnung, derjenigen des Niederlassungsstaates,
ausrichten müsste. Dagegen bedeutet ein sachrechtliches bzw. binnen-
marktfunktionales Verständnis die schwierigere und mit Blick auf das er-
klärte Regelungsziel der E-Commerce-Richtlinie, Rechtsunsicherheit hin-
sichtlich der jeweils anzuwendenden nationalen Regelungen zu vermei-
den, problematischere Alternative; neben dem nach den Kollisionsnormen
der Mitgliedstaaten bzw. der Rom II-Verordnung bestimmten anwendba-
ren Sachrecht bleibt nämlich noch dessen Überlagerung durch die Maßstä-
be des Sachrechts des Niederlassungsstaates zu berücksichtigen340.

338 Vgl. auch Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im
EG-Binnenmarkt, 2007, S. 276 und 282f. sowie, mit nähren Ausführungen zum
Konzept der Negativ-Integration, S. 122-124. So im Ergebnis auch EuGH, Urteil
vom 25.10.2011, Rs. C-509/09 – eDate Advertising GmbH gegen X, Slg. 2011
I-10269, Rn. 56f. und 68.

339 Mankowski, IPrax 2002, 257, 259. Dagegen betont Ohly, GRUR Int 2001, 899,
903 auch für das als Vergleichsmaßstab herangezogene Recht des Niederlas-
sungsstaates nach deutschem Zivilprozessrecht -zumindest für das Hauptsache-
verfahren- den Grundsatz des § 293 ZPO, wonach das anwendbare Recht von
Amts wegen zu bestimmen und zu ermitteln sei.

340 Mankowski, IPrax 2002, 257, 259f., der von einer „für den Laien überhaupt nicht
zu bewältigenden und selbst für den Fachmann kaum durchschaubaren Gemenge-
lage aus traditionell berufener lex causae und deren (angeblicher) sachrechtlicher
Modifikation durch (rechtliche oder tatsächliche?) Maßstäbe des Herkunftsland-
rechts“ spricht.
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kollisionsrechtliches Verständnis

Art. 3 ECRL wird allerdings über ein erst auf der Ebene des Sachrechts
korrigierend eingreifendes Beschränkungsverbot hinausgehend auch ein
kollisionsrechtlicher Gehalt beigemessen. Zum einen wird eine gewisse
kollisionsrechtliche oder zumindest kollisionsrechtsähnliche Wirkung
auch in der sachrechtlichen bzw. binnenmarktfunktionalen Lesart als Be-
schränkungsverbot anerkannt, weil das Sachrecht des Niederlassungsstaa-
tes als Maßstab für die Anforderungen des nach den Regeln des Internatio-
nalen Privatrechts anwendbaren Sachrechts herangezogen wird und sich
somit das Recht eines anderen Mitgliedstaates und nicht das Unionsrecht
selbst im Ergebnis gegenüber den strengeren Anforderungen des an sich
anwendbaren Sachrechts durchsetzt341. Zum anderen wurde vor der Ent-
scheidung des EuGH von einer unmittelbaren kollisionsrechtlichen Beru-
fung des Rechts des Niederlassungsstaates durch Art. 3 I ECRL ausgegan-
gen. Hierbei handele es sich allerdings nicht um eine allseitige, sondern
um eine auf die Anzahl der Mitgliedstaaten beschränkte mehrseitige Kolli-
sionsnorm, die nur auf das Recht eines anderen Mitgliedstaates verwei-
se342 und als Sachnormverweisung zu verstehen sei. Nur durch den Ver-
weis auf das Sachrecht des Niederlassungsstaates lasse sich die von Art. 3
ECRL verfolgte Zielsetzung der Maßgeblichkeit der Anforderungen einer
einzigen Rechtsordnung, nämlich der des Niederlassungsstaates, errei-
chen343.

bb)

341 Ohly, GRUR Int 2001, 899, 902; Kur, in: FS. Erdmann, 2002, S. 629, 637f.; vgl.
auch Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 144f.; ders., IPrax 2002, 257,
260. Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 653 spricht insoweit von einer „Gemen-
gelage aus der unleugbar europarechtlich geprägten Prüfung nationalstaatlicher
Normen einerseits […] und der Technik des Verweises auf ein ausländisches
Sachrecht andererseits, das für diese Prüfung letztlich den Maßstab darstellt“ und
geht davon aus, dass das Herkunftslandprinzip des Art. 3 I und II ECRL damit
sowohl sach- bzw. europarechtliche als auch kollisionsrechtliche Elemente ent-
hält. Das Herkunftslandprinzip beeinflusse und überlagere das Kollisionsrecht
und wirke ähnlich wie ein kollisionsrechtliches Prinzip (S. 665). Grundmann, Ra-
belsZ 67 (2003), 246, 294-296 versteht das Herkunftslandprinzip der E-Commer-
ce-Richtlinie als Ausprägungsform eines spezifischen, auf die Integrationsbedürf-
nisse des Binnenmarkts zugeschnittenen Binnenmarktkollisionsrechts.

342 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 170.
343 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 152f.; auch Spindler, RabelsZ 66

(2002), 633, 654f. und 657, der allerdings ein rein kollisionsrechtliches Verständ-
nis des Herkunftslandprinzips ablehnt.
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Für ein kollisionsrechtliches Verständnis wird angeführt, dass Art. 3 I
mit dem Ziel, dass der Anbieter sich nur an einer Rechtsordnung, nämlich
derjenigen seines Niederlassungsstaates, auszurichten habe, eine kollisi-
onsrechtliche Zielsetzung verfolge und mit dem Abstellen auf den Staat
der Niederlassung einen im modernen Internationalen Privatrecht verbrei-
teten Anknüpfungspunkt gewählt habe344. Die gegenteilige Aussage des
Art. 1 IV und des Erwägungsgrundes (23), dass die E-Commerce-Richtli-
nie keine zusätzlichen Regeln im Bereich des Internationalen Privatrechts
schaffe, wird mit dem Hinweis darauf relativiert, dass der Richtliniengeber
keine Definitionshoheit darüber habe, ob eine Regel kollisionsrechtlichen
Charakter habe oder nicht und dementsprechend auch nicht einer Regel
ihren kollisionsrechtlichen Charakter allein durch die Aussage nehmen
könne, dass sie keine kollisionsrechtliche Regel darstelle345. Stattdessen
wird Erwägungsgrund (22) herangezogen, wonach die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft, um den freien Dienstleistungsverkehr und die Rechts-
sicherheit für Anbieter und Nutzer wirksam zu gewährleisten, zudem
grundsätzlich dem Rechtssystem desjenigen Mitgliedstaates unterworfen
werden sollten, in dem der Anbieter niedergelassen ist und dessen Wort-
laut somit eine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht des Nieder-
lassungsstaates nahezulegen scheint346. Gegenüber der allgemeinen kolli-
sionsrechtlichen Verweisung des Art. 3 I auf das Recht des Niederlas-
sungsstaates würde das an die Zielstaaten gerichtete Beschränkungsverbot
des Art. 3 II seine Bedeutung für Eingriffsnormen der Zielstaaten behal-
ten, deren Sonderanknüpfung nur noch nach Maßgabe des Art. 3 IV zuläs-
sig bleibt347. Für ein kollisionsrechtliches Verständnis spreche schließlich
auch, dass die Rechtswahlfreiheit im 5.Spiegelstrich des Anhangs zur E-
Commerce-Richtlinie vom Anwendungsbereich des Art. 3 ECRL ausge-
nommen wird, und dass die eindeutig kollisionsrechtliche Natur dieser
Ausnahme auf einen kollisionsrechtlichen Gehalt der Regel schließen las-
se348.

344 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 140f.; ders., IPrax 2002, 257, 258f.
345 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 138f.; ders., IPrax 2002, 257, 257f.
346 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 139.
347 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 143.
348 Mankowski, IPrax 2002, 257, 258; ders., ZVglRWiss 100 (2001), 137, 143

und 155. Dagegen betont Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 652, dass der An-
hang zu Art. 3 ECRL Ausnahmen verschiedenster Art („ein wenig strukturiertes
Sammelsurium an Ausnahmen“) enthalte, so dass allein aus der Erwähnung der
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Gegen ein kollisionsrechtliches Verständnis des Herkunftslandprinzips
im Sinne einer generellen Verweisung auf das Recht des Niederlassungs-
staates wird angeführt, dass Art. 3 ECRL nicht nur für zivilrechtliche, son-
dern auch für öffentlichrechtliche und strafrechtliche Regelungen gilt, de-
ren Anwendbarkeit nicht einer kollisionsrechtlichen Verweisung auf das
Recht des Niederlassungsstaates unterliegen kann349. Seinen Ursprung fin-
det das Herkunftslandprinzip denn auch nicht im allgemeinen Zivilrecht,
sondern im Wirtschaftsverwaltungsrecht, Wettbewerbsrecht und Auf-
sichtsrecht, die sich durch ihren regulatorischen Charakter auszeichnen.
Geht man nicht von einer unterschiedlichen Wirkungsweise des Her-
kunftslandprinzips in den unterschiedlichen Rechtsgebieten aus350, lässt
sich ein einheitliches Verständnis des Herkunftslandprinzips nur mit dem
oben beschriebenen binnenmarktfunktionalen Verständnis erreichen.

Zwischenergebnis: keine Vorgabe einer kollisionsrechtlichen
Anknüpfung an das Recht des Herkunftslandes durch Art. 3 ECRL

Angesichts der Argumente, die jeweils für ein sachrechtliches oder kollisi-
onsrechtliches Verständnis streiten, bleibt zunächst festzuhalten, dass eine
Kollisionsnorm alleine keine Einschränkung der Grundfreiheiten des EG-
Vertrages (jetzt AEUV) begründen kann und eine Korrektur auf sachrecht-
licher Ebene ausreichend erscheint, um den primärrechtlichen Vorgaben
des EG-Vertrages (jetzt AEUV) sowie den sekundärrechtlichen Vorgaben
der E-Commerce-Richtlinie gerecht zu werden. So setzt eine nach Art. 56
AEUV bzw. spezifischer für die Dienste der Informationsgesellschaft nach
Art. 3 II ECRL unzulässige Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit
durch eine Kollisionsnorm stets eine solche durch Aufstellung oder An-
wendung einer Sachnorm voraus, mit der Folge, dass die Kollisionsnorm
gleichsam nur Anteil an der Beschränkung hat, die die durch sie berufene
Sachnorm bewirkt351. Eine europarechtswidrige Beschränkung der Dienst-
leistungsfreiheit lässt sich somit sowohl auf kollisionsrechtlicher als auch

cc)

Rechtswahlfreiheit nicht auf ein kollisionsrechtliches Verständnis des Art. 3
ECRL geschlossen werden könne.

349 Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 653.
350 So Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 143f.
351 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,

Rn. 172 (für die Grundfreiheiten des EG-Vertrags).
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auf sachrechtlicher Ebene beheben, wobei die Wahl des geeigneten We-
ges, soweit das Unionsrecht keine näheren, über das Beschränkungsverbot
hinausgehenden Vorgaben trifft, im rechtspolitischen Ermessen der Mit-
gliedstaaten verbleibt352. Mangels einer eindeutigen kollisionsrechtlichen
Vorgabe der E-Commerce-Richtlinie, die von den Mitgliedstaaten zu be-
achten und als kollisionsrechtliche Regelung umzusetzen wäre353, er-
scheint es deshalb vorzugswürdig, die Vorgaben ihres Art. 3 auf ein spezi-
fisches Beschränkungsverbot zu begrenzen, das den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit einer kollisionsrechtlichen oder sachrechtlichen Umsetzung
offen lässt. Diese Ansicht wurde durch die Entscheidung des EuGH bestä-
tigt, derzufolge Art. 3 dahingehend auszulegen ist, dass er keine Umset-
zung in Gestalt einer speziellen Kollisionsregel verlangt, den Mitgliedstaa-
ten aber auferlegt, im koordinierten Bereich sicherzustellen, dass der An-
bieter eines Dienstes des elektronischen Geschäftsverkehrs keinen strenge-
ren Anforderungen unterliegt, als sie das im Sitzmitgliedstaat dieses An-
bieters geltende Sachrecht vorsieht354. Eine Vorgabe für die kollisions-
rechtliche Anknüpfung der Haftung für von Dritten begangene Immateri-
algüterrechtsverletzungen lässt sich der E-Commerce-Richtlinie demnach
nicht entnehmen. Es bleibt bei den verschiedenen Umsetzungslösungen
der einzelnen Mitgliedstaaten, wobei die deutsche Umsetzung in
§ 3 TMG355 sich so nah wie möglich an der Vorgabe des Art. 3 I und II
ECRL orientieren wollte356. Die Unsicherheiten und das Auslegungser-
gebnis des EuGH in Bezug auf Art. 3 ECRL treffen so auch § 3 TMG, zu-
mal § 1 V TMG, dem Beispiel des Art. 1 IV ECRL folgend festhält, dass
das TMG keine Regelungen im Bereich des internationalen Privatrechts

352 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 172.
353 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 189.
354 EuGH, Urteil vom 25.10.2011, Rs. C-509/09 – eDate Advertising GmbH gegen

X, Slg. 2011 I-10269, Rn. 68.
355 Telemediengesetz, BGBl I 2007, S. 179.
356 Nach § 3 I unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassene

Diensteanbieter und ihre Telemedien den Anforderungen des deutschen Rechts
auch dann, wenn die Telemedien in einem anderen Staat innerhalb des Geltungs-
bereichs der E-Commerce-Richtlinie geschäftsmäßig angeboten oder erbracht
werden, und nach § 3 II wird der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien,
die in der Bundesrepublik Deutschland von Diensteanbietern geschäftsmäßig an-
geboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat innerhalb des Gel-
tungsbereichs der E-Commerce-Richtlinie niedergelassen sind, nicht einge-
schränkt.
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treffe357. Weil sich der deutsche Gesetzgeber im Gegensatz zu anderen
Mitgliedstaaten nicht für eine eindeutige kollisionsrechtliche Umsetzung
entschieden hatte, ist eine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht
des Niederlassungsstaates damit auch hier abzulehnen. Somit ergeben sich
auch aus dem deutschen Umsetzungsgesetz zur E-Commerce-Richtlinie
keine Vorgaben für die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen.

Anwendung des Herkunftslandprinzips auf die Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen?

Auch ohne kollisionsrechtlichen Gehalt des Herkunftslandprinzips bleibt
aber für die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsver-
letzungen eine gewisse Spannung zwischen den unionsrechtlichen Vorga-
ben mit ihren unterschiedlichen normativen Wertungen, die einerseits der
Berufung des Schutzlandrechts durch Art. 8 I Rom II-VO und andererseits
dessen sachrechtlicher Überlagerung durch die Maßstäbe des Herkunfts-
landes zugrundeliegen, zu erkennen. Diese Spannung entsteht allerdings
nur innerhalb des Anwendungsbereichs der E-Commerce-Richtlinie und
innerhalb dieses Anwendungsbereichs nur für diejenigen, nicht nach Art. 3
III in Verbindung mit dem Anhang der E-Commerce-Richtlinie von der
Anwendung des Art. 3 I und II ausgenommenen Bereiche, wozu nach dem
1.Spiegelstrich auch die Immaterialgüterrechte zählen. Daher ist im fol-
genden näher zu untersuchen, ob die hier interessierende Haftung für die
Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen prinzipiell in den
Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie fällt und wenn ja von der
immaterialgüterrechtlichen Ausnahme zu Art. 3 ECRL erfasst ist, mit der
Folge, dass sich für ihre kollisionsrechtliche Behandlung nach den Vorga-
ben und Wertungen des Unionsrechts kein aufzulösender Widerspruch zu
Art. 8 I Rom II-VO ergeben würde.

b)

357 Vgl. auch Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 193.
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Erfassung der Haftung für die Ermöglichung von
Immaterialgüterrechtsverletzungen durch die E-Commerce-Richtlinie

Zuerst ist zu klären, ob und wenn ja in welchem Umfang die Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen in den Anwen-
dungsbereich der E-Commerce-Richtlinie und damit in den koordinierten
Bereich fällt, mit der Folge, dass die Vorgaben des Art. 3 I und II, vorbe-
haltlich der im Anhang genannten Ausnahmen, prinzipiell für sie Geltung
beanspruchen könnten. Der koordinierte Bereich der E-Commerce-Richtli-
nie wird in Art. 2 lit.h) definiert und erfasst demnach die für Anbieter von
Diensten der Informationsgesellschaft in den Rechtssystemen der Mit-
gliedstaaten festgelegten Anforderungen, ungeachtet der Frage, ob sie all-
gemeiner Art oder speziell für sie bestimmt sind. Der koordinierte Bereich
wird weiter dahingehend präzisiert, dass er vom Diensteanbieter zu erfül-
lende Anforderungen in Bezug auf die Aufnahme der Tätigkeit eines
Dienstes der Informationsgesellschaft und die Ausübung der Tätigkeit ei-
nes Dienstes der Informationsgesellschaft betrifft, beispielsweise Anforde-
rungen betreffend das Verhalten des Diensteanbieters, Anforderungen be-
treffend Qualität oder Inhalt des Dienstes sowie Anforderungen betreffend
die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters. Schließlich findet sich die
Klarstellung, dass der koordinierte Bereich keine Anforderungen betref-
fend Dienste umfasst, die nicht auf elektronischem Wege erbracht werden.
Der koordinierte Bereich beschränkt sich also nicht auf den von der E-
Commerce-Richtlinie harmonisierten Bereich, sondern erfasst alle nach
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten geltenden Anforderungen an die
Dienste der Informationsgesellschaft und deren Anbieter und zwar unab-
hängig davon, ob es sich um spezielle Regeln für den elektronischen Ge-
schäftsverkehr, oder um Regeln aus dem allgemeinen Deliktsrecht oder
Vertragsrecht, die auch für den elektronischen Geschäftsverkehr gelten,
handelt358.

Die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen beinhaltet auch Anforderungen in Bezug auf die Verantwortlichkeit
der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft, die von Dritten in
einer Weise benutzt werden, die zu einer Verletzung eines Immaterialgü-
terrechts führt, und fällt insoweit in den koordinierten Bereich der E-Com-
merce-Richtlinie; insoweit unterliegt sie auch, vorbehaltlich der immateri-

aa)

358 Grundmann, RabelsZ 67 (2003), 246, 270.
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algüterrechtlichen Ausnahme, einer etwaigen kollisionsrechtlichen Anord-
nung des Art. 3 I und II ECRL. Soweit die Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen dagegen über die Verantwortlich-
keit der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft hinausgeht
und es um die Verantwortlichkeit von Personen geht, die keine solchen
Dienste auf elektronischem Wege erbringen, berührt sie nicht den koordi-
nierten Bereich der E-Commerce-Richtlinie und unterliegt insoweit auch
nicht ihren etwaigen kollisionsrechtlichen Vorgaben.

Dass die E-Commerce-Richtlinie selbst die Verantwortlichkeit der An-
bieter von Diensten der Informationsgesellschaft und insoweit auch die
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen nur
punktuell durch die Vorgabe von Haftungsbegrenzungen für bestimmte
Konstellationen harmonisiert, führt nicht zu einer entsprechenden Ein-
schränkung ihres Geltungsanspruchs. Vielmehr unterliegen auch die nicht
oder nur teilweise harmonisierten Aspekte der Verantwortlichkeit der An-
bieter von Diensten der Informationsgesellschaft prinzipiell dem Her-
kunftslandprinzip des Art. 3 ECRL359. Die E-Commerce-Richtlinie nimmt
nämlich, in der Tradition der seit dem Weißbuch zur Vollendung des Bin-
nenmarktes von 1985 von der Kommission verfolgten sog. neuen Strate-
gie360, von einer umfassenden Harmonisierung gegenwärtig gerade Ab-
stand und setzt an deren Stelle auf eine Verwirklichung des Binnenmark-
tes durch die Maßgeblichkeit der im Niederlassungsstaat des Dienstean-
bieters geltenden Anforderungen mittels des Herkunftslandprinzips und
des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung.

Die von der E-Commerce-Richtlinie vorgegebenen materiellrechtlichen
Haftungsprivilegierungen für die Anbieter bestimmter Dienste der Infor-
mationsgesellschaft und die dadurch eintretende partielle Harmonisierung
der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten relativieren allerdings
die Bedeutung der Frage, welcher dieser Rechtsordnungen die Anforde-
rungen an die Verantwortlichkeit der Diensteanbieter zu entnehmen sind.
Geht man von einem sachrechtlichen Verständnis des Herkunftslandprin-
zips aus, werden sich für den harmonisierten Bereich aus dem anwendba-

359 Mankowski, IPrax 2002, 257, 265; Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 693; vgl.
auch Grundmann, RabelsZ 67 (2003), 246, 265.

360 Weißbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Europä-
ischen Rat zur Vollendung des Binnenmarktes, KOM (1985) 310 endg., S. 17-22;
Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 116f.
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ren Sachrecht eines Mitgliedstaates keine strengeren Anforderungen als
nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates ergeben, in dem der Dienste-
anbieter niedergelassen ist, so dass die sachrechtliche Korrektur des an-
wendbaren Sachrechts entfällt. Geht man weiter davon aus, dass die Haf-
tung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen von der
immaterialgüterrechtlichen Ausnahme zum Herkunftslandprinzip erfasst
wird (dazu sogleich), erscheint das Herkunftslandprinzip mit Blick auf die
Harmonisierung verzichtbar, weil sich die Unterschiede infolge der durch
die E-Commerce-Richtlinie vorgegebenen materiellrechtlichen Haftungs-
begrenzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten reduzieren.

Reichweite der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme

Nach Art. 3 III ECRL in Verbindung mit dem 1.Spiegelstrich des Anhangs
finden die Vorgaben des Art. 3 I und II ECRL keine Anwendung auf Ur-
heberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne der Richtlinie
87/54/EWG und der Richtlinie 96/9/EG sowie gewerbliche Schutzrechte.
Die Immaterialgüterrechte sind damit vom Anwendungsbereich des Her-
kunftslandprinzips ausgenommen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die-
se immaterialgüterrechtliche Ausnahme auch die Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen erfasst.

Die Bestimmung der Reichweite der immaterialgüterrechtlichen Aus-
nahme im Anhang zur E-Commerce-Richtlinie erfordert eine gemein-
schaftsautonome Auslegung des 1.Spiegelstrichs des Anhangs für die Fra-
ge, ob neben den Immaterialgüterrechten an sich auch alle Vorschriften,
die ihrem Schutz dienen, von der Geltung des sekundärrechtlichen Her-
kunftslandprinzips ausgenommen sind. Folge dieser Ausnahme wäre, dass
die nationalen immaterialgüterrechtlichen Schutzvorschriften nicht dem
spezifischen Beschränkungsverbot des Art. 3 II ECRL, sondern nur dem
allgemeinen Beschränkungsverbot, das sich aus den Grundfreiten des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergibt, mit den dies-
bezüglichen Rechtfertigungsmöglichkeiten unterliegen361.

Weder in den Erwägungsgründen noch in den Materialien aus dem Er-
lassverfahren zur E-Commerce-Richtlinie finden sich Hinweise auf die
Reichweite der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme. Die Immaterialgü-

bb)

361 Grundmann, RabelsZ 67 (2003), 246, 278.
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terrechte waren bereits im ursprünglichen Vorschlag der Kommission von
der Geltung des Herkunftslandprinzips ausgenommen und wurden im wei-
teren Verfahren nicht mehr Gegenstand von Anregungen oder Änderungs-
vorschlägen, ohne dass jedoch eine nähere Begründung hierfür erfolgte362.
Aus Erwägungsgrund (12), S. 1 der E-Commerce-Richtlinie, demzufolge
bestimmte Tätigkeiten aus dem Geltungsbereich der Richtlinie ausgenom-
men werden müssen, da gegenwärtig in diesen Bereichen der freie Dienst-
leistungsverkehr aufgrund der Bestimmungen des Vertrages bzw. des ab-
geleiteten Gemeinschaftsrechts nicht sicherzustellen sei, lässt sich kein
Anhaltspunkt für die Reichweite der im Anhang genannten Bereiche ge-
winnen, weil sich dieser Erwägungsgrund nur auf diejenigen Bereiche be-
zieht, die, wie das Steuerrecht, nach Art. 1 V generell aus dem Anwen-
dungsbereich der E-Commerce-Richtlinie fallen. Die im Anhang genann-
ten Bereiche, wie das Immaterialgüterrecht, werden dagegen zwar grund-
sätzlich vom Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie erfasst,
aber von der Anwendung des Art. 3 I und II ECRL ausgenommen.

Dem Wortlaut des 1.Spiegelstrichs des Anhangs lässt sich ebenfalls
kein weitergehender Hinweis auf die Reichweite der immaterialgüterrecht-
lichen Ausnahme entnehmen. Die Aufzählung der Immaterialgüterrechte
lässt noch nicht den Schluss zu, dass nur die subjektiven Immaterialgüter-
rechte an sich, nicht aber auch alle Vorschriften, die ihrem Schutz dienen,
von der Geltung des Herkunftslandprinzips ausgenommen sein sollen. Da-
gegen spricht nämlich, dass Bestand und Schutzumfang der subjektiven
Immaterialgüterrechte aufeinander bezogen und eng miteinander verbun-
den sind, so dass nicht davon auszugehen ist, dass nur die Frage des Beste-
hens eines subjektiven Immaterialgüterrechts dem Herkunftslandprinzip
entzogen und damit weiterhin allein nach der Rechtsordnung des Schutz-
landes bestimmt werden sollte, während für die Frage des Schutzumfangs
dieses nach der Rechtsordnung des Schutzlandes bestehenden Immaterial-
güterrechts das Recht des Herkunftslandes den Maßstab bilden würde.
Eine teleologische Interpretation, die den Besonderheiten des Immaterial-
güterrechts Rechnung trägt, führt deshalb zu dem Ergebnis, dass nicht nur
die subjektiven Immaterialgüterrechte an sich, sondern auch die ihrem

362 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs im Bin-
nenmarkt, KOM (1998) 586 endg., ABlEG C 30/4 vom 5.2.1999.
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Schutz dienenden Vorschriften dem Herkunftslandprinzip entzogen
sind363.

Zu klären bleibt dann noch, ob hierzu nur die spezifisch immaterialgü-
terrechtlichen Schutzvorschriften oder alle Rechtsvorschriften zu zählen
sind, die dem Schutz subjektiver Immaterialgüterrechte dienen können.
Von der Antwort auf diese Frage hängt es ab, ob es einer näheren Qualifi-
kation der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen für die Zwecke der E-Commerce-Richtlinie bedarf. Soweit näm-
lich nur die spezifisch immaterialgüterrechtlichen Vorschriften als von der
immaterialgüterrechtlichen Ausnahme erfasst angesehen werden, stellt
sich die Frage, ob die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen als immaterialgüterrechtliche Frage zu verstehen ist,
die damit auch unter die immaterialgüterrechtliche Ausnahme fiele, oder
eher als Frage des allgemeinen Deliktsrechts, die von der immaterialgüter-
rechtlichen Ausnahme vom Herkunftslandprinzip nicht berührt würde364.

363 Nach Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 168f. besagt die Ausnahme
„nicht mehr, als dass man sich nicht in den Irrgarten des Internationalen Immate-
rialgüterrechts für Internet-Sachverhalte wagen wollte“. Dies würde ebenfalls für
ein weites Verständnis der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme sprechen, um
Konflikte, die zwischen der aufgrund der Besonderheiten des Internationalen Im-
materialgüterrechts traditionell vorherrschenden Schutzlandanknüpfung und dem
Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie entstehen könnten, zu vermei-
den. Auch Spindler, RabelsZ 66 (2002), 633, 670f. verweist mit Blick auf die im-
materialgüterrechtliche Ausnahme auf die Fortgeltung des in den meisten Mit-
gliedstaaten vorherrschenden Schutzlandprinzips und sieht den Hintergrund „die-
ser den gesamten „grünen“ Bereich umfassenden Ausnahme“ darüber hinaus
auch in den umfangreichen immaterialgüterrechtlichen Harmonisierungsbestre-
bungen der EU, die insbesondere in der Richtlinie über Urheberrechte in der In-
formationsgesellschaft zum Ausdruck kommen. Dagegen kritisiert Hoeren,
MMR 1999, 192, 196, dass es sich aufgrund des Ausmaßes der EU-weiten Har-
monisierung im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz eigentlich angebo-
ten hätte, das Herkunftslandprinzip auch auf diesen, nach dem Anhang der E-
Commerce-Richtlinie jedoch ausgenommenen, Rechtsbereich auszudehnen.

364 In diesem letzteren Sinne anscheinend Spindler, in: Leible (Hrsg.), Die Bedeu-
tung des Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien, 2003,
S. 155, 178f., der die Frage, ob ein Diensteanbieter überhaupt für eine rechtswid-
rige Information oder Handlung eines Nutzers verantwortlich ist, als nicht von
der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme erfasst und somit als dem Herkunfts-
landprinzip unterstellt ansieht. Zu einem anderen Ergebnis gelangt er bei der Ver-
antwortlichkeit eines Herstellers von peer-to-peer- Software, die keinen Dienst
der Informationsgesellschaft nach Art. 2 ECRL darstelle und bei der deshalb die
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Dafür, dass neben den spezifisch immaterialgüterrechtlichen Vorschrif-
ten auch nicht immaterialgüterrechtsspezifische Vorschriften, die gleich-
wohl zum Schutz subjektiver Immaterialgüterrechte Anwendung finden,
von der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme erfasst werden, spricht,
dass in beiden Fällen der Schutz des subjektiven Immaterialgüterrechts im
Vordergrund steht. Für eine Differenzierung nach der Rechtsnatur der
Vorschriften findet sich in der E-Commerce-Richtlinie kein Anhaltspunkt.
Auch darf die Reichweite der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme nicht
von der Ausgestaltung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes in den
einzelnen Mitgliedstaaten abhängen. Diese können bestimmte Aspekte des
Schutzes entweder durch spezifische Vorschriften des Immaterialgüter-
rechts oder durch Vorschriften des allgemeinen Zivilrechts regeln, ohne
dass dies zur Folge hätte, dass die Vorschriften nur im ersten Fall von der
immaterialgüterrechtlichen Ausnahme zum Herkunftslandprinzip erfasst
wären, während sie im zweiten Fall dem Herkunftslandprinzip unterwor-
fen blieben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich der Rechteinhaber
aufgrund der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme auf alle Rechtsvor-
schriften des Schutzlandes berufen kann, die dem Schutz seines Immateri-
algüterrechts dienen. Ein solches weites Verständnis der immaterialgüter-
rechtlichen Ausnahme führt dazu, dass eine nähere Qualifikation der Haf-
tung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen hier
unterbleiben kann, weil die Vorschriften über die Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen unabhängig von ihrer dog-
matischen Einordnung und ihrer Rechtsnatur dem Schutz bzw. der Be-
stimmung des Schutzumfangs des subjektiven Immaterialgüterrechts die-
nen. Anders als für die Frage nach dem geeigneten Anknüpfungsmoment
und die Rechtfertigung einer von der Schutzlandanknüpfung abweichen-
den kollisionsrechtlichen Behandlung der Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen (siehe unten C.III.4.c, IV.3 und
D.I) bestehen bei der Auslegung der immaterialgüterrechtlichen Ausnah-
me der E-Commerce-Richtlinie weder ein Anhaltspunkt noch ein Anlass
dafür, danach zu differenzieren, ob die Verletzungshandlung in der Anma-
ßung einer dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Nutzungs- bzw. Verwer-
tungshandlung oder in der Verletzung einer allgemeineren Verhaltens-
pflicht besteht.

Anwendungsvoraussetzungen der ECRL einschließlich ihres Herkunftslandprin-
zips schon nicht erfüllt seien.
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Gegen eine Erstreckung der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme auf
die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen
könnte allerdings sprechen, dass die E-Commerce-Richtlinie selbst in den
Art. 12-15 einzelne Aspekte, die auch für die Frage der Haftung für die Er-
möglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen Bedeutung erlangen
können, durch allgemeinere und nicht auf den Bereich des Immaterialgü-
terrechts beschränkte Vorgaben an die Ausgestaltung der Verantwortlich-
keit der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft regelt. Weil
sich die Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie aber auf die Anordnung
von Haftungsbegrenzungen für die Anbieter bestimmter Dienste der Infor-
mationsgesellschaft beschränken, ohne nähere Angaben zur Ausgestaltung
der Haftung vorzusehen, lässt sich aus ihnen kein Hinweis auf eine etwai-
ge nicht immaterialgüterrechtliche Natur der Haftung für die Ermögli-
chung von Immaterialgüterrechtsverletzungen gewinnen, die eine Ausnah-
me von der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme im Anhang zur E-Com-
merce-Richtlinie rechtfertigen würde.

Zwischenergebnis mit Blick auf Art. 8 I Rom II-Verordnung

Eine weite Auslegung der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme führt
schließlich zu einem Ergebnis, das sich mit der Rom II-Verordnung in
Einklang bringen lässt. Die Haftung für die Ermöglichung von Immateri-
algüterrechtsverletzungen bleibt so ohne die Einschränkungen eines kolli-
sionsrechtlich oder sachrechtlich verstandenen Herkunftslandprinzips nach
Art. 3 ECRL der von Art. 8 I Rom II-VO vorgegebenen Schutzlandan-
knüpfung unterworfen, so dass die Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie
nicht in Widerspruch zu den Vorgaben der Rom II-Verordnung geraten.
Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit einer eigenständigen Qualifika-
tion der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen für die Zwecke der E-Commerce-Richtlinie. Vielmehr führt die
Anwendung der immaterialgüterrechtlichen Ausnahme auf die Frage der
Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen zu
einem Gleichlauf mit der immaterialgüterrechtlichen Qualifikation für die
Zwecke der Rom II-Verordnung und vermeidet so unterschiedliche und
unter Umständen einander widersprechende Wertungen in den einzelnen
Rechtsakten des sekundären Unionsrechts.

Würde man dagegen die immaterialgüterrechtliche Ausnahme auf die
spezifisch immaterialgüterrechtlichen Vorschriften begrenzen und die

cc)
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Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen als
nicht immaterialgüterrechtsspezifische und entsprechend als nicht immate-
rialgüterrechtlich zu qualifizierende Frage ansehen, würde bei einem kolli-
sionsrechtlichen Verständnis des Herkunftslandprinzips ein Widerspruch
zwischen Art. 3 ECRL und Art. 8 I Rom II-VO entstehen. Auch bei einem
sachrechtlichen Verständnis des Herkunftslandprinzips entstünde jeden-
falls ein Wertungswiderspruch. Zwar wäre nach Art. 27 und Erwägungs-
grund (35) der Rom II-Verordnung an sich ein Vorrang der E-Commerce-
Richtlinie anzunehmen, die Rom II-Verordnung scheint aber in Erwä-
gungsgrund (35) S. 3 und 4 von einem sachrechtlichen Verständnis der E-
Commerce-Richtlinie auszugehen, so dass nicht von einem ausdrücklichen
und eindeutigen Zurücktreten der Rom II-Verordnung hinter ein kollisi-
onsrechtlich verstandenes Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtli-
nie gesprochen werden kann. Vielmehr müsste das Verhältnis zwischen
Art. 3 ECRL und Art. 8 I Rom II-VO als offen betrachtet und der Konflikt
zwischen diesen beiden Normen des sekundären Unionsrechts unter Rück-
griff auf die allgemeineren Grundsätze lex posterior derogat lege anteriori
und lex specialis derogat lege generali gelöst werden365. Für eine Auflö-
sung zugunsten von Art. 8 I Rom II-VO spricht neben dem lex posterior-
Grundsatz die unmittelbare Geltung der Vorgabe einer Verordnung in den
Mitgliedstaaten und ihr Vorrang gegenüber den nationalen Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten, einschließlich derer, die der Umsetzung vor-
angegangener Richtlinien dienen366. Der lex specialis-Grundsatz scheint
zwar zunächst eine Auflösung zugunsten von Art. 3 ECRL als die für die
Anforderungen an die Dienste der Informationsgesellschaft speziellere
Vorschrift nahezulegen, erlaubt aber letztlich keine eindeutige Lösung,
weil sich in Art. 8 I Rom II-VO seinerseits die speziellere Vorschrift für
die kollisionsrechtliche Behandlung von Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen einschließlich der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen sehen ließe. Damit wäre, solange keine Präzisierung
auf unionsrechtlicher Ebene oder durch die Rechtsprechung des EuGH er-
folgt, für die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsver-
letzungen wahrscheinlich von einem Vorrang der kollisionsrechtlichen
Vorgabe des Art. 8 I gegenüber einer etwaigen kollisionsrechtlichen Aus-
sage des Art. 3 ECRL auszugehen.

365 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 152; Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 177f.

366 Mankowski, ZVglRWiss 100 (2001), 137, 177.
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Kollisionsrechtliche Neutralität der primärrechtlichen Vorgaben

Neben der kollisionsrechtlichen Vorgabe der Schutzlandanknüpfung durch
Art. 8 I der Rom II-Verordnung und einem möglichen kollisionsrechtli-
chen Gehalt des Art. 3 I und II ECRL bleiben noch die Auswirkungen des
primären Unionsrechts, namentlich des allgemeinen Diskriminierungsver-
bots des Art. 18 AEUV und der Grundfreiheiten als spezifische Diskrimi-
nierungs- und Beschränkungsverbote auf das Kollisionsrecht zu unter-
suchen.

das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV

Art. 18 AEUV zufolge ist jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsan-
gehörigkeit verboten, wobei auch mittelbare Diskriminierungen erfasst
werden367. Prinzipiell können auch innerstaatliche Normen einschließlich
Kollisionsnormen wegen ihrer Auswirkungen auf den innergemeinschaft-
lichen Austausch von Gütern und Dienstleistungen in den Anwendungsbe-
reich des Vertrages und damit unter das allgemeine Diskriminierungsver-
bot des Art. 18 AEUV fallen368. Ob aber auch in der, dem Internationalen
Immaterialgüterrecht ohnehin fremden, kollisionsrechtlichen Anknüpfung

3.

a)

367 Epiney, in: Calliess/ Ruffert (Hrsg.), EUV/ AEUV, 4.Aufl. (2011), Art. 18
AEUV, Rn. 12. Eine mittelbare oder auch sog. materielle oder versteckte Diskri-
minierung liegt danach vor, wenn zwar formal auf ein anderes Unterscheidungs-
kriterium als das der Staatsangehörigkeit, z.B. den Wohnsitz, zurückgegriffen
wird, dies aber im Ergebnis auch zu einer Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit führt, weil typischerweise oder im wesentlichen Angehörige
eines bestimmten Mitgliedstaates bevorzugt oder benachteiligt werden.

368 Für die Zwecke des Anwendungsbereichs des Art. 18 AEUV genügt es nämlich,
dass nationale Rechtsvorschriften Auswirkungen auf den innergemeinschaftli-
chen Austausch von Gütern und Dienstleistungen entfalten, auch wenn sie im üb-
rigen nicht Gegenstand besonderer Bestimmungen des AEUV sind. Vgl. für die
nationalen immaterialgüterrechtlichen Schutzvorschriften EuGH, Urteil vom
20.10.1993, Rs.C-92/92 und C-326/92 – Phil Collins, Slg.1993 I, 5145, Rn. 22:
„Wie die anderen gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte können
auch die durch das Eigentum an literarischen und künstlerischen Werken verlie-
henen ausschließlichen Rechte den Austausch von Gütern und Dienstleistungen
sowie die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft berühren. Aus
diesem Grund unterliegen diese Rechte, obwohl sie in den nationalen Rechtsvor-
schriften geregelt sind, nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes den Er-
fordernissen des EWG-Vertrags und fallen somit in dessen Anwendungsbereich“.
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an die Staatsangehörigkeit oder in den Anknüpfungskriterien des Sitzes
oder der Niederlassung, die für die Haftung für die Ermöglichung von Im-
materialgüterrechtsverletzungen eher in Betracht kommen, eine solche un-
mittelbare bzw. mittelbare verbotene Diskriminierung erblickt werden
kann, erscheint fraglich. Dagegen spricht, dass Kollisionsnormen, auch
wenn sie an die Staatsangehörigkeit oder den (Wohn-)Sitz bzw. die Nie-
derlassung anknüpfen, ergebnisneutral sind. Abhängig vom anwendbaren
Sachrecht kann zwar das Ergebnis der kollisionsrechtlichen Anknüpfung
im Einzelfall auch zu einer Benachteiligung ausländischer gegenüber in-
ländischen Staatsangehörigen führen, die hieraus resultierende Benachtei-
ligung liegt aber nicht in der Wahl der Staatsangehörigkeit als kollisions-
rechtlichem Anknüpfungsmoment, sondern in den unterschiedlichen sach-
rechtlichen Regelungen der nationalen Rechtsordnungen begründet369.
Das Anknüpfungsmoment der Staatsangehörigkeit gilt für jeden, den in-
ländischen wie den ausländischen Staatsbürger, gleichermaßen und diffe-
renziert selbst somit gerade nicht nach der Staatsangehörigkeit370. Das all-
gemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV ist deshalb nicht auf
die Wahl der Staatsangehörigkeit oder des (Wohn-)Sitzes bzw. der Nie-
derlassung als kollisionsrechtliches Anknüpfungskriterium, sondern auf
das anwendbare Sachrecht zu beziehen371. Für die kollisionsrechtliche Be-
handlung für die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen ergeben sich daraus also keine Vorgaben für die Wahl
des Anknüpfungskriteriums.

die Grundfreiheiten

Die Grundfreiheiten des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union enthalten nicht nur spezifische Diskriminierungsverbote,
sondern wurden durch die Rechtsprechung des EuGH zu umfassenderen

b)

369 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 160.
Die Unterschiede in den verschiedenen nationalen Vorschriften der Mitgliedstaa-
ten werden vom Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV nicht erfasst, weil sie
nicht auf denselben Hoheitsträger zurückzuführen sind, sondern in der Kompe-
tenz der einzelnen Mitgliedstaaten zur Regelung der entsprechenden Frage be-
gründet liegen, Epiney, in: Calliess/ Ruffert (Hrsg.), EUV/ AEUV, 4.Aufl.
(2011), Art. 18 AEUV, Rn. 10.

370 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 160.
371 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 122.
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Beschränkungsverboten ausgebaut und durch den Gedanken eines primär-
rechtlichen Herkunftslandprinzips verstärkt. Im folgenden gilt es zu unter-
suchen, ob sich aus diesem Verständnis der Grundfreiheiten auch Auswir-
kungen auf die kollisionsrechtliche Behandlung derjenigen Vorgänge er-
geben können, die in den Anwendungsbereich der Grundfreiheiten fallen,
hier insbesondere der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen, die die Dienstleistungsfreiheit berührt.

Die Grundfreiheiten als Prüfungsmaßstab für Kollisionsnormen

Die Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote der Grundfreiheiten
stellen einen Prüfungsmaßstab für die in den Mitgliedstaaten anwendbaren
Rechtsvorschriften und damit prinzipiell auch für die Kollisionsnormen
dar372. Für die Normen des internationalen Immaterialgüterrechts, das eng
mit dem materiellrechtlichen Territorialitätsprinzip verbunden ist, ergibt
sich hierbei die Besonderheit, dass die Unterscheidung zwischen einer Be-
schränkung der Grundfreiheiten durch das Sachrecht und einer solchen
durch das Kollisionsrecht schwierig und, je nach dem wie weit die kollisi-
onsrechtliche Regelung durch das Territorialitätsprinzip vorgegeben ist,
sogar hinfällig erscheinen mag373. Für die kollisionsrechtliche Behandlung
der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen
besteht diese enge Beziehung zum Territorialitätsprinzip jedoch nicht
(siehe oben I.3.c), so dass eine selbständige Überprüfung am Maßstab der
Grundfreiheiten vorgenommen werden kann.

Ist das Kollisionsrecht damit prinzipiell an den Grundfreiheiten zu mes-
sen, stellt sich die Frage, ob die Kollisionsnormen an sich gegen das Dis-

aa)

372 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 126 und Rn. 155-158.

373 Vgl. Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-
Binnenmarkt, 2007, S. 103, wonach sich nicht nur der materiellrechtliche Schutz
des geistigen Eigentums, sondern, auf Grund seiner im immaterialgüterrechtli-
chen Territorialitätsprinzip wurzelnden engen Verzahnung mit dem materiellen
Recht, auch das Rechtsanwendungsrecht in die Errichtung eines Binnenmarktes
einfügen muss, sowie S. 214 und 243, wonach im Immaterialgüterrecht das sach-
rechtliche Territorialitätsprinzip die maßgebliche Behinderung des Binnenmark-
tes darstellt und das Schutzlandprinzip, da es untrennbar mit dem Territorialitäts-
prinzip verbunden ist, keinen selbständigen Verstoß gegen das Gemeinschafts-
recht begründet.
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kriminierungs- und Beschränkungsverbot der Grundfreiheiten verstoßen
können. Zu berücksichtigen ist, dass es aus der Perspektive des Unions-
rechts und der unmittelbar anwendbaren Grundfreiheiten keinen Unter-
schied macht, ob sich der Verstoß aus einer Norm des materiellen Rechts
oder aus einer Kollisionsnorm der Mitgliedstaaten ergibt, weil das Unions-
recht beiden gegenüber gleichermaßen Vorrang beansprucht374. Gegen
eine selbständige Beschränkung der Grundfreiheiten durch das Kollisions-
recht spricht allerdings zum einen, dass das von der Rechtsprechung des
EuGH in der sog. Dassonville-Formel375 zunächst umfassend formulierte
Beschränkungsverbot im Anschluss an die Entscheidung Keck376 eine
wichtige Einschränkung hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen
der Kommerzialisierung einer Ware oder Dienstleistung erfahren hat, die,
soweit sie unterschiedslos für inländische und ausländische Anbieter aus
einem anderen Mitgliedstaat gelten, keine Maßnahme gleicher Wirkung
darstellen. Zu diesen rechtlichen Rahmenbedingungen sind die Regeln des
internationalen Privatrechts zu rechnen, die sich nicht unmittelbar auf die
angebotene Dienstleistung oder das Anbieten der Dienstleistung beziehen,
sondern nur diejenige Rechtsordnung bestimmen, nach deren Vorschriften
sich das Anbieten der Dienstleistung zu richten hat377. Die Ausnahme
dürfte somit jedenfalls auf die kollisionsrechtliche Bestimmung des auf
die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

374 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 157.

375 EuGH, Urteil vom 11.7.1974, Rs. 8/74 – Dassonville, Slg. 1974 I-837, Rn. 5: „Je-
de Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaft-
lichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behin-
dern, ist als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschrän-
kung anzusehen“.

376 EuGH, Urteil vom 24.11.1993, Rs.C-267/91 und C-268/91 – Keck und Mit-
houard, Slg. 1993 I-6097, Rn. 16: „[…] ist entgegen der bisherigen Rechtspre-
chung die Anwendung nationaler Bestimmungen, die bestimmte Verkaufsmoda-
litäten beschränken oder verbieten, auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten
nicht geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Urteils
Dassonville […] unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behin-
dern, sofern diese Bestimmungen für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gel-
ten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, und sofern sie den Absatz der inländi-
schen Erzeugnisse und der Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten rechtlich wie
tatsächlich in der gleichen Weise berühren“.

377 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 170f. und Rn. 143.
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anwendbaren Rechts zutreffen. Zum anderen vermag eine Kollisionsnorm
alleine keine Beschränkung der Grundfreiheiten zu begründen, sondern
setzt stets auch eine entsprechende materielle Beschränkung durch die
Aufstellung oder Anwendung einer Sachnorm voraus. Dadurch, dass sie
eine Sachnorm zur Anwendung beruft, hat die Kollisionsnorm nur Anteil
an der durch die Sachnorm bewirkten Beschränkung378. Zwar ist es genau
genommen auch nicht die Sachnorm alleine als abstrakte Regelung, son-
dern erst das Ergebnis ihrer Anwendung auf einen binnenmarktrelevanten
und von den Grundfreiheiten erfassten Sachverhalt im Einzelfall und da-
mit eigentlich die Regelung ihres räumlich-persönlichen Anwendungsbe-
reichs, der sich bei den Vorschriften des Privatrechts typischerweise aus
dem Kollisionsrecht ergibt, die gegen die Grundfreiheiten verstoßen
kann379. Die daraus resultierende Beschränkung der Grundfreiheiten be-
ruht aber letztlich doch auf dem, im Falle ihrer Anwendung auf einen bin-
nenmarktrelevanten Sachverhalt, die Grundfreiheiten einschränkenden In-
halt der zur Anwendung berufenen Sachnorm, während sich die Kollisi-
onsnorm insoweit auf die grundsätzlich ergebnisneutrale Bestimmung des
anwendbaren Sachrechts beschränkt. Damit lässt sich die kassatorische
Wirkung der Grundfreiheiten auf die im Einzelfall zur Anwendung berufe-
ne Sachnorm begrenzen, ohne eine generelle und über die binnenmarktre-
levanten Einzelfälle hinausgehende Korrektur der kollisionsrechtlichen
Anknüpfungsergebnisse durch Kassation des entsprechenden Anknüp-
fungsmoments vorzuschreiben.

378 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 171f.
379 Basedow, RabelsZ 59 (1995), 1, 12; Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und

Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007, S. 157, wonach Regelungskon-
flikte mit den Grundfreiheiten gerade für das IPR naheliegend erscheinen, weil
beide einen grenzüberschreitenden Sachverhalt voraussetzen, und S. 212, wonach
es Aufgabe des IPR ist, dafür zu sorgen, dass die für sich genommen gemein-
schaftsrechtsneutralen Sachnormen im Anwendungsbereich des Herkunftsland-
prinzips nicht zu einer Beeinträchtigung des gemeinschaftsweiten Marktzutritts-
rechts und damit zu einer Marktspaltung führen, so dass der Schwerpunkt des
Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht in den für das Herkunftslandprinzip ty-
pischen Fallgestaltungen im Kollisionsrecht begründet liege. Nach Grundmann,
RabelsZ 67 (2003), 246, 295 werden alle Kollisionsnormen durch die Integrati-
onsbedürfnisse im Binnenmarkt überlagert, weil die insoweit zentral wichtigen
Grundfreiheiten alle grenzüberschreitenden Sachverhalte im Binnenmarkt erfas-
sen; insoweit lasse sich von einem spezifischen Binnenmarktkollisionsrecht spre-
chen (S. 294-296).
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keine Vorgabe einer bestimmten kollisionsrechtlichen Anknüpfung
durch die Grundfreiheiten

Von einer engen Ausnahme für den Bereich des internationalen Gesell-
schaftsrechts380 abgesehen zeichnen die Grundfreiheiten und insbesondere
die mit Blick auf die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüter-
rechtsverletzungen durch angebotene Dienste oder Mittel interessierende
Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV zumindest in ihrer bisherigen
Auslegung durch die Rechtsprechung des EuGH keine positive Aussage
zugunsten einer bestimmten kollisionsrechtlichen Anknüpfung vor381.
Eine in diesem Sinne versteckte Kollisionsnorm ließe sich der Dienstleis-
tungsfreiheit nur dann entnehmen, wenn sich die Dienstleistungsfreiheit
unmittelbar in eine bestimmte kollisionsrechtliche Wertung umsetzen lie-
ße und folglich nur eine bestimmte kollisionsrechtliche Behandlung mit
der Dienstleistungsfreiheit vereinbar erschiene382. Eine solche von den
Grundfreiheiten implizierte positive kollisionsrechtliche Entscheidung ist
jedoch abzulehnen. Die Rechtsprechung des EuGH liefert dazu keine An-
haltspunkte, weil er, wenn er zur Entscheidung über die Frage der Verein-
barkeit einer nationalen Sachnorm, die das vorlegende Gericht kollisions-
rechtlich für anwendbar hält, mit den Grundfreiheiten angerufen wird, sich
auf die Überprüfung der Vereinbarkeit dieser Sachnorm beschränkt, ohne
auch ihre kollisionsrechtliche Anwendbarkeit näher untersuchen zu müs-
sen und korrigieren zu können; im Falle der Unvereinbarkeit der Sach-
norm genügt es dementsprechend, wenn der nationale Richter sie unange-
wendet lässt, ohne verpflichtet zu sein, auch die sie zur Anwendung beru-

bb)

380 So scheint die Rechtsprechung des EuGH zu Art. 49 iVm. Art. 54 AEUV für das
internationale Gesellschaftsrecht zumindest für die Fälle, in denen eine Gesell-
schaft, die nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründet wurde und ihren Sat-
zungssitz bzw. ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Gemein-
schaft hat, kollisionsrechtlich die Anwendung des Rechts des Gründungsstaates
auch für den Fall einer innergemeinschaftlichen Sitzverlegung vorzugeben, vgl.
Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 140f.
Näher dazu unten D.III.1.a.

381 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 142. Zu
diesem Ergebnis gelangt auch Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl.
(2010), IntImmGR, Rn. 120, demzufolge sich weder aus den Grundfreiheiten
noch aus dem allgemeinen Diskriminierungsverbot versteckte Kollisionsnormen
für das Immaterialgüterrecht entnehmen lassen.

382 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 142
und Rn. 139.
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fene kollisionsrechtliche Verweisung zu korrigieren und an ihrer Stelle ein
anderes Sachrecht zur Anwendung zu bringen383.

Eine positive kollisionsrechtliche Aussage der Grundfreiheiten ergibt
sich auch nicht aus dem von der Rechtsprechung entwickelten Herkunfts-
landprinzip, das keine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht des
Herkunftslandes statuiert und als kollisionsrechtliche Wertung angesichts
der damit verbundenen Privilegierung der Anbieter in dieser Allgemein-
heit auch nicht zu überzeugen vermöchte384.

Für eine kollisionsrechtliche Verweisung wird argumentiert, dass sich
hinter dem europarechtlichen Grundsatz der wechselseitigen Anerken-
nung, der dem von der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten
entwickelten Herkunftslandprinzip zugrundeliegt, in Wirklichkeit eine
(eingeschränkte) Verweisung auf das Recht des Herkunftslandes erge-
be385. Die für den Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts entwickelte
Anerkennungspflicht bedeutete für den Bereich des Privatrechts nämlich
eine Pflicht zur Anwendung ausländischen Rechts, so dass die Grundfrei-
heiten, in ihrer Auslegung durch den EuGH, in diesem Fall eine versteckte
kollisionsrechtliche Verweisung enthielten386. Die Rechtsordnung des
Herkunftslandes, deren Anforderungen an die Stelle eines nicht vorhande-
nen harmonisierten Sachrechts treten, wird durch das primärrechtliche
Herkunftslandprinzip und das Kriterium der Rechtmäßigkeit des Inver-
kehrbringens im Herkunftsstaat zum maßgeblichen (Maximal-)Standard
für die Kommerzialisierung von Waren und Dienstleistungen im gesamten
Unionsgebiet, so dass darin eine europarechtliche Verweisung auf das
(Sach-)Recht des Herkunftsstaates gesehen werden könnte387. Diese Ver-

383 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 142.
Kreuzer, in: Müller-Graff (Hrsg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen
Gemeinschaft, 2.Aufl.(1999), S. 457, 512f.

384 Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 142.
385 Basedow, RabelsZ 59 (1995), 1, 14.
386 Basedow, RabelsZ 59 (1995), 1, 14f.
387 Vgl. Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-

Binnenmarkt, 2007, S. 118. Nach Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und
Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007, S. 128f. lässt sich die Frage der
Rechtmäßigkeit für den Bereich des Privatrechts sinnvoll nur aus der Sicht eines
Gerichts des Herkunftsstaates unter Anwendung des Kollisionsrechts der lex fori
ermitteln, was dazu führe, dass für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Inver-
kehrbringens im Herkunftsland regelmäßig die Sachrechtsordnung des Her-
kunftsstaates maßgeblich sei.
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weisung gilt allerdings nicht uneingeschränkt, sondern nur für diejenigen
Fälle, in denen die angebotenen Dienstleistungen in demjenigen Staat, in
dem der Diensteanbieter niedergelassen ist, rechtmäßig sind388, und nur
insoweit, als das Recht des Bestimmungslandes restriktiver als dasjenige
des Niederlassungsstaates ist, während die Empfangsstaaten in den ande-
ren Fällen dem traditionellen Marktbezug ihres nationalen Wirtschaftskol-
lisionsrechts folgend die Befolgung ihres eigenen Wirtschaftsrechts ver-
langen können389. In diesem Sinne liegt jedenfalls keine klassische umfas-
sende kollisionsrechtliche Verweisung auf das Recht des Herkunftslandes
vor.

Gegen eine kollisionsrechtliche Verweisung spricht jedoch, dass das
zunächst von der Rechtsprechung des EuGH entwickelte und später von
der Kommission aufgegriffene Herkunftslandprinzip als Mittel der Nega-
tiv-Integration die Schaffung einheitlicher rechtlicher Rahmenbedingun-
gen im Binnenmarkt durch die Maßgeblichkeit der Rechtsordnung eines
einzigen Mitgliedstaates, des Herkunftsstaates, ermöglicht und so dazu
führt, dass die Frage nach dem anwendbaren Recht an Bedeutung ver-
liert390. Das Herkunftslandprinzip ist dabei im Zusammenhang mit den aus
den Grundfreiheiten resultierenden Beschränkungsverboten zu sehen, die
sich in ihrer Funktion, ihrem Ansatzpunkt und ihrer Wirkungsweise vom
Kollisionsrecht unterscheiden391. Zwar führt das Herkunftslandprinzip zu

388 Nach Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-
Binnenmarkt, 2007, S. 126 kommt dem Erfordernis der Rechtmäßigkeit der Her-
stellung und des Inverkehrbringens insoweit ausschlaggebende Bedeutung zu,
weil andernfalls die Regelungen des Bestimmungslandes unabhängig vom Vor-
liegen zwingender Erfordernisse zur Anwendung gebracht werden könnten, ohne
dass darin eine die Grundfreiheiten beschränkende Maßnahme zu sehen wäre.

389 Basedow, RabelsZ 59 (1995), 1, 15-17, der so im Ergebnis zu einem Günstig-
keitsprinzip im Sinne eines favor offerentis gelangt: „Ein Empfangsstaat ist ge-
meinschaftsrechtlich verpflichtet, Emanationen des Herkunftsrechts anzuerken-
nen und dieses anzuwenden, soweit es die Beteiligten an der Verwirklichung der
Grundfreiheiten weniger hindert als das Recht des Empfangsstaates. Dagegen ist
dieser Staat gemeinschaftsrechtlich nicht daran gehindert, sein eigenes Recht
durchzusetzen, soweit es wirtschaftliche Verhaltensweisen großzügiger zuläßt als
das Recht des Herkunftslandes“ (S. 16).

390 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 121 und 199f.

391 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 200f.: „Die kollisionsrechtliche Verweisung des IPR konti-
nentaleuropäischer Prägung und das gemeinschaftsrechtliche Anerkennungsprin-
zip wirken vielmehr auf unterschiedlichen Ebenen, da die rechtlichen Rahmenbe-
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einer Beschränkung des sachlichen oder geographischen Anwendungsbe-
reichs einer unterschiedslos anwendbaren nationalen Rechtsvorschrift auf
reine Inlands- und Drittstaatensachverhalte392 und wirkt in dieser Hinsicht
kollisionsrechtsähnlich. Ansatzpunkt des Herkunftslandprinzips ist aber
lediglich die Frage, ob eine Ware oder Dienstleistung, die bereits Gegen-
stand einer Regulierung nach dem autonomen Recht des Herkunftsstaates
war, nach Grenzübertritt in einem anderen Mitgliedstaat einer erneuten
Regulierung unterzogen werden darf393. Das Herkunftslandprinzip dient
ausschließlich der Verwirklichung der Grundfreiheiten in den Bestim-
mungsstaaten der Ware oder Dienstleistung und regelt somit nur die Frage
einer erneuten Regulierung im Bestimmungsstaat, während es die rechtli-
che Lage im Herkunftsstaat hinnimmt und insbesondere keine kollisions-
rechtliche Regelung dahingehend enthält, dass die Kommerzialisierung
einer Ware oder Dienstleistung im Herkunftsstaat stets nach den Sachnor-
men des Herkunftsstaates zu bestimmen sei394. Gegen einen eigenen kolli-
sionsrechtlichen Gehalt der Grundfreiheiten und des in ihrem Rahmen ent-
wickelten Herkunftslandprinzips spricht damit neben dem Wortlaut, ihrer
Entstehungsgeschichte und der Systematik des früheren EG-Vertrages und
jetzigen Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union schließ-
lich wieder der Gedanke, dass sich die durch die Grundfreiheiten verbote-
nen Beschränkungen auch durch die Nichtanwendung der zur Anwendung
berufenen Sachnorm beheben lassen, so dass es auch teleologisch keiner
unionsrechtlichen Korrektur des Kollisionsrechts durch eine positive kolli-

dingungen im Binnenmarkt andere sind. Das System allseitiger Kollisionsnormen
beruht auf der grundsätzlichen Abkopplung des Privatrechts von der staatlichen
Souveränität. Demgegenüber wird im Binnenmarkt die nach dem nationalen IPR
berufene Sachrechtsordnung gerade einer Kontrolle durch das wirtschaftspoli-
tisch motivierte, an der Integration der nationalen Märkte ausgerichtete, Gemein-
schaftsrecht unterworfen. […] Soweit es um den Verkehr von Waren oder
Dienstleistungen geht, können Normkonflikte zwischen den niederrangigen na-
tionalen Rechtsordnungen unabhängig von der Ausgestaltung der Kollisionsnor-
men der lex fori in der Weise aufgelöst werden, dass der einmal durch das Recht
des Herkunftslandes festgelegte Verkehrsfähigkeitsstandard nicht durch Normen
der Bestimmungsstaaten der Ware überboten werden darf. […]“.

392 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 109.

393 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 113.

394 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 120.
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sionsrechtliche Berufung des Herkunftslandrechts bedarf, um dem Be-
schränkungsverbot der Grundfreiheiten nachzukommen395.

Besondere kollisionsrechtliche Regeln für die Verletzung von
Gemeinschaftsschutzrechten

Für die Haftung für die Ermöglichung von Verletzungen gemeinschafts-
weit einheitlicher Schutzrechte sind schließlich Art. 8 II der Rom II-Ver-
ordnung und die in den jeweiligen Gemeinschaftsschutzrechtsverordnun-
gen enthaltenen Verweisungsnormen zu berücksichtigen. Art. 8 II Rom II-
VO sieht für außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung
von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten für diejenigen Fragen, die
nicht unter den einschlägigen Rechtsakt fallen, eine eigene kollisionsrecht-
liche Anknüpfung an den Staat, in dem die Verletzung begangen wurde,
vor. Daneben enthalten auch die Rechtsakte, die die Gemeinschaftsschutz-
rechte begründen396, für die nicht von ihnen geregelten Fragen kollisions-
rechtliche Verweisungen auf das Recht der Mitgliedstaaten.

Art. 8 II Rom II-VO greift abweichend von der Schutzlandanknüpfung
in Art. 8 I auf ein deliktsrechtliches Anknüpfungsmoment zurück. Die
Schutzlandanknüpfung scheidet nämlich für die Verletzung gemein-
schaftsweit einheitlicher Rechte aus, weil als Schutzland, für das im Sinne
der kollisionsrechtlichen Verweisung der immaterialgüterrechtliche
Schutz beansprucht wird, das Territorium der Europäischen Union insge-
samt anzusehen wäre, so dass sich mit dessen Hilfe keine nationale
Rechtsordnung bestimmen ließe, um die von dem Gemeinschaftsrechtsakt

4.

395 Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Bin-
nenmarkt, 2007, S. 193.

396 Hierzu zählen bislang die Verordnung 207/2009/EG vom 26.2.2009 über die Ge-
meinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), ABl.EU L 78/1 vom 24.3.2009, die die
Verordnung 40/ 94/ EG vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke abgelöst
hat (GMVO), die Verordnung 2100/94/ EG vom 27.7.1994 über den gemein-
schaftlichen Sortenschutz, Abl.EG L 227/1 vom 1.9.1994, die Verordnung
6/2002/ EG vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmackmuster, ABl.EG
L 3/1 vom 5.1.2002 und die Verordnung 510/2006/EG vom 20.3.2006 zum
Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel, ABl.EU L 93/12 vom 31.3.2006.
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offengelassenen Fragen zu beantworten397. Mit dem Ort der Begehung der
Verletzungshandlung weicht Art. 8 II Rom II-VO allerdings zugleich von
der in Art. 4 I Rom II-VO als Grundregel normierten Anknüpfung an den
Erfolgsort ab, weil auch die Anknüpfung an den Erfolgsort für ein ge-
meinschaftsweit geschütztes Immaterialgüterrecht wieder zu dem Gemein-
schaftsgebiet als ganzen, für das das Schutzrecht gilt, führen und somit
keine Begrenzung auf eine nationale Rechtsordnung ermöglichen wür-
de398. Die Anknüpfung an den Handlungsort erlaubt dagegen im Grund-
satz, soweit nicht ausnahmsweise die Verletzungshandlung in mehreren
Mitgliedstaaten zu lokalisieren ist, die Bestimmung der Rechtsordnung ei-
nes Mitgliedstaates, in dem dann zugleich ein Erfolgsort der Verletzung
des gemeinschaftsweit einheitlichen Rechts liegt.

Im folgenden soll zunächst das Verhältnis zwischen Art. 8 II Rom II-
VO und den kollisionsrechtlichen Verweisungen der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung, deren Regelungen als Beispiel für die anderen Rechtsakte
dienten399 und die mit Blick auf die hier interessierende Konstellation re-
levanter erscheint, erläutert werden, bevor auf ihre Bedeutung für die kol-
lisionsrechtliche Behandlung der Haftung für die Ermöglichung von Im-
materialgüterrechtsverletzungen näher eingegangen wird.

Die Verweisungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und Art. 8 II
der Rom II-Verordnung

Gemäß Art. 14 I 1 GMVO bestimmt sich die Wirkung der Gemeinschafts-
marke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 14
I 2 GMVO sieht aber ergänzend vor, dass die Verletzung einer Gemein-
schaftsmarke im übrigen dem für die Verletzung nationaler Marken gel-
tenden Recht unterliegt und verweist insoweit auf die Bestimmungen des
Titels X, dessen Art. 101 II und Art. 102 II Verweisungen auf die Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten enthalten. Art. 101 II GMVO zufolge wen-
den die Gemeinschaftsmarkengerichte in allen Fragen, die nicht durch die
Verordnung erfasst werden, ihr nationales Recht einschließlich ihres inter-

a)

397 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 137f.;
Schack, in: FS. Kropholler, 2008, S. 651, 657; Wagner, IPrax 2008, 1, 9; Sack,
WRP 2008, 1405, 1407f.

398 Basedow/ Metzger, in: FS. Boguslavskij, 2004, S. 153, 168f.
399 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 126.
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nationalen Privatrechts an. Für die auf die Verletzung einer Gemein-
schaftsmarke folgenden Sanktionen, die nicht in der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung geregelt werden, sieht Art. 102 II GMVO vor, dass das
Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaates, einschließlich
dessen internationalen Privatrechts, anwendet, in dem dieVerletzungs-
handlungen begangen worden sind oder drohen.

Fragen des Innen-IPR

Art. 101 II und Art. 102 II regeln Fragen des sog. Innen-IPR, indem sie die
Frage beantworten, welche mitgliedstaatliche Rechtsordnung für die nicht
in der Gemeinschaftsmarkenverordnung selbst geregelten Fragen ergän-
zend Anwendung finden soll400. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung
trifft insoweit eigene kollisionsrechtliche Verweisungen auf die Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten401, im Falle des Art. 101 II auf die Rechts-
ordnung des Forums, im Falle des Art. 102 II auf die Rechtsordnung des
Handlungsortes, die jedoch als Gesamtverweisungen ausgestaltet sind und
so erst über das Internationale Privatrecht der Mitgliedstaaten die Bestim-

aa)

400 Vgl. Tilmann, GRUR Int 2001, 673, 674; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR,
5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 125.

401 Tilmann, GRUR Int 2001, 673, 674 spricht von Verweisungen mit IPR-Charakter
bzw. IPR-Qualität, weil sie das Gemeinschaftsmarkengericht auf eine andere
Rechtsordnung als das Gemeinschaftsrecht, nämlich auf die nationale Rechtsord-
nung eines Mitgliedstaates verweisen. Basedow, NJW 1996, 1921, 1926 zufolge
bilden diese ergänzenden Verweisungen auf das Recht eines Mitgliedstaates
„eine Art interlokales Privatrecht der Gemeinschaft“. Nach Sonnenberger, in:
MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR, Rn. 133 handelt es sich bei
solchen Verweisungen eines Rechtsakts des sekundären Gemeinschaftsrechts auf
die ergänzende Anwendung einer nationalen Rechtsordnung um EG-rechtliche
Rechtsanwendungsnormen, weil das durch die Verweisung zur Ergänzung beru-
fene nationale Recht nicht aus eigener Kompetenz zur Anwendung gelangt, son-
dern aufgrund der gemeinschaftsrechtlichen Anordnung, die in dem Gemein-
schaftsrechtsakt mangels einer umfassenden Vereinheitlichung offengelassenen
Punkte einer nationalen Rechtsordnung zu überlassen. Kreuzer, in: Müller-Graff
(Hrsg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2.Aufl.
(1999), S. 457, S. 473 und 478f. spricht in diesem Zusammenhang von gemein-
schaftsrechtsergänzendem Kollisionsrecht und bezeichnet damit „Rechtsanwen-
dungsnormen, die zur Ausfüllung von Lücken im Gemeinschaftssachrecht auf
mitgliedstaatliches Recht verweisen“.
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mung des auf die nicht in der Gemeinschaftsmarkenverordnung selbst ge-
regelten Fragen anzuwendenden Sachrechts erlauben.

Das Internationale Privatrecht der Mitgliedstaaten wird innerhalb des
Anwendungsbereichs der Rom II-Verordnung durch deren Kollisionsnor-
men, für die Verletzung von Immaterialgüterrechten also durch Art. 8 ge-
prägt, die im Gegensatz zu den Verweisungen der Gemeinschaftsmarken-
verordnung Sachnormverweisungen aussprechen (Art. 24 Rom II-VO). So
verweisen Art. 101 II bzw. Art. 102 II, der für die Sanktionen die speziel-
lere Vorschrift darstellt, für die nicht in der Gemeinschaftsmarkenverord-
nung selbst geregelten Fragen auf die Rechtsordnung eines Mitgliedstaa-
tes, die mittels der gemeinschaftsweit einheitlichen Kollisionsnormen des
Art. 8 zunächst auf das Sachrecht des Schutzlandes verweisen würde und,
weil sich das Schutzland bei gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten
über das gesamte Gemeinschaftsgebiet erstrecken und damit nicht die Be-
stimmung eines mitgliedstaatlichen Sachrechts erlauben würde, schließ-
lich gemäß Art. 8 II auf das Sachrecht des Staates verweist, in dem die
Verletzung begangen wurde402. Die Bestimmung des anwendbaren Sach-
rechts ergibt sich also aus dem Zusammenspiel von Art. 101 II bzw.
Art. 102 II GMVO und Art. 8 II Rom II-VO, wobei Art. 8 II eine besonde-
re und eigenständige Bedeutung nicht nur darin zukommt, dass er an die
Stelle einer Gesamtverweisung eine Sachnormverweisung setzt403, son-
dern auch und vor allem darin, dass er sicherstellt, dass unabhängig vom
Forum und vom Handlungsort innerhalb der Gemeinschaft stets dieselbe
Kollisionsnorm und damit im Ergebnis stets das Sachrecht des Handlungs-
ortes zur Anwendung kommt und so letztlich auch die Differenzierung
zwischen Art. 101 II und Art. 102 II an Bedeutung verliert.

Zwar wird dieses Zusammenspiel zwischen Art. 101 II bzw. Art. 102 II
GMVO und Art. 8 II Rom II-VO weder in den jeweiligen Verordnungen
selbst, noch in den ihnen jeweils zugrundeliegenden Begründungsvor-
schlägen der Kommission angesprochen. Dieses Verständnis lässt sich je-
doch mit der Begründung des Kommissionsvorschlags für die Rom II-
Verordnung in Einklang bringen, wonach Art. 8 II einerseits die Verlet-
zung einheitlicher Gemeinschaftsschutzrechte wie die Gemeinschaftsmar-
ke betrifft, andererseits aber nur auf das Recht desjenigen Mitgliedstaates,
in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist, verweisen soll, so-

402 Vgl. Metzger, in: Drexl/ Kur (Hrsg.), Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, 2005, S. 215, S. 217.

403 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 138.
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fern die Regelungen zum Gemeinschaftsschutzrecht für eine spezielle Fra-
ge weder eine materiellrechtliche Bestimmung noch eine spezielle Kollisi-
onsnorm enthalten404. Einen grundsätzlichen Vorrang speziellerer Kollisi-
onsnormen in anderen Gemeinschaftsrechtsakten gegenüber den Kollisi-
onsnormen der Rom II-Verordnung sieht auch Art. 27 Rom II-VO vor.
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung enthält zwar mit Art. 101 II und
Art. 102 II eigene kollisionsrechtliche Verweisungen, diese lassen aber als
Gesamtverweisungen noch Raum für die hinzutretende Anwendung der
einheitlichen kollisionsrechtlichen Regel des Art. 8 II Rom II-VO, die nur
an die Stelle des bisherigen autonomen Internationalen Privatrechts des
nach Art. 101 II bzw. Art. 102 II GMVO bestimmten Mitgliedstaates tritt
und so letztlich das anwendbare Sachrecht bestimmt405. Der Vorbehalt zu-
gunsten einer speziellen materiellrechtlichen oder kollisionsrechtlichen
Bestimmung in der Begründung des Kommissionsvorschlags zur Rom II-
Verordnung scheint allerdings zugleich gegen die These zu sprechen, dass
Art. 8 II die Verweisungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung verdrän-
gen und gleichsam ersetzen würde406. Zudem hat der Gemeinschaftsge-
setzgeber bei der Neufassung der Gemeinschaftsmarkenverordnung nach
Verabschiedung der Rom II-Verordnung auch nicht auf die bisherigen kol-
lisionsrechtlichen Verweisungen für die Gemeinschaftsmarke verzichtet.

Das Zusammenspiel des Art. 101 II bzw. des Art. 102 II GMVO mit
Art. 8 II Rom II-VO wirft allerdings auch die Frage auf, ob mittels Art. 8
II Rom II-VO für die nicht in der Gemeinschaftsmarkenverordnung gere-
gelten Fragen nur auf das Sachrecht eines Mitgliedstaates oder auch auf
das Sachrecht eines Drittstaates verwiesen werden soll407. Dafür spricht,
dass die Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung ihrem Art. 3 zufolge

404 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
KOM (2003) 427 endgültig, S. 23.

405 Basedow/ Metzger, in: FS. Boguslavskij, 2004, S. 153, 168; Sack, WRP 2008,
1405, 1407f.; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,
Fn. 382 zu Rn. 134 (allerdings in Zusammenhang mit dem Außen-IPR); Bariatti,
in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-bor-
der: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, 2010, S. 63, 78-80.

406 Dagegen geht Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,
Rn. 134 und 136 davon aus, dass Art. 8 II Rom II-VO gegenüber der kollisions-
rechtlichen Verweisung der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorrangig sei und
diese im Ergebnis ersetze.

407 Vgl. Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 135.
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grundsätzlich auch auf das Recht eines Drittstaates verweisen. Für die Fäl-
le, in denen der Begehungsort der Verletzungshandlung außerhalb der Ge-
meinschaft liegt, würde damit über die Verweisungen des Art. 101 II bzw.
102 II GMVO und des Art. 8 II Rom II-VO das Sachrecht eines Drittstaa-
tes zur Anwendung auf die nicht in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
geregelten Fragen berufen werden. Dagegen spricht jedoch, dass sich die
Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke nicht nach dem Sachrecht eines
Drittstaates bestimmen sollte, der nicht Bestandteil der die Gemeinschafts-
marke begründenden Rechtsordnung ist. Vielmehr scheinen die Verwei-
sungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung das Ziel zu verfolgen, eine
mitgliedstaatliche Rechtsordnung zu bestimmen, deren materiellrechtliche
Regelungen angesichts des Verzichts auf eine umfassende Vereinheitli-
chung der Rechtsfolgen an die Stelle der fehlenden Regelungen in der Ge-
meinschaftsmarkenverordnung treten sollen. Seit der Durchsetzungsricht-
linie herrscht in den Mitgliedstaaten ein einheitliches Schutzniveau für die
Sanktionen einer Immaterialgüterrechtsverletzung, so dass die Durchset-
zung der Gemeinschaftsmarke in jedem Mitgliedstaat auf einer vergleich-
baren Grundlage stattfindet, die einen ausreichenden Schutz der Gemein-
schaftsmarke garantiert. Dagegen wird das Sachrecht eines Drittstaates
von den unionsrechtlichen Vorgaben nicht beeinflusst und bietet somit
keine Gewähr für ein der Europäischen Union vergleichbares Schutzni-
veau und einen angemessenen und ausreichenden Schutz der Gemein-
schaftsmarke. Es erscheint deshalb vorzugswürdig, den Anwendungsbe-
reich des Art. 8 II entsprechend teleologisch auf die Fälle zu reduzieren, in
denen der Handlungsort in einem Mitgliedstaat liegt und so als Unteran-
knüpfung zu Art. 8 I zu verstehen408.

408 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 135. Auch
Sack, WRP 2008, 1405, 1407f. geht von der Berufung des nationalen Rechts ei-
nes Mitgliedstaates aus. Vgl. auch Hamburg Group for Private International Law,
RabelsZ 67(2003), 1, 22: „Because of the unitary character of the Community
trademark, the locus protectionis is the Community. Since substantive Communi-
ty provisions on the liability for infringement of a Community trademark are
lacking, a supplementary conflicts rule referring the matter to the national law of
a Member State is required”.
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Fragen des Außen-IPR

Neben den bisher betrachteten Fragen des sog. Innen-IPR wirft die Be-
stimmung des auf Gemeinschaftsschutzrechte anwendbaren Rechts auch
Fragen des sog. Außen-IPR nach dem auf eine Gemeinschaftsmarke im
Verhältnis zu Drittstaaten anwendbaren Recht, insbesondere also nach
dem internationalen Anwendungsbereich der Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung gegenüber Drittstaaten, auf409. Die Gemeinschaftsmarkenverord-
nung selbst enthält dazu keine ausdrückliche Regelung. Die Verweisungen
des Art. 101 II und Art. 102 II GMVO stellen zunächst nur Regelungen
des Innen-IPR dar, lassen sich aber unter Umständen entsprechend für das
Außen-IPR heranziehen410. Mangels einer autonomen Regelung ihres An-
wendungsbereichs im Verhältnis zu Drittstaaten richtet sich die Anwend-
barkeit der Gemeinschaftsmarkenverordnung als Bestandteil der Rechts-
ordnung der Mitgliedstaaten prinzipiell nach deren Anwendbarkeit, die
sich wiederum nach den Kollisionsnormen des Forums und innerhalb der
Gemeinschaft nach den vereinheitlichten Kollisionsnormen der Rom II-
Verordnung bestimmt411. Aufgrund des Anwendungsvorrangs des EG-
Rechts gegenüber dem nationalen Recht ist aber auch an eine unmittelbare
gemeinschaftsautonome Bestimmung des Anwendungsbereichs der Ge-
meinschaftsmarkenverordnung über die vereinheitlichten Kollisionsnor-

bb)

409 Vgl. Tilmann, GRUR Int 2001, 673, 674; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR,
5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 125. Ebner, Markenschutz im internationalen Pri-
vat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 259 unterscheidet für die Anwendbarkeit der
Gemeinschaftsmarkenverordnung im Verhältnis zu Drittstaaten zwischen der An-
knüpfung auf Tatbestandsseite und der Anknüpfung auf Rechtsfolgenseite, weil
der Verletzungstatbestand der Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaftsmarken-
verordnung selbst geregelt ist, während die Gemeinschaftsmarkenverordnung für
die Rechtsfolgen zumindest teilweise auf die Rechtsordnung eines Mitgliedstaa-
tes verweist. In einem ersten Schritt müsse die Gemeinschaftsmarkenverordnung
als anwendbares Recht berufen sein, um auf Tatbestandsseite feststellen zu kön-
nen, ob ein bestimmtes Verhalten eine Gemeinschaftsmarke verletze, um dann in
einem zweiten Schritt die Frage zu beantworten, welches Kollisionsrecht das
Sachrecht bestimme, das über die Rechtsfolgen dieser Verletzung entscheide.

410 So ziehen Tilmann, GRUR Int 2001, 673, 676f. und Ebner, Markenschutz im in-
ternationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 256 die Verweisungen der
Gemeinschaftsmarkenverordnung auch für die Zwecke des Außen-IPR heran.

411 So Sack, WRP 2008, 1405, 1408.
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men der Rom II-Verordnung zu denken412. Beide Wege führen zu demsel-
ben Ergebnis, weil mit der Einführung einheitlicher Kollisionsnormen
durch die Rom II-Verordnung nunmehr die Möglichkeit besteht, den An-
wendungsbereich der Gemeinschaftsmarkenverordnung auch ohne ent-
sprechende Regelungen in dem Rechtsakt mittels unionsrechtlicher Nor-
men und unabhängig vom bisherigen nationalen Internationalen Privat-
recht der Mitgliedstaaten zu bestimmen. Als maßgebliche Kollisionsnorm
für das internationale Immaterialgüterrecht beruft Art. 8 I Rom II-VO das
Recht des Staates, für den der Schutz der Gemeinschaftsmarke bean-
sprucht wird. Da sich der Schutz der Gemeinschaftsmarke jedoch nicht auf
einen einzelnen Mitgliedstaat reduziert, sondern sich über das gesamte
Gemeinschaftsgebiet erstreckt, ist die Verweisung auf das Recht des
Schutzlandes für die Zwecke des Außen-IPR gemeinschaftsweit einheitli-
cher Schutzrechte als Verweisung auf das Recht der Europäischen Union
und damit primär auf den das Gemeinschaftsschutzrecht begründenden
Rechtsakt, hier also die Gemeinschaftsmarkenverordnung, zu verstehen413.
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung ist also nach dem Schutzlandprinzip
dann anzuwenden, wenn sich der Kläger auf die Verletzung einer Gemein-
schaftsmarke beruft414.

412 Vgl. Sonnenberger, in: MünchKomm-BGB, IPR, 5.Aufl.(2010), Einl.IPR,
Rn. 127: „Die Anwendung des EG-Rechts als einer zwar beschränkten, gleich-
wohl aber eigenständigen Rechtsordnung kann nicht vom IPR der Mitgliedstaa-
ten abhängen. Sie ergibt sich aus den (ungeschriebenen) Kollisionsnormen des
EG-Rechts selbst“. Basedow, NJW 1996, 1921 differenziert zwischen der An-
wendung obligatorischen Einheitsrechts, d.h. von Vorschriften des EG-Vertrages
oder von EG-Verordnungen, die unmittelbar die Marktbürger binden und bei de-
nen der Anwendungsbereich nur durch das Gemeinschaftsrecht selbst bestimmt
werden kann, und fakultativem Einheitsrecht wie die Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung, die nur zur Anwendung kommt, wenn die betroffenen Marktbürger sich
bewusst für die europäische Gemeinschaftsmarke entscheiden.

413 Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 132. Da-
gegen geht Sack, WRP 2008, 1405, 1408 davon aus, dass Art. 8 I Rom II-VO mit
dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird, auch bei gemein-
schaftsweiten Schutzrechten das Recht eines einzelnen Mitgliedstaates, für den
der Schutz begehrt wird und zu dem auch die Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts, wie hier die GMVO, zählen, und nicht unmittelbar die Rechtsordnung der
EG berufe.

414 Vgl. Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht,
2004, S. 259 und 266 (für die Tatbestandsseite der Gemeinschaftsmarkenverlet-
zung und vor Geltung der Rom II-Verordnung über Art. 97 II, heute Art. 101 II
GMVO).
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Soweit diese aber, wie für die Rechtsfolgen der Verletzung einer Ge-
meinschaftsmarke, keine eigenen Regelungen enthält, ist auch im Verhält-
nis zu Drittstaaten ergänzend über eine Unteranknüpfung auf eine mit-
gliedstaatliche Rechtsordnung zurückzugreifen415. Für diese ergänzende
Unteranknüpfung bieten sich einerseits die in der Gemeinschaftsmarken-
verordnung selbst enthaltenen Verweisungen auf das Recht der Mitglied-
staaten416 und andererseits ein direkter Rückgriff auf Art. 8 II Rom II-VO
an. Eine Unteranknüpfung nach Art. 101 II, Art. 102 II GMVO417 setzt
voraus, dass auch die in der Gemeinschaftsmarkenverordnung enthaltenen
innen-internationalprivatrechtlichen Verweisungen von der außen-interna-
tionalprivatrechtlichen Verweisung des Art. 8 I Rom II-VO auf die Ge-
meinschaftsmarkenverordnung erfasst werden. Für diese Annahme spricht
zwar, dass sie als Bestandteil der Gemeinschaftsmarkenverordnung grund-
sätzlich von der Verweisung auf diese erfasst werden und als autonome in-
ternationalprivatrechtliche Entscheidung des Verordnungsgebers über das
ergänzend auf die Gemeinschaftsmarke anzuwendende Recht anzusehen
sind, die auch im Verhältnis zu Drittstaaten Berücksichtigung finden
könnte. Dagegen lässt sich aber anführen, dass die Verweisungen des
Art. 101 II und Art. 102 II GMVO keine Regelung im Verhältnis zu Dritt-
staaten treffen wollten und somit keine spezielleren Kollisionsnormen für

415 Vgl. Basedow, NJW 1996, 1921,1927, wonach die Anknüpfung an das Recht des
Schutzlandes das ergänzende Recht [für die nicht in der Gemeinschaftsmarken-
verordnung geregelten Fragen] ohne eine weitere Unteranknüpfung nicht eindeu-
tig benennen kann. Sack, WRP 2008, 1405, 1408 versteht Art. 8 II Rom II-VO
entsprechend nicht als umfassende Kollisionsnorm, sondern nur als ergänzende
Regelung zu Art. 8 I Rom II-VO für diejenigen Fragen, die nicht in dem das Ge-
meinschaftsschutzrecht begründenden Gemeinschafsrechtsakt geregelt sind.

416 So Tilmann, GRUR Int 2001, 673, 674 und 676f. (allerdings vor Geltung der
Rom II-Verordnung).

417 Die Streitfrage, ob für das nicht geregelte Außen-IPR der in der Gemeinschafts-
markenverordnung geregelten Sanktionen die Verweisung des Art. 101 II oder
die des Art. 102 II heranzuziehen wäre (vgl. hierzu Tilmann, GRUR Int 2001,
673, 676f.; Drexl, in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR,
Rn. 133f.; Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht,
2004, S. 259-262. Für das Außen-IPR der nicht in der GMVO geregelten Sank-
tionen wurde dagegen übereinstimmend Art. 102 II (früher Art. 98 II) herangezo-
gen), kann angesichts des durch die Rom II-VO vereinheitlichten IPR der Mit-
gliedstaaten mittlerweile offenbleiben, weil sowohl das IPR des nach Art. 101 II
GMVO berufenen Forumstaates als auch das IPR des nach Art. 102 II GMVO
berufenen Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde,
nach Art. 8 II Rom II-VO auf das Recht des Handlungsortes verweisen.
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das Außen-IPR enthalten, die gegenüber der auch im Verhältnis zu Dritt-
staaten geltenden Vorschrift des Art. 8 II Rom II-VO vorrangig wären, so
dass eine Unteranknüpfung unmittelbar nach Art. 8 II Rom II-VO vorge-
nommen werden könnte418. Letztlich kann diese Frage jedoch offen blei-
ben, weil auch die Verweisungen der Art. 101 II und 102 II GMVO zu
Art. 8 II Rom II-VO führen und beide Varianten der Unteranknüpfung da-
mit im Ergebnis dazu führen, dass sich der Schutz der Gemeinschaftsmar-
ke hinsichtlich der nicht in der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregel-
ten Aspekte auch im Verhältnis zu Drittstaaten nach dem Recht des Mit-
gliedstaates bestimmt, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde.

Konsequenzen für die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für
die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

Für die Haftung für die Ermöglichung von Verletzungen einer Gemein-
schaftsmarke enthält die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine eigene
Regelung, so dass für eine Verweisung über Art. 101 II und 102 II GMVO
und Art. 8 II Rom II-VO auf das Sachrecht des Mitgliedstaates, in dem die
Verletzung erfolgte, Raum bleibt. Diese Verweisung erfolgt innerhalb des
vereinheitlichten europäischen Kollisionsrechts über die immaterialgüter-
rechtlichen Kollisionsnormen der Rom II-Verordnung, weil die Haftung
für die Ermöglichung von Verletzungen eines gemeinschaftsweit einheitli-
chen Immaterialgüterrechts ein außervertragliches Schuldverhältnis aus
einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geisti-
gen Eigentums im Sinne des Art. 8 II Rom II-VO darstellt und innerhalb
der Rom II-Verordnung deshalb immaterialgüterrechtlich zu qualifizieren
ist (siehe oben III.1a) cc) (2)). Die Verweisungsnormen der Gemein-
schaftsmarkenverordnung selbst nehmen dabei aber das Ergebnis der Qua-
lifikation für das IPR der Mitgliedstaaten bzw. jetzt für die Rom II-Ver-
ordnung nicht vorweg, weil sich aus ihnen keine Beschränkung, weder auf

b)

418 Von einem Vorrang des Art. 8 II Rom II-VO für das Außen-IPR geht auch Drexl,
in: MünchKomm-BGB, IntWR, 5.Aufl. (2010), IntImmGR, Rn. 134f. aus und
sieht die Funktion des Art. 8 II entsprechend, nach einer teleologischen Redukti-
on ihres Anwendungsbereichs auf die Fälle, in denen die Verletzungshandlung
innerhalb des Gemeinschaftsgebiets vorgenommen wurde (siehe oben), in einer
Unteranknüpfung für das Territorium der EU.
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die immaterialgüterrechtlichen, noch auf die allgemeinen deliktsrechtli-
chen Kollisionsnormen herauslesen lässt419.

Die ergänzende Verweisung des Art. 102 II GMVO auf das Sachrecht
des Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde, er-
fasst aber nur die Rechtsfolgen der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke,
während sich die Verletzungstatbestände ausschließlich aus dem autonom
definierten Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke in Art. 9-13 GMVO
ergeben (vgl. Art. 14 I 1 GMVO, wonach sich die Wirkung der Gemein-
schaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
bestimmt)420. Das nach Art. 102 II GMVO i.V.m. Art. 8 II Rom II-VO auf
die Sanktionen einer Gemeinschaftsmarkenverletzung anwendbare Sach-
recht regelt demnach die Voraussetzungen und den Umfang von Scha-
densersatz- und Bereicherungsansprüchen, Ansprüche auf Auskunft und
Rechnungslegung sowie Beseitigungs- und Vernichtungsansprüche, wäh-
rend der Unterlassungsanspruch in Art. 102 I GMVO autonom geregelt
ist421. Die Verweisung in Art. 101 II GMVO erfasst alle übrigen, nicht
selbst in der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelten materiellrechtli-
chen Fragen, die sich im Rahmen einer nach Art. 9-13 GMVO zu beurtei-
lenden Verletzung einer Gemeinschaftsmarke stellen422.

419 Knaak, in FS. Tilmann, 2003, S. 373, S. 376f. zufolge handelt es sich dabei um
eine von der Gemeinschaftsmarkenverordnung offengelassene Frage, die über
eine gemeinschaftsweit einheitliche Auslegung des Art. 98 II (jetzt Art. 102 II)
GMVO letztlich vom Europäischen Gerichtshof zu beantworten sei; denkbar er-
schienen dabei ein Verweis auf das Schutzlandprinzip, ein Verweis auf die
Grundsätze des internationalen Deliktsrechts oder ein allgemeiner Verweis auf
das IPR der Begehungsländer, der ihnen die Entscheidung über den Inhalt der
Anknüpfungsregel überließe. Vgl. auch Knaak, in: Schricker/ Bastian/ Knaak
(Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, 2006, S. 145f.

420 Knaak, in: Schricker/ Bastian/ Knaak (Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht
der EU-Mitgliedstaaten, 2006, S. 140; Knaak, in FS. Tilmann, 2003, S. 373, 375.
Die Frage betreffe den sachlichen Anwendungsbereich des Art. 98 II (jetzt
Art. 102 II) GMVO und sei deshalb letztlich wieder vom EuGH zu klären.

421 Knaak, in: Schricker/ Bastian/ Knaak (Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht
der EU-Mitgliedstaaten, 2006, S. 143f.

422 Knaak, in: Schricker/ Bastian/ Knaak (Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht
der EU-Mitgliedstaaten, 2006, S. 141.
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Qualifikation der Haftung für die Ermöglichung von
Immaterialgüterrechtsverletzungen für die Verweisungsnormen der
Gemeinschaftsmarkenverordnung

Diese Einschränkung des sachlichen Anwendungsbereichs wirft die Frage
nach der Einordnung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterial-
güterrechtsverletzungen für die Zwecke der Gemeinschaftsmarkenverord-
nung auf. Die Haftung für die Ermöglichung einer Gemeinschaftsmarken-
verletzung lässt sich nicht unter Art. 9 GMVO fassen, weil Art. 9 an die
markenmäßige Benutzung anknüpft und damit nur die unmittelbaren Ver-
letzungshandlungen erfasst. Sie stellt somit keinen eigenen Verletzungs-
tatbestand nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung dar. Eigene Bestim-
mungen über die Verantwortlichkeit Dritter enthält die Gemeinschaftsmar-
kenverordnung nicht. Soweit sie sich als besondere Rechtsfolge einer Ge-
meinschaftsmarkenverletzung einordnen lässt, unterfiele sie der Verwei-
sung des Art. 102 II GMVO. Soweit sie sich zwar nicht als unmittelbare
Rechtsfolge der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke, aber gleichwohl
als sonstige mit der Verwirklichung eines Verletzungstatbestandes durch
den unmittelbaren Verletzer zusammenhängende und nicht in der Gemein-
schaftsmarkenverordnung geregelte Frage nach der Verantwortlichkeit
Dritter einordnen lässt, unterfiele sie der Verweisung des Art. 101 II
GMVO. In beiden Fällen würde sie sich dann allerdings über Art. 8 II
Rom II-VO nach dem Sachrecht desjenigen Mitgliedstaates richten, in
dem die Verletzung begangen wurde, so dass sich diese Frage nach der
Abgrenzung der jeweiligen Anwendungsbereiche der Art. 101 II und 102
II im Ergebnis nicht auf ihre kollisionsrechtliche Behandlung auswirkt.
Soweit sie allerdings als allgemeinere über die Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung hinausgehende Frage der zivilrechtlichen Haftung im Sinne von
Art. 14 II GMVO verstanden wird, würde sie von den Vorschriften der
Gemeinschaftsmarkenverordnung einschließlich der in ihr enthaltenen
Verweisungen nicht berührt. Ihre kollisionsrechtliche Behandlung müsste
sich vielmehr wieder unmittelbar nach Art. 8 Rom II-Verordnung richten.

Die Frage, ob die Haftung für die Ermöglichung einer Gemeinschafts-
markenverletzung von den Verweisungen der Art. 101 II
und 102 II GMVO erfasst wird, ist auf der Grundlage von Art. 14 GMVO
zu beantworten. Art. 14 GMVO führt insoweit auch zu einer Einschrän-
kung der Bedeutung von Art. 15 Rom II-VO für das auf die Verletzung
von Gemeinschaftsmarken anwendbare Recht, weil danach alle Fragen,
die in der Gemeinschaftsmarkenverordnung selbst geregelt sind, nicht

aa)
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mehr dem über Art. 101 II bzw. 102 II GMVO nach Art. 8 II Rom II-VO
nur ergänzend zur Anwendung bestimmten Recht unterfallen, auch wenn
sie von Art. 15 Rom II-VO erfasst sein sollten423. Während sich die Wir-
kung der Gemeinschaftsmarke nach Art. 14 I GMVO ausschließlich nach
der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt und die Verletzung einer
Gemeinschaftsmarke im übrigen ergänzend dem nach Art. 101 II und
Art. 102 II GMVO zu bestimmenden mitgliedstaatlichen Recht unterliegt,
lässt die Verordnung Art. 14 II GMVO zufolge das Recht unberührt, Kla-
gen betreffend eine Gemeinschaftsmarke auf innerstaatliche Rechtsvor-
schriften insbesondere über die zivilrechtliche Haftung und den unlauteren
Wettbewerb zu stützen. Die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke sind in
den Art. 9-13 GMVO, die die dem Inhaber vorbehaltenen Benutzungs-
handlungen, aus denen sich zugleich die verbotenen Verletzungshandlun-
gen ergeben, sowie die Beschränkungen beschreiben, abschließend gere-
gelt. Für den Schutz der Gemeinschaftsmarke nach nationalem Recht nach
Art. 14 II bleibt damit nur außerhalb des Anwendungsbereichs des
Art. 9 GMVO Raum424.

Der Begriff der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke i.S.d. Art. 14 I 1
GMVO ist mit Blick auf Art. 14 II allerdings eng zu verstehen, weil da-
nach die Möglichkeit eines zivilrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen
Schutzes der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich vorgesehen ist. Der Ge-
danke, dass die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen dem Schutz der Immaterialgüterrechte dient, genügt deshalb,
anders als für die Qualifikation für die Zwecke der Rom II-Verordnung
(siehe oben III.1.a) cc) (2)), nicht, um sie hier als Frage der Durchsetzung
der Gemeinschaftsmarke zu werten. Die Rom II-Verordnung erlaubt auf-
grund des weit gefassten Wortlauts ihres Art. 8 und der Erweiterungen
ihres Art. 15 eine weitergehende immaterialgüterrechtliche Qualifikation,
die sich zum einen aus den unterschiedlichen Regelungszielen und zum
anderen aus den unterschiedlichen Qualifikationszwecken erklärt. Die
Rom II-Verordnung gibt einheitliche Kollisionsnormen vor und die Quali-
fikation der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsver-
letzungen erfolgt hier mit Blick auf die Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs der immaterialgüterrechtlichen gegenüber der allgemeinen de-

423 Bariatti, in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property Rights Disputes
Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, 2010, S. 63, 80.

424 Knaak, in: Schricker/ Bastian/ Knaak (Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht
der EU-Mitgliedstaaten, 2006, S. 146.
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liktsrechtlichen Kollisionsnorm. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung
trifft dagegen sachrechtliche Vorgaben für das Regime der Gemein-
schaftsmarke, die hinsichtlich der nicht in ihr geregelten Fragen einer Er-
gänzung durch die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bedürfen. Bei der
Einordnung der Haftung für die Ermöglichung von Gemeinschaftsmarken-
verletzungen geht es hier um die Frage der Reichweite des harmonisierten
Bereichs einschließlich der von ihm angeordneten ergänzenden Verwei-
sungen auf die nationalen Rechtsordnungen, der sich auf die unmittelbar
mit dem Schutz der Gemeinschaftsmarke zusammenhängenden Aspekte
beschränkt, gegenüber dem autonomen Geltungsanspruch der nationalen
Rechtsordnungen für alle über den spezifischen (gemeinschafts-) marken-
rechtlichen Schutz hinausgehenden Aspekte. Der Durchsetzungsrichtlinie
lässt sich kein gegenteiliger Anhaltspunkt entnehmen, weil sie mit dem
Auskunftsanspruch nach Art. 8 I lit.c), einstweiligen Maßnahmen nach
Art. 9 I lit.a) 2.HS und der Möglichkeit einer gerichtlichen Anordnung
nach Art. 11 S. 3 zwar einige Aspekte der Haftung für die Ermöglichung
von Immaterialgüterrechtsverletzungen als Fragen der Durchsetzung von
Immaterialgüterrechten regelt, deren nähere immaterialgüterrechtliche
oder deliktsrechtliche Ausgestaltung aber den Mitgliedstaaten überlässt
(siehe oben III.1.a) cc) (2) und C.II.3).

Es erscheint deshalb vorzugswürdig, die Haftung für die Ermöglichung
von Verletzungen der Gemeinschaftsmarke nicht als Wirkung der Ge-
meinschaftsmarke im Sinne des Art. 14 I, sondern als Frage der zivilrecht-
lichen Haftung im Sinne des Art. 14 II anzusehen. Die Konsequenz dieser
Einordnung als Frage der zivilrechtlichen Haftung bedeutet allerdings,
dass das auf die Haftung für die Ermöglichung einer Gemeinschaftsmar-
kenverletzung anwendbare Recht zunächst über die Schutzlandanknüp-
fung des Art. 8 I Rom II-VO zu bestimmen wäre, die sich jedoch, wie ge-
sehen, bei der Verletzung eines gemeinschaftsweit einheitlich geltenden
Immaterialgüterrechts als ungeeignet erweist, weil der Schutz hier stets für
das gesamte Gemeinschaftsgebiet beansprucht wird und somit nicht zur
Bestimmung einer mitgliedstaatlichen Rechtsordnung herangezogen wer-
den kann. Das auf die Haftung für die Ermöglichung einer Gemeinschafts-
markenverletzung anwendbare Sachrecht lässt sich deshalb im Ergebnis
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nur über einen Rückgriff auf Art. 8 II Rom II-VO und seine Anknüpfung
an den Staat, in dem die Verletzung begangen wurde, bestimmen425.

Bestimmung des Begehungsortes für Art. 8 II Rom II-Verordnung

Für die kollisionsrechtliche Behandlung der Haftung für die Ermöglichung
von Verletzungen eines gemeinschaftsweit einheitlichen Immaterialgüter-
rechts bleibt damit noch der Begehungsort der Immaterialgüterrechtsver-
letzung zu bestimmen. Die Lokalisierung der Immaterialgüterrechtsverlet-
zung erfolgt im Rahmen des Art. 8 II aufgrund der Anknüpfung an den
Begehungsort nämlich bereits auf kollisionsrechtlicher Ebene und nicht
erst als Erfordernis einer inländischen Verletzungshandlung auf der sach-
rechtlichen Ebene wie unter der Schutzlandanknüpfung nach Art. 8 I.
Art. 8 II stellt auf die Verletzung des Immaterialgüterrechts ab, so dass der
Begehungsort anhand der jeweils relevanten Verletzungshandlung zu be-
stimmen ist. Soweit die Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgü-
terrechtsverletzungen als eigenständiger immaterialgüterrechtlicher Ver-
letzungstatbestand konzipiert ist, ist die Verwirklichung des jeweiligen
Tatbestandes entscheidend. Soweit sie dagegen als Ausdruck einer allge-
meineren deliktsrechtlichen Haftung verstanden wird, ist auf die Verwirk-
lichung des immaterialgüterrechtlichen Verletzungstatbestandes durch den
unmittelbaren Verletzer abzustellen. Diese Differenzierung ist für die An-
wendung des Art. 8 II Rom II-VO gemeinschaftsautonom426 auf der
Grundlage der unionsrechtlichen Bestimmungen und Wertungen vorzu-
nehmen, die sich hier primär dem das Gemeinschaftsschutzrecht begrün-
denden Rechtsakt selbst entnehmen lassen. Die Haftung für die Ermögli-
chung einer Gemeinschaftsmarkenverletzung stellt nach der Gemein-
schaftsmarkenverordnung keinen eigenen in den Art. 9-13 GMVO ab-
schließend geregelten Verletzungstatbestand, sondern eine Frage der all-
gemeineren zivilrechtlichen Haftung dar, so dass für die Bestimmung des

bb)

425 Vgl. Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates
über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom
II“), KOM (2003) 427 endgültig, S. 23: „Im Falle einer Verletzung, und sofern
das Gemeinschaftsrecht für eine spezielle Frage weder eine materiell-rechtliche
Bestimmung noch eine spezielle Kollisionsnorm enthält, ist nach Artikel 8 Ab-
satz 2 des vorliegenden Verordnungsvorschlags das Recht desjenigen Mitglied-
staates anwendbar, in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist“.

426 Vgl. Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 151.
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anwendbaren Rechts nach Art. 8 II Rom II-VO an die Verwirklichung des
Verletzungstatbestandes durch den unmittelbaren Verletzer anzuknüpfen
ist.

Der Rom II-Verordnung und der für Art. 8 I immaterialgüterrechtlichen
Qualifikation der Haftung für von Dritten begangene Immaterialgüter-
rechtsverletzungen lässt sich keine entgegenstehende Wertung entnehmen,
dass es sich um einen eigenständigen, immaterialgüterrechtlichen Verlet-
zungstatbestand handelte. Die Rom II-Verordnung beschränkt sich näm-
lich auf die Vorgabe von Kollisionsnormen und lässt die sachrechtliche
Behandlung der Haftung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechts-
verletzungen unberührt. Eine Differenzierung nach dem anwendbaren
Sachrecht als Qualifikation lege causae scheidet aus. Sie birgt nicht nur
die Gefahr eines Zirkelschlusses, weil das anwendbare Sachrecht erst als
Folge der kollisionsrechtlichen Anknüpfung bestimmt und somit nicht sei-
nerseits für die Auslegung der Kollisionsnorm herangezogen werden
kann427, sondern erweist sich auch aufgrund der unterschiedlichen dogma-
tischen Konzeptionen der Haftung für die Ermöglichung von Immaterial-
güterrechtsverletzungen als ungeeignet, zu einer gemeinschaftsweit ein-
heitlichen Auslegung und Anwendung des Art. 8 II Rom II-VO beizutra-
gen.

427 Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 152; Ebner, Markenschutz im interna-
tionalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 53f.
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